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Erster Teil.

Allgemeiner Jahresbericht

iiber das

Unterrichtswesen in der Sehweiz
im Jahre 1901.

— e —————

Erster Abschnitt.

Der Kampj um die eidgendssische Schulsubvention.

Von Dr. Emil Klo6ti, Zurich.

1. Von 1848 his 1874.

Von einem Postulat der Unterstiitzung der kantonalen Primar-
schulen durch die Eidgenossenschaft konnte selbstverstdndlich vor
der Griindung des schweizerischen Bundesstaates keine Rede sein.
Es ist deshalb wohl nicht ganz zutreffend, wenn die Bestrebungen
der helvetischen Regierung (1799—1802), und vor allem ihres
Unterrichtsministers Stapfer, in dem neugegriindeten Einheitsstaate
eine allgemeine Volksschule zu griinden und zu férdern, mit dieser
weit spezielleren Frage einer finanziellen Beteiligung des Bundes-
staates an der Fiirsorge fiir die Volksschule in Zusammenhang
gebracht werden.

Die Bundesverfassung von 1848 enthielt eine einzige kurze
Bestimmung, die sich mit dem Schulwesen beschiftigte. Ks war
der Artikel 22. welcher folgendermassen lautete:

,Der Bund ist befugt, eine Universitit und eine polytechnische
Schule zu errichten.*

Als Quellen wurden benutzt die Protokolle und die Bulletins iiber die
Verhandlungen der Bundesversammlung betreffend die Revision der Bundes-
verfassung der Jahre 1871/72 und 1873/74, ferner das schweizer. Bundesblatt,
die amtlich-stenographischen Bulletins der schweizerischen Bundesversammlung
1893—1902, die gedruckten Protokolle der Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren 1897—1902, samt Beilagen, die Jahresberichte des schweizerischen
Lehrervereins, sowie zahlreiche Vortrige..
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Mit der Volksschule beschiftigte sich diese Verfassung somit
noch nicht. Es wire dies anch nicht wohl méglich gewesen. Galt
es doch damals, bei Beschneidung der -eifersiichtic bewachten
kantonalen Souveridnetdten zu Gunsten des Bundes sich weise
Missigung aufzulegen, um nicht das ganze nationale Werk in
Frage zu stellen. In der mit der Ausarbeitung der Bundes-
verfassung beauftragten Kommission der Tagsatzung begriindete
zwar ein Mitglied seine Gegnerschaft gegen eine schweizerische
Hochschule mit dem kaum ernst gemeinten Einwand, es bestehe
fiir eine solche kein Bediirfnis; der Bund miisse seine Bestre-
bungen aufs Allgemeine richten, er solle lieber die Volksschule in
die Hand nehmen. Es wurde ihm erwidert, die Volksschule bediirfe
der Obsorge der einzelnen Kantone, weil diese die Mittel hitten,
welche erforderlich seien, um eine allgemeine Bildung im Volke
zu verbreiten. KEs fielen auch schon Anregungen auf Errichtung
eidgenossischer Liehrerseminarien und auf Ubertragung der Ober-
aufsicht iiber das gesamte Unterrichtswesen an den Bund. Die
Berichterstatter der ersten Revisionskommission fiihrten diesen
Vorschligen gegeniiber aus:

,Das offentliche Unterrichtswesen darf dem Bunde nicht mehr
fremd bleiben, denn es ist eine Grundbedingung des dffentlichen
Lebens, der Freiheit und der Ordnung. Der Bund soll jedoch nur
die Errichtung solcher Anstalten iibernehmen, welche iiber die
Krifte der Kantone hinausreichen, oder in Fillen, wo die Kantone
nicht die erforderlichen Mittel haben, dieselben zum rechten Ge-
deihen zu bringen. Es gilt dies ganz besonders vom hohern Unter-
richt fiir die verschiedenen Berufsarten.“

Die Idee — von einer Anregung ldsst sich auch hier noch
nicht wohl sprechen — einer finanziellen Unterstiitzung der Primar-
schule durch den Bund wurde wahrscheinlich zum erstenmal
vom ziircherischen Seminardirektor Fries in der vierten General-
versammlung des schweizerischen Lehrervereins, welche am 14. Ok-
tober 1861 in Ziirich stattfand, ausgesprochen. Als Haupttraktandum
stand auf dem Programm:

wFreie Diskussion iiber Moglichkeit und Wiinschbarkeit irgend
welcher Zentralisation des schweizerischen Schulwesens, nach
einem einleitenden Votum des Prasidenten (Seminardirektor Fries)
iiber folgende Hauptpunkte: . kurze Darstellung des schon Ge-
schehenen und schon Vorhandenen; b. Moglichkeit oder Wiinsch-
barkeit einer totalen Zentralisation; c. einige (Gedanken iiber eine
schweizerische Hochschule; d. iiber Griindung schweizerischer
Lehrerseminarien auf Kosten des Bundes und mit einheitlichem
Lehrplan; e. iiber Einfilhrung sogen. Freiziigigkeit der schweizeri-
schen Lehrer auf Grundlage einer Priifung nach gemeinsamem
Reglement oder vor einer gemeinsamen Behorde; f. iiber Her-
stellung und Einfiithrung allgemeiner schweizerischer Lehrmittel;
¢g. iber die geringsten Forderungen, welche der Bund an die kan-
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tonalen Schulanstalten machen darf und machen soll, und iiber die
Art und Weise, die Erfiillung dieser Forderungen auch seinerseits
zu ermoglichen und zu erleichtern.*

Fries entledigte sich der iibernommenen Aufgabe in vortreff-
licher Weise. Seinen Ausfiihrungen zu den genannten sieben Fragen
schickte er voraus, dass von einer Zentralisation der Volksschule
- auf dem Boden der bestehenden Verfassung gar nicht die Rede
sein konne. ,Durch Art. 22 ist der Bund befugt, eine Universitit
und eine polytechnische Schule zu errichten, aber der gleiche
Artikel versagt ihm gerade durch die Priazisirung dieser Befugnis
eine weitere Organisirung des Unterrichtswesens iiberhaupt; denn
das Recht des Bundes — Art. 21 — im Interesse der Eidgenossen-
schaft offentliche Werke zu errichten oder die Errichtung derselben
zu unterstiitzen, wird von niemandem auf das Schulwesen ausge-
dehnt werden wollen und konnen.“ Allein, fihrt er weiter, die
Verfassung in ihrer derzeitigen Gestalt sei kein ewiges Werk,
und es sei angezeigt, schon zu rechter Zeit ein klares Bewusstsein
iiber die Moglichkeit und Wiinschbarkeit einer Sache zu haben.
Fries kommt bei Priifung der Frage 4. zu dem Schlusse, eine totale
Zentralisation des Schulwesens sei weder moglich noch iiberhaupt
wiinschbar. Wiinschbar sei eine Zentralisation nur da, wo sie
notwendig sei, mit andern Worten da, wo die speziellen Aufgaben
iiber die Kraft der Kantone hinausgehen. (Fries denkt hier an das
Polytechnikum, die eidgen. Hochschule und an Lehrerseminarien.)
Als Minimalforderungen, die der Bund aufstellen sollte, nennt er
die Verpflichtung der Kantone, iiberall Schulen einzurichten, den
obligatorischen Schulbesuch und die Sorge dafiir, dass in den
Schulen das Allernotwendigste gelehrt werde. Dann fihrt er fort:

w~Aber fiihrt dies nicht sogleich wieder weiter? Erwéichst nicht
etwa sogleich auns diesem Rechte, direkt oder indirekt einige ge-
ringste Forderungen zu stellen, auch die Pflicht, zur Erfiilllung
dieser Forderungen zu helfen? Im Grundsatze gewiss nicht; denn
wenn nicht der Bund in der Luft schwebt, so hat jeder Kanton,
so gewiss auch er Glied des Bundes ist, das als die erste Pflicht
zu betrachten, so viel er kann, seine Biirger zu allem zu befdhigen,
was der Bund unumginglich von ihnen voraussetzen muss.......
Am meisten praktisch wiren noch allfillige Subsidien des Bundes
zur Beschaffung der rechten Lehrkriifte, sei-es nun als Beitrag
zur Lehrerbildung, sei es als Beitrag zur Lehrerbesoldung. In
ersterer Hinsicht konnte der Bund etwa mithelfen, dass er da, wo
sich die Lehrerseminarien noch in allzu engen Verhiltnissen be-
wegen, gegen das Gegenrecht einer gewissen Oberaunfsicht die allzu
knappen Hiilfsmittel vermehrte, oder noch besser solche, welche
zur Erwerbung der Lehrerbildung befihigt sind, aber fiir sich
selbst der dazu notigen Mittel entbehren, in der Beniitzung schon
vorhandener guter Seminarien, z. B. durch Stipendien unterstiitzte.
Im zweiten Falle konnte er da, wo die Besoldungen der Lehrer
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allzugering sind, als dass man mit Zuversicht auf einen wohl-
befdhigten Lehrerstand rechnen konnte, unter der Bedingung einen
bestimmten Beitrag zur Vermehrung derselben aussetzen, dass dann
auch vom Kanton aus nicht ldnger unter einem gewissen, vom
Bunde bestimmten Minimum geblieben werden diirfte. Indessen
stehen wir da abermals an einer Grenze, deren Uberschreitung
nicht ohne anderweitigen grossen Schaden gewissermassen nicht-
ohne eine Art Entwiirdigung der Bundesglieder geschehen konnte ;
ja es ist die Frage, ob nicht das Angefiihrte allzusehr wie ein
Almosen aussieht, das sich die Kantone nicht diirfen reichen lassen.
Und wenn man dadurch vollends dahin gedrdngt wiirde, dieses
Widerwirtige in der Sache irgendwie durch Verallgemeinerung zu
mildern oder zu beseitigen, so wére ich selbst der erste, der solche
Vorschlige hundertmal lieber zuriicknihme, als dass wir dadurch
am KEnde doch wieder bei jener totalen Zentralisation anlangten,
von der ich zuerst gesprochen habe und fiir die ich am wenigsten
sein konnte. Es handelt sich auch da zuletzt um jene obersten
a,llgememsten Prinzipien, und sobald wir der Uberzeugung sind,

dass es ein Widerspruch mit allen unsern Verhédltnissen wire,

wenn alles mit einander von oben herab organisirt wéire, so
miissen wir angelegentlich wiinschen, dass in diesen Erleichterungen
und Unterstiitzongen noch grossere Zuriickhaltung herrsche, als in
jenen unerldsslichen Forderungen.

Namentlich die letztern Worte lassen erkennen, dass Fries
den Gedanken einer Unterstiitzung der Volksschule selbst nur als
eine noch sehr der Diskussion und ndhern Betrachtung bediirftige
Idee aufgefasst wissen wollte. Auch in der seinem Votum nach-
folgenden Diskussion gingen die Redner allgemein davon aus, dass
die Sache noch in weitem Felde liege und der Aktualitit entbehre.

Die Frage blieb denn auch beinahe zehn Jahre liegen und
kam erst zu Beginn der siebziger Jahre mit der Revision der
Bundesverfassung wieder in Fluss. Zunéchst freilich hatte es den
Anschein, als solle auch die neue Verfassung sich ausschliesslich
mit dem hohern Bildungswesen befassen. Allein nach und nach
grifft in zahlreichen Volkskreisen und erst nachher auch in den
Riten der Gedanke um sich, dass die revidirte Bundesverfassung
an der Volksschule als einem Grundpfeiler eines demokratischen
Staatswesens nicht mehr achtlos vorbeigehen konne. Ja der Kampf
um den ,,Schulartikel* erreichte schliesslich einen solchen Hohe-
grad, dass zahlreiche Biirger ihre Stellungnahme zur ganzen Ver-
fassung von derjenigen zum Schulartikel abhdngig machten.

In dem ,Programm zu einer Revision der Bundesverfassung®,
das die radikalen Mitglieder der Bundesversammlung im Dezember
1869 und Januar 1870 aufstellten, figurirte als Postulat VI ledig-
lich die Organisation des hdohern Unterrichtswesens durch den
Bund. Das Programm der liberalen Fraktion sah keine Anderung
des bisherigen Schulartikels vor. So konnte es denn auch nicht
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befremden, dass im Entwurfe des Bundesrates fiir ein Bundesgesetz
betreffend die Revision der Bundesverfassung vom 17. Juni 1870
ein neuer Schulartikel nicht zu finden war und in der beziiglichen
Botschaft die Frage einer Revision des Art. 22 gar nicht beriihrt
wurde. Im August 1870 erliess die nationalrdtliche Kommission
fiir Vorberatung des Entwurfes einen Aufruf an die Biirger behufs
Kundgebung ihrer Wiinsche und Vorschlige beziiglich der Revision.
Bis zum angesetzten Termin (Ende November 1870) liefen bloss
drei Petitionen ein, die sich mit der Volksschule befassten. Die
wichtigste derselben ging von den Luzerner Liberalen aus und
enthielt in dieser Richtung den Antrag: ,Aufnahme einer Kom-
petenzbestimmung, durch ein Bundesgesetz ein Minimum des Lehr-
zieles in der Volksschule aufzustellen; Einfluss des Bundes auf die
Schulaufsicht, Griindung schweizerischer Seminarien fiir die Volks-
schullehrer.“ Ebenso verlangte eine Volksversammlung, die am
12. Juli 1870 in Murten stattgefunden hatte, ,Stellung der Volks-
schule unter die Aufsicht der Eidgenossenschaft*.

Die im Friihjahr 1871 versammelten Kommissionen der beiden
Réate schenkten diesen Eingaben keine Beachtung und lehnten die
Aufnahme einer Bestimmung beziiglich des Volksschulwesens ab.
Sie gingen davon aus, dass der Bund sich nur des hohern Unter-
richtes annehmen solle, da nur auf diesem Gebiete ein einzelner
Kanton nicht im stande sei, den Anforderungen der Zeit gerecht
zu werden. So erhielt denn der Schulartikel die Fassung:

sDer Bund ist befugt, eine Universitdt, eine polytechnische
Schule und andere hohere Unterrichtsanstalten
zu errichten.”

Jetzt aber erwachte in den breitesten Schichten des Volkes
das Interesse an der Frage. Vom Mirz 1871 bis Mirz 1872
gingen den eidgendssischen Riten volle 28 Eingaben zu, die sich
mit der Volksschule befassten. Am meisten Beachtung verdient
von denselben die wohl am weitesten gehende Petition des schwei-
zerischen Lehrervereins. Der Zentralausschuss dieses
Vereins hatte auf den 14. Oktober 1871 eine ausserordentliche
Versammlung schweizerischer Schulfreunde in die Tonhalle Ziirich
einberufen zur Besprechung der Frage, ob nicht der Bund grund-
sidtzlich das Recht und die Pflicht haben solle, die Kantone von
sich aus zu einer solchen Einrichtung und Fiihrung ihrer Volks-
schule anzuhalten, durch welche das zur rechten Erfiillung der
eidgendssischen Biirgerpflichten erforderliche Mass allgemeiner
Schulbildung als fiir jedermann gesichert erscheine. Im Anschluss
hieran sollte die Versammlung die besondern Massregeln bezeichnen,
durch welche diesem Grundsatz Geniige getan werden konnte.
Die Versammlung beschloss, den eidgendssischen Réten die Auf-
nahme folgenden Artikels in die Bundesverfassung vorzuschlagen:

»Die Sorge fiir den offentlichen Unterricht ist zunichst Sache
der Kantone. Der Bund hat aber das Recht und die Pflicht, sich
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jederzeit von dem Zustande und den Leistungen der Unterrichts-
anstalten der Kantone zu iiberzengen und die Kantone von sich
aus zu einer solchen Einrichtung und Fiihrung der Volksschule
anzuhalten, dass dadurch fiir jedermann das zur Erfiillung der
allgemein menschlichen und biirgerlichen Pflichten erforderliche
Mass von Schulbildung gesichert erscheint, sowie die Gesamtheit
der Lehranstalten der Kantone durch eidgendssische Lehranstalten
zZu erganzen.*

In der vom Zentralausschuss diesem Vorschlag beigegebenen
Denkschrift vom 8. November 1871 wurde des nihern dargelegt,
in welcher Weise die Ausfithrung dieser Verfassungsbestimmung
zu geschehen hitte. Die Kantone sollten ihre Schulgesetze den
Bundesbehorden zur Genehmigung vorlegen. Der Bund hitte In-
spektionen und Priifungen in den Kantonen vornehmen zu lassen
und ein bestimmtes Minimum von Kenntnissen fiir die Volksschul-
lehrer festzusetzen; wer iiber diese Kenntnisse verfiigte, wiirde
vom Kanton ein eidgenossisches Lehrpatent erhalten. Auch eine
Minimalhohe der Besoldungen wire von Bundes wegen festzusetzen
und es miissten Garantien dafiir geschaffen werden, dass die Schule
nicht unter kirchlichem Einfluss stehe.

Unter den iibrigen Eingaben fanden sich immerhin auch solche,
welche sich entschieden gegen eine Einmischung des Bundes in
die Fragen des Primarunterrichtes verwahrten.

Es wiirde zu weit fiihren, die Verhandlungen der Bundes-
versammlung in den Jahren 1871/1872 und 1873/74 iiber die Schul-
frage bis in alle Details zu verfolgen. Es mag hier geniigen, den
Gang derselben in grossen Ziigen zu skizziren.

Im Nationalrat, dem die Prioritit der Behandlung zustand.
nahm die erste DlSkllSSlO!l iiber den Schulartikel (Art. 24 des
Entwurfes) die Sitzungen vom 12., 13. und 14. Dezember 1871 in
Anspruch. Der Vorschlag der Kommission ging, wie bereits er-
wihnt, dahin, es sei keine Bestimmung iiber die Volksschule in
die Verfassung aufzunehmen. Eine Minderheit der Kommission
hatte jedoch am 1. Dezember 1871 zu dem Art. 24 als Art. 24bis
folgende Erginzung vorgeschlagen:

,Der Unterricht der Primarschule ist obligatorisch und unent-
geltlich. Geistlichen Orden darf derselbe nicht iibertragen
werden.

Der Bund kann iiber das Minimum der Anforderungen
an die Primarschule gesetzliche Bestimmungen erlassen.®

Am Schlusse der Diskussion lagen dem Rate noch weitere
fiinf Antrdge vor, iiber die er sich zu entscheiden hatte. Eine
Reihe eventueller Abstimmungen ergab, dass in dem eventuellen
Art. 24bis folgende Grundsitze aufzustellen seien:

1. Die Volksschule ist Sache der Kantone.

2. Der Unterricht ist obligatorisch.
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3. Er ist unentgeltlich und konfessionslos fiir die #ffentlichen
Primarschulen.

. Die geistlichen Orden sind ausgeschlossen.

5. Der Bund kann iiber das Minimum der Anforderungen gesetz-
liche Bestimmungen erlassen.

In der Schlussabstimmung blieb jedoch der so amendirte An-
trag der Kommissonsminderheit gegeniiber demjenigen der Kom-
missionsmehrheit, keine Bestimmung iiber das Volksschulwesen in
die Verfassung aufzunehmen, mit 41 gegen 59 Stimmen in der
Minderheit, und es hatte demnach Art. 24 immer noch die schon
erwihnte Fassung: ,Der Bund ist befugt, eine Universitdt, ein
Polytechnikum und andere hohere Unterrichtsanstalten zu errichten®.

Eine Woche spiter stand ein von 49 weitern Mitgliedern mit-
unterzeichnetes Begehren von Simon Kaiser auf Wiedererwagung
des Art. 24 auf der Verhandlungsliste. Diesem Begehren war ein
Antrag beigegeben, dem genannten Artikel folgenden Zusatz bei-
zufiigen:

»Die Kantone sorgen fiir obligatorischen und unentgeltlichen
Primarunterricht. Derselbe darf geistlichen Orden nicht
iibertragen werden.

Der Bund kann iiber das Minimum der Anforderungen
an die Primarschule gesetzliche Bestimmungen erlassen.“

Der Rat entsprach dem Wiedererwigungsgesuch und gab dem
Art. 24 nachstehende Fassung:

»Der Bund ist befugt, eine Universitit, eine polytechnische
Schule und andere hohere Unterrichtsanstalten zu errichten.

Die Kantone sorgen fiir obligatorischen und unentgelt-
lichen Primarunterricht.

Der Bund kann iiber das Minimum der Anforderungen
an die Primarschule gesetzliche Bestimmungen erlassen.*

Im Stidnderat konnte man sich mit den neuen Zusitzen nicht
recht befreunden. Namentlich die , Minimalforderungen“ begegneten
grossen Bedenken, trotzdem der Referent der Kommission, Kappe-
ler, versicherte, die Befiirchtung eines Bundesinspektorates sei
unbegriindet, der Bund kénne nur handeln, wenn Klagen einliefen.
Er verwarf daher in seiner Sitzung vom 19. Januar 1872 die Ali-
nee 2 und 3 des nationalritlichen Entwurfes. Der Nationalrat
hielt jedoch in zweiter Beratung (19. Februar 1872) an seinem
Beschlusse fest. Nun gab der Stinderat in seiner Sitzung vom
26. Februar 1872 soweit nach, dass er Lemma 2 des national-
ritlichen Beschlusses annahm. Der Nationalrat hielt am Absatz 3
auch jetzt noch fest (28. Februar 1872)., Den folgenden Tag ver-
harrte auch der Stdnderat bei seinem Beschlusse. Der Nationalrat
gab jedoch nicht nach und beschloss am 1. Marz, dass seine
Schlussnahme eine definitive sei. Am 4. Mirz 1872 endlich stimmte

M
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der Stdnderat mit 19 gegen 18 Stimmen der nationalriitlichen
Fassung zu.

Allein in der Volksabstimmung vom 12. Mai 1872 wurde be-
kanntlich der Verfassungsentwurf verworfen, weil er den Bedenken
der Mehrheit des Volkes und der Kantone hinsichtlich Wahrung
ihrer kantonalen Hoheit nicht geniigend Rechnung trug. Bundesrat
Droz hat im Jahre 1878 die Frage aufgeworfen, wie das Volk
gestimmt haben wiirde, wenn der Schulartikel ihm unabhingig von
allem Ubrigen V01gelegt worden wire. Er glaubte annehmen zu
diirfen, dass er micht verworfen worden sei. In Verbindung mit
den vielen andern Bestimmungen aber habe er der franzosischen
Schweiz, welche die militdrische Zentralisation und die Vereinheit-
lichung des Rechtes fiirchtete, kein geniigendes Motiv zur Annahme
der Verfassung geboten, wihrend er in den katholisch-konservativen
Kantonen die Opposition verstirken geholfen habe.

Nach den Neuwahlen wurde im November 1873 die Revision
neuerdings an die Hand genommen.

Der Bundesrat nahm in seinem Verfassungsentwurf von.der
Aufstellung von Minimalforderungen Umgang und begriindete dies
in folgender Weise: ,Dieser bundesrechtlichen Pflicht der Kantone
(zur Befolgung der aunfgestellten Grundsitze) gegeniiber hielten
wir es nuon nicht fiir nétig, in der Verfassung auszusprechen, in
welcher Form das entsprechende Recht der Eidgenossenschaft
auszuiiben sei und von vornherein zu bestimmen, dass durch ein
Bundesgesetz das Minimum der Anforderungen an die Primar-
schule festgestellt werden miisse. Wir haben die Uberzeugung,
dass in den seltenen Fillen, wo ein Einschreiten des Bundes ge-
boten sein wird, dieses ohne Anleitung einer Gesetzgebung ge-
schehen konne und dass legislatorische Verfiigungen im Sinne der
gestrichenen Bestimmung leicht zu permanenten Vollziehungsmass-
regeln fithren konnten, welche mit der Seltenheit und Einzelheit
der zu beseltlgenden Ubelstinde nicht in dem richtigen Verhéiltnis
stinden.“ Die Kommissionen beider Réte hielten jedoch im wesent-
lichen an der Fassung des Entwurfs von 1872 fest.

Im Nationalrat nahmen die Beratungen iiber den Schulartikel
wiederum drei Sitzungen in Anspruch (8., 10. und 11. November
1873). Der Stinderat nahm noch einige Verdnderungen vor, denen
der Nationalrat zustimmte.

Damit sind wir bei der heutigen Fassung des Artikels 27
angelangt. Er lautet:

~Der Bund ist befugt, ausser der bestehenden polytechnischen
Schule, eine Universitit und andere hohere Unterrichts-
anstalten zu errichten oder solche Anstalten zu unter-
stiitzen.

Die Kantone sorgen fiir geniigenden Primarunterricht,
welcher ausschliesslich unter staatlicher Leitung stehen
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soll. Derselbe ist obligatorisch und in den offentlichen
Schulen unentgellich.

Die offentlichen Schulen sollen von den Angehorigen
aller Bekenntnisse ohne Beeintrichtigung der Glaubens-
und Gewissensfreiheit besucht werden konnen.

Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht
nachkommen, wird der Bund die ndtigen Verfiigungen
treffen.

In der Volksabstimmung vom 19. April 1874 wurde die neue
Verfassung mit 340,199 Ja gegen 198,013 Nein und mit 141/,
gegen 7!/, Stindestimmen angenommen.

Da in den nachfolgenden Kdémpfen um die Subvention der
Volksschule der Streit dumsserlich zum grossen Teil sich darum
gedreht hat, ob der Schulartikel die Unterstiitzung der Volksschule
durch den Bund gestatte oder verbiete, so ist es wohl angezeigt,
hier einen Moment in der Schilderung der Ereignisse anzuhalten
und an Hand der Entstehungsgeschichte des Schulartikels fest-
zustellen zu suchen, welchen Sinn und welche Tragweite dieser
Bestimmung wenigstens nach der Meinung, die bei der Beratung
in der Bundesversammlung und bei der Volksabstimmung iiber die
Verfassung obwaltete, zukommt.

In dem Schulartikel sind zweifellos folgende Forderungen
enthalten:

1. Der Primarunterricht ist ausschliesslich Sache der Kantone;
2. er soll unter staatlicher Leitung stehen;

3. er soll geniigend sein;

4. der Besuch der Primarschule ist obligatorisch;

D. der Besuch der offentlichen Primarschule ist unentgeltlich;

G. der Unterricht in der offentlichen Primarschule darf keinen
Anlass zu konfessionellen Beschwerden geben.

Aus der Ablehnung entgegengesetzter Antrdge und den Voten
der einzelnen Redner ist weiter zu schliessen, dass die vorstehen-
den Prinzipien nach der Ansicht, die im Jahre 1874 vorherrschte,
gesetzlicher Vollziehungsvorschriften nicht bediirfen. Dies hindert
jedoch richiger Weise nicht, dass der Bund, wenn er nunmehr
solche gesetzliche Vorschriften fiir nitig elachtet dieselben er-
lassen kann. Die heikle Frage ist dabei nur die, wie weit der
Inhalt solcher Gesetze gehen dalt ohne gegen die v erfassung zu
verstossen.

Und nun die weitere Frage: .Ist nach der Verfassung
von 1874 eine Subvention der Volksschule durch den Bund zu-
lassig 2

Die Frage ist unseres Erachtens zu verneinen. Bei Inter-
pretation von Verfassungshestimmungen soll mehr als bei gewihn-
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lichen Gesetzesbestimmungen auf den historischen Werdegang
abgestellt werden. Ist die mit einer Vorschrift verbundene Ab-
sicht klar erkennbar und hat der Wortlaut keinen andern Sinn,
so soll dieser Wortlant nicht derart urgirt werden, dass dessen
Interpretation mit der Absicht, die der Gesetzgeber mit der Be-
stimmung verfolgte, in Widerspruch steht.

Nun hat aber in der Tat in den Revisionsjahren 1871—1874
nie die Absicht einer Unterstiitzung der Volksschule durch den
Bund bestanden. Im Jahre 1871 verlangte selbst die wohl am
meisten zentralistische Tendenzen verfolgende Eingabe des schwei-
zerischen Lehrervereins keine Subvention im engern Sinne. Was
sie verlangte, war mehr eine Oberaufsicht; eine gewisse finan-
zielle Beteiligung wurde nur in der Form der Errichtung oder
Unterstiitzung von Lehrerseminarien gewiinscht, deren Zuldssigkeit
nach Alina 1 des Art. 27 ausser Zweifel stand.

Lediglich von seite der konservativen Opposition gegen jede
Bestimmung iiber die Volksschule wurde die Befiirchtung ausge-
sprochen, es werden Schulinspektoren autkommen und es werde
die Aufstellung von Forderungen von seite des Bundes schliess-
lich dazu fithren, dass der Bund auch die Lasten mittragen helfen
miisse. Derartige Bedenken wurden aber von den Freunden
des Schulartikels stets als unbegriindet bezeichnet. Bemerkenswert
sind in dieser Beziehung vor allem die Worte, die Bundesprasident
Schenk in der Sitzung des Nationalrates vom 13. Dezember
1871 71) aussprach:

-Die Frage sei nicht (wie Herr Peyer-Imhof behaupte), zu
wissen, ob es der Bund oder die Kantone seien, welche von nun
an den Primarunterricht zu besorgen héitten. Es handle sich ledig-
lich darum, dem Bunde die Befugnis zu erteilen, Grundsitze in
Bezug auf den Volksunterricht aufzustellen, welche die Kantone
auszufiihren hédtten. Dies sei keine iibertriebenere Zentralisation
als jene, welche von der Annahme gewisser Grundsitze beziiglich
der Polizei, der Niederlassung u. s. w. herriihren. Man solle sich
auch nicht durch die Furcht vor grossen Aufgaben, welche dem
Bunde zufallen konnten, schrecken lassen. Es handle sich gar
nicht um ein finanzielles Eingreifen.“

In der gleichen Sitzung stellte Schenk den Antrag: ,Der
Bund wird in einer vom Gesetze niher zu bestimmenden Weise
die Volksschule unterstiitzen“. Er begriindete diesen Vorschlag
nach dem genannten Bulletin folgendermassen:

w,Jedoch werde die Annahme dieser Grundsitze in verschiedener
Beziehung den Kantonen ziemlich bedeutende Ausgaben verursachen.
Daher miisse der Bund, wenn er etwas fiir die Kantone tun wolle,

1) Bulletin der Verhandiungen der schweizerischen Bundesversammlung
iiber die Revision der Bundesverfassung (Elie Ducommun, Bern) 1871, Seite
490—491.
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dazu beitragen, ihnen gute Lehrer heranzubilden. Es sei unerliss-
lich, dass er hiezu Normalschulen fiir die Primarlehrer errichte.
Ausserdem miisse man ihm die Befugnis lassen, den Kantonen und
den Gemeinden in der Erfiillung der Pflichten, welche man ihnen
auferlegt hat, zu helfen.

-~Man konnte die notigen Mittel durch die Aufhebung des
Privilegs der Eisenbahnen, kraft dessen sie ihr Material zollfrei
einfiihren, beschaffen. Das wire eine Summe von Fr. 250,000 bis
Fr. 300,000 jiahrlich, welche vom Jahr 1874 an dem offentlichen
Unterrichte gewidmet werden konnte, da von da ab die vom Bund
eingegangenen Verpflichtungen aufhoren.*

Kein einziger der 16 Redner, die im Nationalrat nach Schenk
noch sprachen, befiirwortete dessen Antrag. Dagegen wurde er
von verschiedenen Seiten bekdmpft, so namentlich auch von Escher
(Zirich), welcher zugleich darauf hinwies, dass eine Botschaft des
Bundesrates betreffend die Eisenbahnen, die bisher den zollfreien
Eingang ihres Materials genossen, eine entsprechende Vergiitung
vorsehe, so dass man kaum wissen wiirde, wo die Mittel zu den
zu leistenden Subventionen hernehmen.

In der Abstimmung fielen bei Anwesenheit von 112 Mitgliedern
nur 17 Stimmen auf den Antrag Schenk.!) Der Verwerfung lag
nicht die Ansicht zu Grunde, dass der Antrag Schenk iiberfliissig
sei, weil der Bund ohnehin das Recht zur Unterstiitzung besitze,
sondern man wollte keine Subventionen.

Dass auch der Bundesrat nicht anderer Ansicht war, ergibt
sich aus seinem ,Bericht an die h. Bundesversammlung iiber die
Gestaltung der Einnahmen und Ausgaben der Eidgenossenschaft
im Hinblick auf die Revision der Bundesverfassung“ vom
11. Jannar 1872. In dieser Vorlage stellte der Bundesrat ein
Budget iiber die Einnahmen und Ausgaben auf, wie sich diese
nach Massgabe der vom Nationalrat in Sachen der Revision der
Bundesverfassung im November und Dezember 1871 gefassten
Beschliisse stellen werden. Bei Art. 24 bemerkte er unter Aus-
gaben: ,Die Errichtung einer Universitit und anderer hoherer
Lehranstalten erheischt nach einer approximativen Berechnung
einen Kostenanfwand von Fr. 300,000.“ Von einer Ausgabe zum
Zwecke der Subvention der Primarschule sprach er nicht.

Alle weiteren Momente, die fir und gegen die Verfassungs-
missigkeit der Volksschulsubvention sprechen. hier anzufiihren,
hitte keinen Zweck. Die wichtigsten derselben sind bei der Schilde-
rung der der Annahme der Verfassung nachfolgenden Vorginge
noch zu erwihnen, die andern mogen jetzt, da die Frage ihre
definitive Losung gefunden hat, beiseite gelassen werden.

1) So nach dem amtlichen Protokoll, Seite 292; nach dem .Bulletin“ er-
hielt der Antrag 29 Stimmen.
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II. Von 1874 bis 1882.

Am 25. Juni 1874 erhielt der Bundesrat vom Nationalrat den
Auftrag, ein Programm fiir die zur Ausfiihrung der neuen Bundes-
verfassung notigen gesetzgeberischen Massregeln und deren Reihen-
folge aufzustellen und vorzulegen. Im Oktober gleichen Jahres
wurde dieses Programm der Bundesversammlung iiberreicht. Ein
Gesetz betreffend die Ausfiihrung der im Schulartikel liegenden
Bestimmungen figurirte in demselben nicht. Trotzdem inzwischen
der Zentralausschuss des Lehrervereins die nachstehend zu er-
wahnende Zuschrift an den Bundesrat gerichtet hatte, wurde das
Programm von der Bundesversammlung nicht als liickenhaft be-
funden.

Anderer Ansicht war man im Schosse des schweizerischen
Lehrervereins. Am schweizerischen Lehrertag vom 6.—8. September
1874 in Winterthur referirte Erziehungsdirektor J. C. Sieber
iiber ,,die notwendigen gesetzgeberischen Konsequenzen der neuen
Bundesverfassung in Bezug auf eine wirksame nationale Volks-
bildung“. Seine Ausfiihrungen fasste er in vier Thesen zusammen.
Die erste derselben spricht aus, dass Art. 27 der Bundesverfassung
ein eidgenissisches Volksschulgesetz erheische, worin die Requisite
»Zeniigenden Primarunterrichtes* unzweldeutlg ausgesprochen
wiirden. Nach der zweiten These soll der Bund die den An-
forderungen beziiglich geniigenden Unterrichtes entsprechenden
kantonalen Schulgesetze genehmigen, ,wenn sie iiberdies:

«. unentgeltlichen obligatorischen Unterricht,

b. unentgeltliche Lehrmittel gewéihren, letztere notigen-
falls mit Bezug von Bundessubsidien®.

Die dritte These verlangt eine stéindige Kontrolle des Bundes,
die vierte Religionsunterricht auf geschichtlicher Grundlage und
Genehmigung der beziiglichen Lehrpline und Lehrmittel durch
den Bund.

Die Versammlung ging mit den Thesen nicht durchwegs einig ;
sie verzichtete jedoch auf eine Beschlussfassung iiber dieselben
und beauftragte den Zentralausschuss, den Bundesrat um beforder-
liche Vorlage eines eidgendssischen Schulgesetzentwurfes zu er-
suchen.

Die bereits erwihnte Zuschrift, die der Zentralausschuss in
Vollziehung dieses Beschlusses an den Bundesrat richtete, be-
zeichnete es als wiinschenswert, dass der Bund sichere Normen
iiber :

@. das Minimum der Schuljahre, der jihrlichen Schulwochen und
wiichentlichen Schulstunden;

b. eine obligatorische, bis ins Jiinglingsalter sich erstreckende
Fortbildungsschule ;

¢. das Maximum der Schiilerzahl fiir eine Lehrkraft;
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d. Beschaffung und Qualitit der Lehrmittel;

e. die geeigneten Mittel, die schweizerische Jugend iiberall
auch zu korperlicher Gesundheit, Kraft und Gewandtheit zu
erziehen;

f. ein bestimmtes Mass der Anforderungen an die allgemeine
Bildung und die Lehrbefihigung der Lehrer;

ein Minimum der Lehrerbesoldung;

die Art, wie der Bund, teils iiberhaupt, teils speziell mit
Bezug auf Alinea 3 in Artikel 27, die Kontrolle iiber das
Schulwesen ausiiben werde.

»Man kann sich hiebei nicht verhehlen, fuhr die Zuschrift
fort, dass zu einer entschiedenen Hebung des Schulwesens in allen
Kantonen auch etwelche finanzielle Nachhiilfe von seite
des Bundes erforderlich sein werde und zwar um so mehr, wenn
nach der Auffassung des Referenten in der Lehrerversammlung zu
Winterthur zum unentgeltlichen Primarunterrichte auch die un-
entgeltliche Verabreichung der Lehrmittel an die Schiiler gehort.
Wie die Gemeinde Bediirftige unter ihren Biirgern und die Kan-
tone wiederum Bediirftige unter ihren Gemeinden in solchen Dingen
unterstiitzen, so, will es uns scheinen, sollte auch der Bund den-
jenigen Kantonen hiilfreich unter die Arme greifen., welche von
sich aus nicht im stande sind, im KErziehungswesen zu leisten,
was die Zeit und die Lage unseres Vaterlandes gebieterisch
fordern.“

Eine in Langenthal am 22. September 1874 abgehaltene
Lehrerversammlung richtete eine dhnliche Petition an den Bundesrat.

Der letztere war jedoch nicht miissig geblieben. Schon am
3. Juni 1874 hatte er sidmtlichen Kantonsregierungen unter Hin-
weis auf Art. 27, Alinea 3, und auf Art. 4 der Ubergangsbestim-
mungen (nach welch letzterer Vorschrift die Kantone verpflichtet
waren, innert fiinf Jahren die Unentgeltlichkeit des offentlichen
Unterrichtes einzufiihren) ein Zirkular folgenden Inhaltes zukommen
lassen:

,Um Gewissheit zu erlangen, dass der Primarunterricht in
Threm Kanton den vorerwihnten Forderungen entspricht, miissen
wir Sie einladen, uns hieriiber die notigen Dokumente zukommen
zu lassen. Wenn in der einen oder andern Beziehung der Primar-
unterricht in Threm Kanton Liicken aufweist, die unter der Herr-
schaft der neuen Verfassung nicht mehr vorhanden sein sollen, so
miissen wir Sie auffordern, uns anzugeben, in welcher Weise und
bis zu welchem Zeitpunkte Sie in der Lage zu sein gedenken,
diesem Mangel abzuhelfen.“

Alle Kantone, deren Gesetzgebung nicht bereits den Anforde-
rungen des Art. 27 entsprach, stellten die Revision ihrer Schul-
gesetze in Aussicht. Die ziircherische Regierung allein fiigte die

Fe
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Bemerkung bei. dass sie iibrigens den Erlass eines eidgenotssischen
Gesetzes erwarte.

Noch bevor die versprochenen kantonalen Gesetzesrevisionen
durchgefiihrt waren und der Bundesrat iiber die eventuell weiter
notigen Schritte sich hatte schliissig machen konnen, erklirte der
Nationalrat am 15. Juni 1875 eine Motion erhebhch welche von
Herrn -Desor und 27 Mitunterzeichnern im Dezember 1874 ein-
gereicht worden war. Dieselbe trug den Wortlaut:

wDer Bundesrat wird eingeladen, Bericht iiber die Massregeln
zu erstatten, die zu ergreifen sind, um die Ausfiihrung des Art. 27
zu sichern, speziell soweit es die Volksschule betrifft.“

Nachdem die kantonalen Gesetzesrevisionen durchgefiihrt
waren, richtete das eidg. Departement des Innern am 6. Februar
1877 ein zweites Kreisschreiben an die Kantonsregierungen, in
welchem es dieselben zur Einsendung nachbenannter Aktenstiicke
aufforderte :

1. die padagogischen und statistischen Berichte des Erziehungs-
departements iiber die Jahre 1875 und 1876;

2. das allgemeine Programm fiir den Primarunterricht, wenn
ein solches vorhanden war;

. die Liste der in den Primarschulen beniitzten Lehrbiicher;

3

4. die seit Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung vorge-
nommenen Verdnderungen an den Schulgesetzen und Schul-
reglementen.

Bevor und wihrend das Departement des Innern das ein-
gegangene Material zusammenstellte und verarbeitete, liefen noch
zwei weitere Eingaben beim Bundesrat ein, welche den baldigen
Erlass eines Schulgesetzes forderten: die eine kam von einer
Lehrerversammlung in Brugg vom 24. November 1874, die andere
von der tessinischen Gesellschaft der Freunde des Volksunterrichtes
(10. September 1877).

Anderseits fasste der Lehrerverein der romanischen Schweiz
in seiner Jahresversammlung in Freiburg im September 1877 eine
Resolution, die sich gegen den Erlass eines Schulgesetzes aus-
sprach und ein solches iiberhaupt als verfassungswidrig bezeichnete.

Am 20. November 1877 legte der Vorsteher des eidgends-
sischen Departements des Innern, Bundesrat Numa Droz, dem
Bundesrat einen 150 Seiten starken Bericht iiber , Artikel 27 der
Bundesverfassung und den Primarunterricht in der Schweiz“ vor.
Dieser Bericht enthielt eine sehr ausfiihrliche Darstellung der
Entstehungsgeschichte des Schulartikels, der sich Erwigungen
iiber die Tragweite der iiber den Primarunterricht angenommenen
Verfassungsbestimmungen und die Berichterstattung iiber die seit
Inkrafttreten der letzteren getroffenen Massnahmen anschlossen.
Ein viertes Kapitel gab detaillirte Auskunft iiber den dermaligen
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Stand des Primarunterrichtes in der Schweiz mit Beziehung auf
die Postulate des Art. 27. Droz konstatirte, dass in den Kantonen
guter Wille zur Ausfithrung des Schulartikels vorhanden sei. Die
Ausfithrung lasse trotzdem in vielen Punkten noch zu wiinschen
iibrig. Die Einmischung des Bundes in das Volksschulwesen kionne
auf drei Arten geschehen:

1. Im Falle von Rekursen; 2. durch Aufmunterung und An-
regung aller Art; 3. durch ein Bundesgesetz. Zuzugeben sei, dass
man bei Ausarbeitung des Schuolartikels vielleicht nicht an ein
Bundesgesetz gedacht habe. Allein, erwiderte Droz gewiss mit
Recht, der Bund besitze die Kompetenz, ein Schulgesetz zu er-
lassen, wenn ihm ein solches zur richtigen Ausfithrung des Art. 27
notwendig erscheine. Nur im Falle von Rekursen einzuschreiten,
sei ungeniigend.

Zum Erlass eines Gesetzes aber wire der dermalige Zeitpunkt
wegen der politischen und finanziellen Sorgen, welche die Eid-
genossenschaft bedriicken, nicht geeignet. Ob die Kantone den
Grundsatz der Unentgeltlichkeit der 6ffentlichen Schulen ausfiithren,
konne ohne Bundesgesetz gepriift werden. Beziiglich der andern
Requisite aber sei eine gesetzliche Regelung angesichts der ver-
schiedenen Verhiltnisse in den Kantonen ohnehin eine sehr
schwierige. Es bleibe somit zur Zeit am empfehlenswertesten der
Weg der Aufmunternng und Anregung verschiedenster Art. Als
Mittel zu diesem Zwecke bezeichnete Droz die bereits eingefiihrten
piadagogischen Rekrutenpriifungen, dann aber vor allem aunch eine
bescheidene Nachahmung des Bureau des offentlichen Unterrichts
in Washington. Es wiirde dies lediglich die Anstellung eines
Beamten beim eidgenossischen Departement des Innern erfordern,
welchem die Aufgabe zustinde, simtliche Berichte iiber die offent-
lichen Schulen, Schulpline u. s. w. zu priifen und dem Departement
iiber das Ergebnis dieser Priifung jdhrlich einen allgemeinen Be-
richt zu erstatten. Dieser Bericht, der verdffentlicht wiirde, wire
ein starker Ansporn fiir die Kantone. Denjenigen Kantonen,
welche lant demselben den in Art. 27 aufgestellten Anforderungen
nicht gerecht wiirden, konnte der Bund Bemerkungen und Mah
nungen zugehen lassen. Als weitere wirksame Anspornung be-
zeichnete Droz Aufmunterungen in Form von Subsidien, wie eine
solche der permanenten Schulausstellung in Ziirich gewéhrt werde,
ferner die Ausschreibung padagogischer Preisfragen, die Vertffent-
lichung guter Schulbiicher und Lehrmittel, Sendung von Ab-
geordneten an die nationalen und internationalen Schulausstel-
lnngen u. s. w. Der méichtigste und wirksamste Hebel aber zur
Reform des Schulwesens wire die direkte oder indirekte Mit-
wirkung des Bundes an der Heranbildung der Primarlehrer. Die
Kompetenz hierzu lige in Alinea 1 des Art. 27 (,andere hihere
Unterrichtsanstalten zu errichten oder solche Anstalten zu unter-
stiitzen“). Das beste wire in dieser Hinsicht die Griindung eines
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eidgendssischen Seminars (école normale) mit je einer Haupt-
abteilung in der deutschen und in der franzosischen Schweiz und
einer Nebenabteilung im Tessin. Die Kosten wiren aber beim
derzeitigen Stand der Bundesfinanzen zu hoch und daher wiirde
es sich empfehlen, eine Anzahl Seminarien zur Annahme eines
und desselben Lehrprogrammes zu bewegen, wogegen der Bund
den Zoglingen beim Austritt fiir die ganze Schweiz giiltige Diplome
erteilen wiirde. Man kionnte auch das englische System einfiihren,
nach welchem der Staat an die Lehrerbildungsanstalten fiir jeden
Zogling, der ein staatliches Diplom erhilt, eine gewisse Summe
ausbezahlen wiirde.

Zum Schluss priifte Droz auch die Anregung des Winterthurer
Lehrertages auf Statuirung eines Besoldungsminimums fiir Primar-
lehrer. Er fand. eine solche Regelung sei wegen der grossen
Verschiedenheit der Verhiltnisse (Stadt und Land, Gebirg und
Ebene) sehr schwierig. Auch kiénnte ja einem Kanton ein Be-
soldungsminimum nur dann gestiitzt auf Art. 27 vorgeschrieben
werden, wenn dieser keinen geniigenden Primarunterricht erteilen
liesse und wenn es dazu erwiesen wire, dass er wegen zu geringer
Besoldungen nicht Lehrer von geniigender Tiichtigkeit besitze.

Wiewohl Droz den Erlass eines Bundesgesetzes nicht befiir-
wortete, gab er seinem Berichte dennoch einen beziiglichen Ent-
wurf bei, der in ziemlich allgemein gefassten Bestimmungen Vor-
schriften enthielt iiber die Leitung der Schulen, die Organisation
und Dauer des Unterrichtes, die Lehrgegenstinde und Lehrmittel,
die Schulhygiene, das Lehrpersonal und den privaten Primar-
unterricht.

Er selbst schlug resiimirend vor, dass der Bund vorderhand
sich folgende Aufgaben stellen moge:

a. ,das eidgenissische Departement des Innern behufs Ausiibung
einer wirksamen, doch keineswegs beldstigenden Aufsicht
iiber die Vollziehung des Art. 27 besser zu organisiren;

b. mit den Rekrutenpriifungen fortzufahren, dabei das System
derselben zu verbessern, damit die Ergebnisse ein moglichst
getreuer Ausdruck des wirklichen Zustandes seien;

c. jahrlich einen allgemeinen Bericht iiber den Zustand des
Volksunterrichtes in der Schweiz zu verdffentlichen;

d. die Kantone durch verschiedene Mittel zur Erfiillung ihrer
Aufgabe anzufeuern und geeignete Massregeln gegen die-
jenigen zu ergreifen, welche ihre Aufgabe vernachlissigten;

e. ein Minimalprogramm aufzustellen, welches wohlverstanden
nur als die dusserste Grenze gelten sollte, die von den darch
dussere Verhidltnisse am wenigsten in ihrer Geistesentwicklung
begiinstigten Kindern zu erreichen wire;

f. die Heranbildung tiichtiger Lehrer und Lehrerinnen zu unter-
stiitzen, entweder durch Errichtung einer oder mehrerer Normal-
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schulen, sobald der Stand der eidgendssischen Finanzen dies

gestattet, oder durch Verstindigung mit den Direktionen schon

bestehender Normalschulen (Art. 27 der Bundesverfassung,
erstes Alinea) ;

g. zu priifen, ob es nicht in jedem Falle angemessen wire, dass
die Lehrer auf der Basis eines von der Bundesbehirde gut-
geheissenen Programms ausgebildet wiirden und Fihigkeits-
zeugnisse erhielten, welche fiir die ganze schweizerische
Eidgenossenschaft Giiltigkeit hitten (Art. 33 der Bundes-
verfassung).“

Mit Zustimmung des Bundesrates wurde das Droz'sche Gut-
achten unterm 27. Mai 1878 den Kantonen mit der Einladung
iiberschickt, dasselbe zu priifen und sodann dem Bundesrat die
Bemerkungen mitzuteilen, zn denen sie sich veranlasst finden
wiirden. Die volle Hilfte der Kantone sprach sich zum Teil aus
konstitutionellen Bedenken, zum Teil aus praktischen Griinden
gegen den Erlass eines Gesetzes aus. Von der andern Hilfte
befiirwortete nur ein Teil ein gesetzgeberisches Eingreifen des
Bundes, wihrend die iibrigen sich mit der Zustimmung zu den
Resolutionen des Berichtes von Bundesrat Droz begniigten.

Auch der schweizerische Lehrerverein beschiftigte sich an
seiner Jahresversammlung in Ziirich am 10. September 1878 mit
dem Gutachten von Droz. Der Referent, Regierungsrat Dr. Stissel,
bezeichnete den Erlass eines Schulgesetzes als dringend notwendig.
Unter anderm sollte der Droz’sche Gesetzesentwurf auch in dem
Sinne erginzt werden, dass der Bund in dem Gesetze die Ver-
pflichtung iibernehme, den 6konomisch weniger gut situirten Kan-
tonen, die aus der Verbesserung des Volksunterrichts sich er-
gebenden finanziellen Mehrlasten mittragen zu helfen. Schon vor
Erlass des Gesetzes sollte der Bund alljdhrlich einen Posten in
sein Budget aufnehmen zum Zwecke der Unterstiitzung und Auf-
munterung von Bestrebungen der Kantone und Gemeinden auf
dem Gebiete des Primarunterrichtes, insbesondere der Lehrer-
bildung in denjenigen Kantonen, in welchen sie zur Zeit noch
zuriickstand. Die Furcht, dass der Eifer in den Kantonen und
Gemeinden in der Fiirsorge fiir das Schulwesen erlahmen konnte,
wenn der Bund sich durch Beitrige an die aus dem Unterrichts-
wesen sich ergebenden Lasten mittragen helfen wiirde, erklirte
Dr. Stossel als unbegriindet. Im Kanton Ziirich leiste der Staat
seit 1872 bedeutend grossere Beitrdge an die Lehrerbesoldungen;
dessenungeachtet seien die Gemeindezulagen seither stets gestiegen.

Die Versammlung fasste folgende Resolution: ,Der schweize-
rische Lehrerverein stimmt den Thesen des Herrn Dr. Stossel
grundsitzlich zu. Indessen mochte er noch speziell die Fiirsorge
des Bundes fiir die Heranbildung der Lehrer als besonders diing-
lich und forderlich befiirworten. Der schweizerische Lehrerverein
wird die Frage des eidgendssischen Primarschulgesetzes bis zu

2




18 Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz.

ihrer Losung als ein stindiges und wichtiges Traktandum be-
trachten und gibt sich der zuversichtlichen Erwartung hin, fiir die
diesfilligen Bestrebungen in Herrn Bundesrat Droz einen ver-
stindnisvollen und energischen Fiihrer zu finden.“

Nachdem im Februar 1880 endlich alle Berichte der kanto-
nalen Regierungen eingelanfen waren, erliess der Bundesrat
am 3. Juni 1880 eine Botschaft an die Bundesversammlung be-
treffend die Vollziehung des Art. 27 der Bundesverfassung. Er
teilte in derselben die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht,
welche gegen den Erlass eines Gesetzes geltend gemacht worden
waren, verzichtete aber auf die Vorlage eines Gesetzentwurfes,
weil zur Zeit wenig Hoffnung auf Annahme eines solchen durch
das Volk bestehe. Um aber dem Erlass eines Gesetzes durch eine
moglichst griindliche Erforschung der fiir ein solches in Betracht
kommenden tatsichlichen Verhiltnisse eine notwendige Grundlage
zu schaffen. schlug er nachstehenden Bundesbeschluss vor:

»1. Der Bundesrat wird beanftragt, durch das Departement
des Inmern die zur Vollziehung des Art. 27 der Bundesverfassung
niotigen Erhebungen iiber das Schulwesen der Kantone zu machen
und fiir die regelmissige und fortlaufende Sammlung, Zusammen-
stellang, Verarbeitung und Verdffentlichung der Ergebnisse zu
sorgen. :

Um das statistische Bureau in den Stand zu setzen, den ihm
zufallenden Anteil an dieser Aufgabe zu erfiillen, wird dem Direktor
desselben ein Adjunkt beigegeben. Letzterer bezieht eine Be-
soldung von Fr. 4500 bis Fr. 5000. Die Obliegenheiten dieser
Amtsstelle werden durch ein besonderes Regulativ des Bundes-
rates geordnet.

2. Die Kantone sind verpflichtet, dem Bundesrate und seinen
Organen iiber die im Art. 1 genannten Verhiltnisse, gemiss den
gestellten Fragen und innerhalb der in angemessener Weise ge-
stellten Fristen, jederzeit die erforderlichen Angaben zu liefern.“

Die zur Priifung des Entwurfes niedergesetzte nationalrit-
liche Kommission teilte sich in drei Gruppen: Die eine derselben
war mit dem bundesritlichen Entwurf einverstanden, nur wiinschte
sie, dass statt des Adjunkten des Direktors des statistischen
Bureau ein besonderer Erziehungssekretir dem Departement des
Innern beigegeben werde. Der zweiten Gruppe ging der Entwurf
zu wenig weit, sie verlangte Riickweisung der Vorlage an den
Bundesrat mit dem Auftrage, in Ausfiihrung des Art. 27 einen
(zesetzesvorschlag zu bringen. Die dritte Gruppe war gegen den
Vorschlag des Bundesrates sowohl als denjenigen der ersten zwei
Gruppen, weil Art. 27 keine solchen Vollziehungsbestimmungen
erfordere. Schliesslich einigten sich die ersten zwei Gruppen und
schlugen als Kommissionsmehrheit die Anstellung eines Erziehungs-
sekretirs mit Fr. 6000 Besoldung vor.
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Der Nationalrat beriet die Vorlage in den Sitzungen vom
26. und 27. April 1882. Wihrend der Beratungen legte Bundesrat
Schenk den Mitgliedern der Kommissionsmehrheit konfidenziell
ein von ihm aunsgearbeitetes Programm des eidgenissischen
Departements des Inmern pro 18821884 fiir Vollziehung des
Art. 27 der Bundesverfassung vor. Schenk untersuchte in dieser
Schrift, was unter ,geniigendem® Primarunterricht, unter dem
Obligatorium u. s. w. zu verstehen sei, und gelangte anf Grund
dieser Untersuchung zu dem Schlusse, dass eine richtige Aus-
fiihrung des Artikels 27 ohne Aufstellung gesetzlicher Bestim-
mungen, welche denselben ndher interpretiren, nicht moglich sei.
Als notige Vorbereitung fiir die praktische Durchfiihrung des
Schulartikels bezeichnete er in erster Linie die genaue Ermittlung
der entsprechenden Schulzustinde in den Kantonen. Da in dieser
Hinsicht die Landesausstellungskommission fiir 1883 bereits mit
Enqueten beschiftigt war, glaubte Schenk, dass diese mehr sta-
tistische Vorarbeit bis Ende 1883 beendigt sein konne. Hierauf
sollten zwei Gesetze erlassen werden: das eine sollte die aus-
schliesslich staatliche Leitung und die Konfessionslosigkeit der
Schule behandeln, das andere Obligatorium. die Unentgeltlichkeit
und geniigenden Primarunterricht. Diese Vorbereitungen sowie
die nachherige Vollziehung wiirden die Anstellung eines neuen
Beamten mit mindestens Fr. 5000 Besoldung beim Departement
des Innern erforderlich machen.

Die Frage der Subvention der Volksschule durch den Bund
beriihrte Schenk in seinem Exposé nur kurz und in vorsichtiger
Weise. Er fiihrte ans, dass ein Kanton und dessen Gemeinden
unter Umstdnden beim besten Willen den an sie gestellten An-
forderungen nicht entsprechen konnten, weil sie 6konomisch nicht
kriftig genug seien. In solchen Fillen werde der Bund mit seinen
finanziellen Mitteln den Kantonen zur Seite stehen miissen. Der
Bund habe diese Methode auf allen Gebieten, wo er von den
Kantonen mit grissern Ausgaben verbundene Leistungen und Fort-
schritte verlangt habe, mit bestem Erfolg angewendet. Er miisse
von derselben auch im Schulwesen Gebrauch machen und ,die
niotigen Verfiigungen“ durch ,die notigen Beitrige“ unterstiitzen.
Eine richtige Regulirung beziiglich Begrenzung, Bemessung und
Verwendung solcher Beitrige diirfte nicht als allzu schwierig sich
erweisen. Vielleicht wére dem Bunde und der Sache am besten
gedient. wenn ein grosser ,schweizerischer Volksbildungsverein®
da wire, der es sich zur Aufgabe machen wiirde, die Durchfiihrung
des obligatorischen, unentgeltlichen, geniigenden Primarunterrichts
in der Schweiz zu ermoglichen und zu fordern, und dessen Be-
strebungen der Bund durch ansehnliche jiahrliche Beitrige unter-
stiitzen kinnte, ahnlich wie er dies fiir Kunst, Wissenschaft, Handel
und Gewerbe und Landwirtschaft tue.
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Dieses Progamm Schenk kam ungewollt auch dem Vertreter
der Kommissionsminderheit in die Hédnde, der nun im Rate den
Antrag der Kommissionsmehrheit als den Anfang der Ausfilhrung
des weitgehenden Programms heftig bekdmpfte. Allein schliesslich
oging der Antrag der Mehrheit der Kommission mit der iiber-
raschenden Mehrheit von 86 gegen 30 Stimmen durch.

Die Mehrheit der stinderitlichen Kommission beantragte Zu-
stimmung zum Beschlusse des Nationalrates; die Minderheit er-
klirte, der Erziehungssekretir stehe offenbar mit der ganzen im
Schenk’schen Programm und in demjenigen, welches eine vom 15.
bis 20. Mai 1882 in Bern tagende Konferenz von Fachminnern
aufgestellt hatte, in Sicht gestellten volumindsen Gesetzgebung in
solch innigem Zusammenhang, dass der Bundesbeschluss, welcher
die neue Stelle schaffen solle, nur das erste Glied einer zusammen-
hingenden Serie von gesetzgeberischen Akten iiber das Erziehungs-
wesen bilden werde. Da die Minderheit ein Schulgesetz nicht wolle,
so konne sie auch fiir die erste Etappe desselben, den stdndigen
Erziehungssekretdr, nicht stimmen. Nach zweitdgiger Debatte
drang auch hier am 14. Juni 1882 der Antrag der Mehrheit der
Kommission durch, wenn auch nur mit Miihe. Auf den ersten
Artikel des nachstehend wiedergegebenen Bundesbeschlusses fielen
21 Ja und 19 Nein, auf den zweiten 19 Ja und 17 Nein und auf
den Beschluss als Ganzes 22 Ja und 19 Nein. Der Bundesbeschluss
launtete :

»1. Der Bundesrat wird beauftragt, unverziiglich durch das
Departement des Innern die zur vollstindigen Vollziehung des
Art. 27 der Bundesverfassung und zum Erlasse beziiglicher Ge-
setzesvorlagen notigen Erhebungen iiber das Schulwesen der Kan-
tone zu machen.

2. Zur Erfilllung dieser Aufgabe wird dem Departemente ein
eigener Sekretir mit einer Besoldung bis auf Fr. 6000 beigegeben,
dessen Obliegenheiten durch ein besonderes Regulativ des Bundes-
rates geordnet werden.

3. Der Bundesrat ist beauftragt u. s. w.

Dass die Vorlage das Referendum werde bestehen miissen,
war vorauszusehen. Nach der Publikation des Beschlusses eriffnete
die Gegnerschaft, die sich vor allem aus der katholischen und
protestantischen Orthodoxie rekrutirte, eine lebhafte Agitation
gegen den ,Schulvogt“, wie der vorgesehene Erziehungssekretir
nun allgemein genannt wurde. Innert niitzlicher Frist wurden
Referendumsbegehren mit zusammen 181,000 Unterschriften der
Bundeskanzlei iibermittelt. Die Abstimmung wurde aunf den 26.
November 1882, den Konraditag, angesetzt. Vor derselben wurde
von Freund und Gegner mit der grossten Hitze gekdmpft. Die
Zahl der Vortrige, Volksversammlungen, Broschiiren und Flug-
bldtter war eine ausnahmsweis grosse. Auch die Bundesrite Schenk
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und Droz gingen unter das Volk, um dasselbe iiber den wahren
Sinn und die Tragweite der Vorlage zu belehren. Allein ihre
Anstrengungen waren vergeblich. Die Abstimmung brachte dem
~-Schulvogt® eine schwere Niederlage. 318,000 Biirger sprachen
sich gegen denselben aus und nur 172,000 dafiir. Einzig die Kan-
tone Solothurn, Baselstadt, Thurgau und Neuenburg lieferten
annehmende Mehrheiten; alle andern Kantone verwarfen, Ziirich
z. B. mit 37,700 gegen 20,500 Stimmen.

Man hat sich namentlich in neuester Zeit vielfach gewundert,
dass das Schweizervolk im Jahre 1882 wegen des bescheidenen
Schulsekretirs sich so sehr habe aunfregen lassen und denselben
mit so iiberwiegendem Mehr abgelehnt habe. Man hat die Erkli-
rung hiefiir vielfach darin gesucht. dass die Fiihrer der Opposition
das Volk durchaus irregefithrt hétten. Allein dies ist nur zum
geringen Teil richtig. Die schwere Niederlage des Schulsekretirs
hatten die Freunde der Vorlage in nicht geringem Masse ihrer
eigenen Schuld zuzuschreiben./ Es war eine grosse politische Un-
klugheit, zu der Zeit. da das Volk ohnehin mit Misstrauen an die
Vorlage herantrat, in der bereits erwéihnten Berner Konferenz von
Fachménnern den Inhalt eines eventuellen kiinftigen Schulgesetzes
bis in alle Einzelbeiten durchzuberaten und festzusetzen. Die
zweite Ungeschicklichkeit, die anch Bundesrat Droz in seinem am
11. Oktober 1882 in La Chaux-de-Fonds gehaltenen Vortrage
tadelte, bestand in der unzeitigen Publikation des auf dem Er-
gebnis der genannten Konferenz fussenden Schenk’schen Programms.
Damit war die Annahme der Gegner, dass der Schulsekretdr nur
der Anfang einer ganzen Reihe von gesetzgeberischen und voll-
ziehenden Akten sei, nur zu gerechtfertigt, ja sie wurde durch die
Abstimmungsvorlage selbst als richtig dokumentirt, indem diese,
wie wir gesehen. in Art. 1 ausspricht, dass die Anstellung des
Schulsekretirs zu dem Zwecke erfolge, um die zum Erlass von
Schulgesetzvorlagen niétigen Erhebungen iiber das Schulwesen der
Kantone zu machen. Die Abstimmung vom 26. November 1882
war daher in Wirklichkeit nicht eine Abstimmung iiber die An-
stellung des Schulsekretirs, sondern eine Entscheidung iiber das
Programm Schenk.

I1I1I. Von 1882 his 1893.

Wenn jedoch die Gegner jeder Einmischung des Bundes ge-
hofft hatten, mit dem Volksentscheide vom 26. November 1882 sei
die eidgenossische Volksschulfrage fiir immer aus der Welt ge-
schafft, so tduschten sie sich. Politische Postulate, deren innerc
Berechtigung aus der ganzen Entwicklung des Staatswesens sich
herauslesen ldsst, konnen weder durch entgegenstehende Verfas-
sungsbestimmungen, noch durch negative Volksentscheide dauernd
unterdriickt werden. Sie kommen mit grosster Hartnickigkeit immer
und immer wieder, bis sie schliesslich doch durchdringen. Zu diesen
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Postulaten gehort anch die Forderung, dass der immer Kriftiger
werdende Bund einen Teil der mit der Fiirsorge fiir die allgemeine
Volksbildung verbundenen schweren Lasten der Kantone auf seine
Schultern nehme.

Die Folge des deutlichen Volksentscheides war nun freilich,
dass die Rufe nach einer direkten Fiirsorge des Bundes fiir die
Volksschule verstummten, und zwar fiir ein volles Jahrzehnt.

Allein dieses Dezennium blieb nicht unfruchtbar. Die Arbeit,
die dem Erziehungssekretir zugedacht gewesen war, wurde doch
erfiilllt, nur auf einem andern Wege, gegen den auch die Gegner
nichts einwenden konnten. Schon in der Dezembersession 1881
hatte die Bundesversammlung einen Kredit von Fr. 30,000 zur
Herstellung und Herausgabe einer Statistik iiber das Unter-
richtswesen in der Schweiz bewilligt, in der Meinung, dass
deren Hauptresultate an der schweizerischen Landesausstellung in
Ziirich im Jahre 1883 auf graphischem und kartographischem Wege
zur Veranschaulichung gelangen sollten. Mit welch unermiidlichem
Fleisse und mit welchem Erfolge der damalige ziircherische Er-
ziehungssekretir J. C. Grob dieses Werk durchfiihrte und nachher
in dem vom Bund subventionirten Jahrbuch des Unter-
richtswesens fortfiihrte, ist vom nunmehrigen Redaktor des
letztern, Staatsschreiber Dr. A. Huber, im letzten Jahrgang des
Jahrbuehes (1900, Seite 49 ff.) geschildert worden.

Weil der Bund den Kantonen auf dem Gebiete der Volks-
schule nicht helfend zur Seite stehen durfte, begann er nun andern
Zweigen des Unterrichtswesens seine Hiilfe angedeihen zu lassen.

In den Jahren 1883 bis 1893 erfolgten in kurzer Aufeinander-
folge die Bundesbeschliisse und Bundesgesetze iiber Subven-
tionirung des gewerblichen, des- kaufmadnnischen,
des landwirtschaftlichen Bildungswesens und der
Koch- und Haushaltungsschulen.

Alle diese Zweige der modernen Berufsbildung sind in der Ver-
fassung von 1874 nirgends erwdhnt. Die Verfassungsméssigkeit
der Unterstiitzung derselben wurde gestiitzt auf Artikel 2 (,,Der
Bund hat zom Zweck . . . Beforderung ihrer [sc. der Eidgenossen|
gemeinsamen Wohlfahrt“). Die Zuldssigkeit einer derartigen Be-
rufung auf einen blossen Programmartikel ist etwas zweifelhaft;
sie kann allenfalls noch anerkannt werden mit der Einschrinkung
auf den Fall, dass der Bund trotz der Subventionen im stande ist.
die ihm durch die Verfassung zugewiesenen Aufgaben zu erfiillen,
und unter der Voraussetzung, dass er sein Kontrollrecht nur so
weit ausiibe, als dies zur Uberpriifung der richtigen Verwendung
des Geldes notwendig ist. Wenn auch freilich hieraus ein Schluss
per apalogiam auf die Verfassungsmissigkeit der Volksschul-
subvention deshalb nicht zuldssig war, weil die Bundesverfassung
in einem Spezialartikel (Art. 27) besondere Bestimmungen iiber
das Volksschulwesen aufgestellt hat, so hatte doch das stete An-
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wachsen der an die Berufsbildung geleisteten Bundessubventionen
zur Folge, dass zahlreiche Biirger diese juristische Unterscheidung
als eine Spitzfindigkeit empfanden und der Anschauung Ausdruck
verliehen, dass die Volksschule ebensogut Anspruch auf Unter-
stiitzung habe oder haben sollte, wie die weniger wichtigen Berufs-
bildungsschulen.

Diesen Gedanken sprach zum erstenmal im Jahre 1838 Se-
kundarlehrer Christian Gass in einem Vortrage im Schosse der
Basler Lehrerschaft deutlich aus. Er verlangte, dass der Bund
vor allem die unter verschiedenen ungiinstigen Verhiltnissen leiden-
den (Gebirgskantone unterstiitze. — Kurze Zeit spédter richtete der
Zentralansschuss des schweizerischen Lehrervereins auf Anregung
der ziircherischen Schulsynode an das eidgendssische Departement
des Innern das Gesuch, es mochten wenigstens diejenigen Fort-
bildungsschulen und Rekrutenausbildungskurse, in welchen Unter-
richt in der Vaterlandskunde erteilt werde, in adhnlicher Weise
unterstiitzt werden, wie die gewerblichen Fortbildungsschulen.

Am 13. Miarz 1892 fand in Bern eine grossere Versammlung
bernischer Lehrer statt. Diese beschloss, den Zentralausschuss des
Schweizerischen Lehrervereins aufzufordern, die Frage
der Unterstiitzung des Volksschulwesens durch den Bund unter
Zuzug geeigneter Personlichkeiten zu priifen und das weitere be-
forderlich zu veranlassen. Der Zentralausschuss gab dieser Anregung
Folge und richtete unterm 20. Oktober 1892 an die Bundesversamm-
lung eine Denkschrift mit der Bitte, es moge dieselbe den Bundesrat
beauftragen, Bericht und Antrag zu hinterbringen, ob nicht durch
eine Subvention des Volksschulwesens die Kantone instand gesetzt
werden konnten, fiir einen wirklich geniigenden Primarunterricht
zu sorgen. Vor und nach Einreichung der Denkschrift liefen bei
der Bundeskanzlei noch eine Reihe ihnlicher aus Lehrerkreisen
stammenden Petitionen ein.

Eigentlich in Fluss kamen die Bestrebungen fiir die Volks-
schulsubvention erst wieder mit der Motion Curti. Am 20. Juni
1892 reichte der bekannte Soziologe Theodor Curti mit neun Kol-
legen dem Nationalrat folgende Motion ein:

wDer Bundesrat wird eingeladen. zu untersuchen und dariiber
Bericht und Antrag einzubringen :

1. ob nicht zur Ausfihrung der Bestimmung des Art. 27 der
Bundesverfassung, welche geniigenden Primarunterricht vor-
schreibt, die Kantone vom Bund finanziell unterstiitzt werden
sollen, und

2. ob nicht durch das Mittel der Bundesbeitrige auch die Un-
entgeltlichkeit der Lehrmittel und Schulmaterialien fiir den
Primarunterricht einzufiihren sei.®
Gerade mit grosser Begeisterung wurde diese Motion weder

in der Bundesversammlung, noch im Volke aufgenommen. Die
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Kundgebungen zu Gunsten derselben stammten fast ausschliesslich
aus Lehrerkreisen. Der Nationalrat trat im Dezember 1892 noch
nicht auf deren Behandlung ein, und in der Mirzsession 1893
verschob er ihre Erledigung auf die Junisession.

In wohldurchdachtem, begeisterndem Vortrage, der geschickt
den verschiedenen gefiihrlichen Klippen auswich, welche die Dis-
kussion auf eine falsche Bahn hitten bringen konnen, begriindete
Curti am 3. Juni 1893 seine Motion. Er fiihrte aus, das Volk
habe den Schulsekretir verworfen, weil die Vorlage zu bureau-
kratisch und die Aussicht auf zwei Gesetzesvorlagen nicht gerade
verlockend gewesen sei. Allein damit sei nicht gesagt, dass man
nun fiir alle Zeit auf eine volle Ausfiihrung des Art. 27 verzichten
miisse. Die Motion bezwecke eine Losung, die nicht mehr breite
Schichten der Bevilkerung verletze. An der konfessionellen
Frage werde jetzt besser nicht geriittelt. zumal sich die Zu-
stinde dank dem Art. 27 seit 1874 bedeutend gebessert haben.
Wichtiger im Augenblick und leichter zu vollbringen sei die
Durchfiihrung des ,geniigenden“ Primarunterrichtes. In ver-
schiedenen Kantonen miisse der Primarunterricht, wie er zur Zeit
gegeben werde, als ungeniigend bezeichnet werden. Vielerorts sei
die Zahl der Lehrer und die Hohe ihrer Besoldungen zu gering;
zahlreiche Schulhduser entsprechen nicht den hygienischen An-
forderungen, die man an sie stellen miisse. Es fehle weiter an
guten Lehrmitteln. Es wire nun wohl an der Zeit, dass die un-
entgeltliche Abgabe der Lehrmittel und Schulmaterialien moglichst
iiberall durchgefiihrt werde, auch wenn die Bundesverfassung dies
nicht verlange. Die Fortbildungsschulen als Ergidnzung der Volks-
schule und Vorbereitung fiir die verschiedenen Berufsschulen wiren
ebenfalls der Bundesunterstiitzung wert. Der Turnunterricht lasse
mancherorts zu wiinschen iibrig, weil es an den Mitteln fiir Be-
schaffung der nitigen Gerdte und fiir Errichtung von Turnhallen
gebreche. — Die Motion bezwecke nicht, dass der Bund mit rauher
Hand in die organische Entwicklung des Schulwesens in den
Kantonen und Gemeinden sich einmische. Aber wenn er statt
eidgendssischer Schulgesetze ein Subventionsgesetz erlassen wiirde,
wie er dies insbesondere fiir Landwirtschaft, Handel und Gewerbe
getan habe, dann liesse sich ohne grosse Hindernisse Erspriess-
liches leisten.

Die Kantone konnten z. B. berechtigt erklirt werden, zum
Bund zu kommen, eine der bezeichneten Liicken zu nennen und
zu sagen: Hier fehlt es bei uns noch, da haben wir die Mittel
nicht, wir sind noch zuriick in der Bezahlung der Lehrer, in der
Errichtung von Schulhdusern u. s. w. Fiir den Anfang konnte man
sich vielleicht darauf beschridnken, nicht allen, sondern nur den-
jenigen Kantonen Subventionen zu gewihren, die ihrer am drin-
gendsten bediirfen. Beziiglich der Kontrolle des Bundes ligen
bereits Prizedenzfille vor. Bei Anwendung der gewerblichen
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Kredite lasse der Bund die Gewerbeschulen, Gewerbemuseen u. s. w.
durch Experten untersuchen und sich dariiber Bericht erstatten,
ob die Bundesgelder richtig verwendet werden. Ahnlich konnte
man bei der Subvention der Volksschule verfahren. Die kon-
stitutionelle Berechtigung des Bundes zur Subvention liege in
Art. 2 der Bundesverfassung; ein Verbot der Unterstiitzung aus
Art. 27 herauszulesen sei eine formalistische Spitzfindigkeit. In
dem Recht des Bundes, von den Kantonen geniigenden Primar-
unterricht zu verlangen, liege aunch die Befugnis, ihnen bei der
Erfiillung dieser Pflicht mitzuhelfen.

An der nachfolgenden Diskussion. welche die Sitzungen vom
6. und 7. Juni ausfiillte, beteiligten sich dreizehn Redner. Neun
von denselben, darunter auch Jeanhenry. Gobat und Bundesrat
Schenk — letzterer sowohl als Vertreter des Bundesrates als auch
in eigenem Namen — erkldrten. eine Subvention der Volksschule
sei nur moglich, wenn man Art. 27 der Bundesverfassung revidire.
Gerade die genannten drei Redner waren deswegen nicht etwa
Gegner der Subvention. sondern sie wiinschten nur, dass das Ziel
auf dem Wege der Verfassungsrevision angestrebt werde. Schenk
dusserte personlich noch den Wunsch, dass bis zur durchgefiihrten
Revision des Schulartikels der Bund sich wenigstens die Sorge
fiir die Fortbildungsschule angelegen sein lasse, was ihm ja er-
laubt sei, da keine beziigliche Spezialbestimmung in der Bundes-
verfassung existire. Schliesslich wurde die Motion in der nach-
stehenden von Steiger vorgeschlagenen, abgednderten Fassung
mit 81 gegen 3D Stimmen. welch letztere auf den Ablehnungs-
antrag fielen, angenommen:

.Der Bundesrat wird eingeladen, zu untersuchen und dariiber
Bericht und Antrag einzubringen, ob nicht zur Ausfiihrung
der Bestimmung des Art. 27 der Bundesverfassung, welche
geniigenden Primarunterricht vorschreibt, nach Massgabe
des Standes der Bundesfinanzen, die Kantone vom Bunde
finanziell unterstiitzt werden sollen®.

IV. Yon 1893 bis 1902.

Bundesrat Schenk, Chef des Departements des Innern, unter-
zog sich unverziiglich dem erhaltenen Auftrage. Schon im Oktober
1893 wurde ein von ihm aunsgearbeiteter Entwurf eines Sub-
ventionsgesetzes bekannt gegeben. Dieser Entwurf hatte ungefahr
folgendes zum Inhalt: Der Bund kann den Kantonen zum Zwecke
ihrer Unterstiitung in der Sorge fiir geniigenden Primarunterricht
Beitrige fiir nachstehende acht Zwecke leisten:

1. Bau neuer Schulhéuser;

2. Errichtung neuer Lehrstellen infolge von Trennung zu grosser
Klassen :
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Beschaffung von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln:

4. unentgeltliche Abgabe von Schulmaterialien an die Schul-
kinder;

Versorgung von Schulkindern wéhrend der Schulzeit mit
Speise und Kleidung;

Ausbildung von Lehrern;
Aufbesserung von Lehrerbesoldungen;
Einrichtung von Turnplitzen.

Fiir die nichsten fiinf Jahre werden in das eidgendssische
Budget fiir diesen Zweck jahrlich Fr. 1,200,000 eingestellt. Spater
kann diese Summe auf dem Budgetwege erhoht werden, Die
Verteilung des gesamten Bundesbeitrages geschieht in der Weise,
dass jedem Kanton nach Massgabe seiner Wohnbevilkerung und
okonomischen Leistungsfihigkeit ein bestimmter Jahreskredit znu-
geschieden wird. Riicksichtlich der verschiedenen Leistungsfihig-
keit werden die Kantone in drei Klassen eingeteilt. Der I. Klasse
gehiren an die Kantone Basel-Stadt, Genf. Neuenburg, Ziirich,
Waadt, Glarus, Schaffhausen und Zug; diese erhalten 30 Rappen
auf den Kopt der Wohnbevilkerang. Zur II. Klasse gehiren
Solothurn, Appenzell A.-Rh., Bern, Basel-Land, Obwalden, Thurgau,
Luzern, St. Gallen, Aargau, Graubiinden und Freiburg; diese er-
halten 40 Rappen per Kopf. Die III. Klasse endlich umfasst die
Kantone Nidwalden, Uri, Schwyz, Appenzell I.-Rh. Wallis und
Tessin; diese erhalten 50 Rappen per Kopf. Kein Kanton ist
gezwungen, eine Subvention anzunehmen; er muss vielmehr, um
eine solche zu erlangen, ein Gesuch einreichen, welchem er bei-
zugeben hat: eine Aufstellung iiber die vom Kanton und von den
Gemeinden in den letzten fiinf Jahren fiir die o6ffentliche Primar-
schule aufgewendeten Summen, einen Plan fiir die beabsichtigte
Verwendung der Bundessubvention in der niichsten fiinfjahrigen
Periode und eine detaillirte Darlegung der beabsichtigten Ver-
wendung des Bundesbeitrages im nidchsten Rechnungsjahr. Der
Bund priift diese Aufstellungen: er wacht auch dariiber, dass die
Gelder den genehmigten Voranschligen entsprechend verwendet
werden. Beitrige, welche nicht die genehmigte Verwendung ge-
funden haben, sind der Bundeskasse zuriickzuzahlen. Alle beziig-
lichen Beschliisse fasst der Bundesrat; die Bundesversammlung ist
Rekursinstanz. Die Vorbereitung der Beschliisse des Bundesrates
liegt unter der Leitung des Departements des Innern einer vom
Bundesrat auf je dreijihrige Amtsdauer zu ernennenden Kommission
von sieben Mitgliedern ob, welche die Befugnis hat, mit den kan-
tonalen Erziehungsbehorden in Verbindung zu treten, Aunskunft zu
verlangen, Bemerkungen zu machen und Wiinsche anzubringen.

Mit griosstem Interesse trat begreiflicherweise die schweize-
rische Lehrerschaft an das Studium der Vorlage Schenks heran.
Der Zentralausschuss des schweiz. Lehrervereins setzte sie als
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Diskussionsthema auf die Traktandenliste fiir den vom 1.—3. Juli
1894 in Ziirich stattfindenden Lehrertag fest. Aus allen Gaunen
der Schweiz eilten die Lehrer nach Ziirich; die Versammlung
ziahlte 2400 Anwesende. Auch Bundesrat Schenk liess es sich
nicht nehmen, die Ansichten und Wiinsche der Lehrerschaft per-
sonlich anzuhoren. Der Hauptreferent Dr. Largiadér aus Basel
empfahl, der Schenk'schen Vorlage nicht zuzustimmen. KEr ging
davon aus, der Bund sei berechtigt, Subventionen zu leisten, aber
nur an solche Kantone, welche einen ungeniigenden Primarunter-
richt aufweisen und auch an diese nur dann, wenn die Ursache der
unzureichenden Leistung der Primarschule in unzureichenden Mitteln
des betreffenden Kantons liege. Indem die Schenk’sche Vorlage
alle Kantone subventioniren wolle, gehe sie iiber das Ziel hinaus
und verstosse zugleich gegen die Bundesverfassung. Ferner fand
er, dass die vorgesehene Verteilung der Subventionen eine will-
kiirliche sei und einer prinzipiellen Grundlage entbehre, wodurch
sie den sogenannten ,Beutezug“ veranlasst habe. In dritter Linie
fiilhrte Dr. Largiadér gegen die Vorlage an, dass die Subventionen
nach der Art der Vorlage eine wesentliche Hebung der Leistungen
der Volksschule kaum zur Folge haben wiirden.

Der franzosische Referent Gavard stand dem Schenk’schen
Entwurfe wohlwollender gegeniiber. Fr &dusserte lediglich einige
Bedenken beziiglich der vorgesehenen siebengliedrigen Kommission
und gab der Erwartung Ausdruck, dass diese nicht in bureau-
kratische Reglementirerei verfalle und nicht durch Zwang, son-
dern durch Uberzeugung der kantonalen Behérden zu ihrem Ziele
zu gelangen suche. Die Versammlung stimmte den Thesen von
Dr. Largiadér nicht zu, sondern nahm eine der Schenk’schen Vor-
lage zustimmende Resolution an.

Als Gegenzug gegen den Schenk’schen Entwurf erschien im
Mai 1894 von konservativer Seite her die sogenannte ,Zollinitia-
tive“. Nach derselben sollte der Bund jedem Kanton jihrlich ohne
irgend welche Zweckbestimmung aus seinen (Zoll-) Einnahmen Fr. 2
per Kopf der Wohnbevolkerung abgeben. Der Kampf gegen diesen
,Beutezug® nahm zunichst alle Krifte in Anspruch. Nachdem er
in der Abstimmung vom 4. November 1894 mit einer vollstindigen
Niederlage der Initiative geendigt hatte, glanbten die massgebenden
politischen Kreise, den durch diese Abstimmung entstandenen pa-
triotischen Zug vor allem zur Ausfilhrung der Zentralisation des
Militdrwesens beniitzen zu sollen. Allein die Militdrvorlage unterlag
bekanntlich.

Erst am 5. Juli 1895 kam der Schenk’sche Vorschlag im
Bundesrate zur Beratung. Wie aus seinen hinterlassenen Notizen
sich ergibt, wandte Schenk bei Begriindung seines Entwurfes das
Hauptaugenmerk auf die konstitutionelle Frage. Seit dem Jahre
1893 hatte er diesbeziiglich seine Meinung gedndert. Jetzt vertrat
er die Ansicht, die Subventionirung sei verfassungsgemiss und
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zwar deshalb, weil die Bundesverfassung in Alinea 2 des Art. 27
eine Mitwirkung des Bundes bei der Fiirsorge fiir den Primarunter-
richt nicht verbiete. Allein diese Ansicht ist zweifellos eine un-
richtige, denn dariiber besteht kein Zweifel. dass in Alinea 2 von
Art. 27 sowohl das Wort ,Kantone“ wie das Adjektiv »genigend®
zu betonen sind, mit andern Worten, dass in diesem Alinea zwei
Forderungen 1iegen, namlich :

1. dass die Primarschule ausschliesslich Sache der Kantone

sei, und

2. dass der Primarunterricht geniigend sei.

Des weitern fiihrte Schenk an, der Bund habe in praxi das
schon getan, was das neue Gesetz nur sanktioniren wolle; er
habe n#mlich den kantonalen Volksschulen schon mehrfach Sub-
sidien gewidhrt zur Anschaffung von Abbildungen von Vigeln und
Schwimmen und durch Herstellung einer Schulwandkarte der Schweiz.
Niemand habe dagegen opponirt und gesagt, die Sorge fiir den
Primarunterricht sei nur Sache der Kantone. Der Bund aber habe
sich das Recht zu jenen Subventionen konstruirt aus Art. 2 der
Bundesverfassung; auf diese Bestimmung kionne man sich also
auch jetzt berufen. Allein auch diese Argumentation scheint nicht
stichhaltig, denn aus den wenigen, gelegentlichen, den Bund in
keiner Weise fiir die Zukunft bindenden Unterstiitzungen kann
richtigerweise kein so weitgehender Schluss auf die Verpflichtung
des Bundes zu jahrlichen, in die Millionen sich belaufenden Sub-
ventionen gezogen werden. — In letzter Linie wies Schenk darauf
hin, dass freilich nicht jede wie immer geartete Subvention ver-
fassungsgemiss sei, sondern eine solche, Welche die Kantone nicht
annehmen miissen und an welche kein Einmischungsrecht des
Bundes in die kantonalen Volksschulen gekniipft sei. Der vor-
liegende Entwurf entspreche diesen Voraussetzungen.

Der Bundesrat stimmte den Ausfiihrungen von Schenk zu.
Das Resultat der Diskussion war der Subventionsgesetz-
entwurf. welcher das Datum des 5. Juli 1895 triagt (zu ver-
gleichen Anhang I). Derselbe stimmt fast wortlich mit der
Schenk’schen Vorlage iiberein ; die einzige materielle Abweichung
von letzterer besteht darin, daﬁs der neue Entwurf die dem De-
partement des Innern beigegebene siebengliedrige Kommission nicht
mehr vorsieht. — Schenk wurde mit der Ausarbeitung der Bot-
schaft an die Rite beauftragt.

Allein drei Tage spiter wurde dieser verdiente Magistrat. der
sich der schweizerischen Volksschule mit seltener Hingebung und
Ausdauer angenommen, infolge eines Ungliicksfalles plotzlich aus
dem Leben gerissen.

Das Departement des Innern iibernahm nun Bundesrat Ruffy.
Da sich Ruffy seiner Zeit bei Behandlung der Motion Curti im
Nationalrat in einem der Subvention giinstigen Sinne ausgesprochen
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hatte, durfte man hoffen, er werde sich des Vermichtnisses Schenks
hebevo]l annehmen, um so mehr, als jetzt die Jahre bedeutender
Uberschiisse der eldgenossmchen ‘Staatsrechnung begonnen hatten.

Allein die Freunde der Subventionirung warteten vergebens
auf die Botschaft des Bundesrates.

Im Friihjahr 1896 begann vorab die Lehrerschaft ungeduldig
und missmutig zu werden. Die Sektion Bern des schweize-
rischen Lehrervereins und die bernische Schulsynode regten
den Weg der Inmitiative fiir die Bundessubvention an und unter-
breiteten der Delegirtenversammlung zun Luzern (6. Juni 1896)
einen beziiglichen Entwurf. Die Mehrheit der Delegirten fand
jedoch den Weg der Verfassungsrevision, den eine Initiative not-
wendigerweise beschreiten miisste, zu lang und unsicher. Da die
wichtigen Gesetze iiber das Rechnungswesen der Eisenbahnen und
iiber die Bundesbank in Bilde zur Abstimmung kommen sollten,
schienen die Aussichten fiir eine Initiative im gegenwirtigen Mo-
mente so wie so nicht giinstig. Die Delegirtenversammlung be-
schloss daher, die Anhandnahme der Initiative bis nach Erledigung
der genannten beiden grossen Fragen zu verschieben und sich
zunichst mit einer erneuten Eingabe an die Bundesversammlung
zu begniigen. Diese neue Petition, die von zahlreichen Vereinen
und Versammlungen und von der Presse unterstiitzt wurde, richtete
jedoch mnichts aus. Das Jahr 1896 lief ab; es brachte einen Ein-
nahmeiiberschuss von 73/, Millionen Franken, aber keine Vorlage
des Bundesrates betreffend die Schulsubvention.

Der schweizerische Lehrerverein hitte nun zweifellos im Friih-
jahr 1897 mit der Unterschriftensammlung fiir die Initiative be-
gonnen, wenn nicht gliicklicherweise im letzten Moment ein Er-
eignis eingetreten wire, das die ganze Angelegenheit in ein
rubigeres und sicheres Fahrwasser brachte. ,Gliicklicherweise“
sagen wir, weil die Initiative unseres Erachtens vom Volke mit
grossem Mehr verworfen worden wire. Dies aus verschiedenen
Griinden: Einmal leidet eine grosse Zahl von Initiativen an dem
Fehler, dass sie zu einseitig sind und der Opposition zu wenig
Zugestindnisse machen und dieselbe gerade damit bedeutend ver-
stirken. Selbst wenn man aber annehmen wollte, die Initiative
wire genau gleich formulirt gewesen, wie die Abstimmungsvorlage
vom 23. November 1902, so wire sie trotzdem wohl kaum durch-
gedrungen, weil die Abklirung der Frage, wie sie nur in einer
ruhigen, sachlichen, parlamentarischen Diskussion moglich ist, ge-
fehlt hitte. In dritter Linie ist zu bedenken, dass die Ungeduld,
mit der nach der Subvention der Volksschule gerufen wuarde, im
Volke keineswegs in dem Masse vorhanden war, wie bei der
Lehrerschaft, und dass eine Initiative gerade von dieser Seite
sehr kiihl aufgenommen worden wire, zumal in einem grossen
Teile des Volkes eine unerkldarliche, aber trotzdem nicht zu
leugnende Abneigung gegen die Lehrerschaft herrscht.




30 Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz.

Das neue Ereignis, das den Weg der Initiative unnotig machte
und damit die Bewegung zu Gunsten der Subvention vor einem
schweren Riickschlage bewahrte, war die Bildung der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren. Die erste An-
regung zu dieser Konferenz, die heute als eine festgefiigte Organi-
sation mit stidndigem Sekretariat dasteht, ging vom damaligen
Sekretir der ziircherischen Erziehungsdirektion, Dr. A. Huber,
aus, welcher dem ziircherischen Erziehungsdirektor Joh. Emanuel
Grob vorschlug, die Ermehungsdlrektoren aller Kantone zu einer
Besprechung der wichtigen und zur Zeit in einem Kritischen
Stadium befindlichen Frage der eidgendssischen Schulsubvention
zusammenzuberufen. Grob begriisste diese Idee, und sogleich
wurde an deren Ausfilhrung geschritten. Am 26. Januar 1897
richtete die Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich an die
Erziehungsdirektionen der andern Kantone ein Kreisschreiben, in
welchem sie auf die Dringlichkeit der Subvention und zugleich
auf die kritische Lage, in der sich die ganze Angelegenheit be-
fand, hinwies und daran den Vorschlag kniipfte, es mochten die
massgebenden Erziehungsbehorden der Kantone sich der Sache
annehmen und zundchst in einer vertraulichen Besprechung ihre
Meinnng austauschen. Simtliche Erziehungsdirektoren erklirten
sich bereit, der Einladung Folge zu leisten. Die allgemeine Be-
sprechung in der ersten Versammlung (am 24, Februar 1897 im
Grossratssaal Luzern) fiihrte zu dem Beschlusse, die Konferenz
sel unter der bestimmten Versicherung, dass die Souverinetit der
Kantone in keiner Weise tangirt werde, mit der Subventionirung
der Volksschule durch den Bund einverstanden. In den folgenden
Sitzungen, welche am 28. Juli in Luzern, am 18. August in Ziirich
und am 20. Oktober 1897 in Bern stattfanden, beschloss man zu-
nichst, dass die Konferenz sich darauf beschrinken solle, in ma-
terieller Beziehung diejenigen Grundsitze aufzustellen, nach denen
die Bundessubvention fiir die Volksschule auszurichten wire; dass
dagegen die Entscheidung iiber die Frage der Verfassungsmaéssig-
keit den eidgendssischen Behirden zu iiberlassen sei. Hierauf
einigte sich die Konferenz nach eingehenden Beratungen auf einen
Entwurf eines ,Bundesgesetzes betreffend die Unterstiitzung der
offentlichen Primarschule durch den Bund“ (Anhang II).

In diesem Entwurfe sind die Zweckbestimmungen des bundes-
ritlichen Vorschlages etwas weiter gefasst und denselben noch
zwel neue subventionsberechtigte Zwecke beigefiigt, nimlich Er-
richtung von besonderen Klassen fiir Schwachbegabte und Forde-
rung des den Primarunterricht erginzenden Fortbildungsschul-
wesens.

Der bundesriitlichen Bemessungsgrundlage fiir die Ver-
teilung der Subventionsbetrige (Wohnbevolkerung und 6konomische
Leistungsfahigkeit) stimmte die Konferenz nicht zu, weil die Ein-
reihung der Kantone in bestimmte Beitragsklassen mit grossen
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Schwierigkeiten verbunden sei und Willkiirlichkeiten nicht aus-
schliesse. An deren Stelle schligt ihr Entwurf als zuverlissigere
und konstantere Grundlage die Zahl der Lehrstellen vor;
jeder Kanton soll per Lehrstelle Fr. 200 erhalten (total wulde
dies fiir alle Kantone eine Gesamtsubvention von rund zwei Mil-
lionen Franken ausmachen). Die Lehrstellen in denjenigen Kan-
tonen, welche hauptsidchlich nur Halbjahresschulen haben (Grau-
bunden Tessin, Wallis, zum Teil auch Uri) sollten hiebei als voll

gerechnet werden.

Der Regierungsrat des Kantons Ziirich iibermittelte den be-
reinigten Entwurf sémtlichen Kantonsregierungen zur Vernehm-
lassung. Neunzehn Regierungen sprachen sich grundsitzlich fiir
das Projekt aus, sechs antworteten in ablehnendem Sinne (Uri,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Freiburg, Waadt). Die mit dem
Entwurf einverstandenen Regiernngen stellten denselben am
15. April 1898 gemeinsam dem Bundesrat und der Bundesversamm-
lung zu und verbanden damit das Gesuch, es méchte die Beratung
desselben derart gefordert werden, dass er schon in der nichsten
Session der Bundesversammlung zur Behandlung kommen konne.

Mit Beginn des Jahres 1898 trat Bundesrat Lachenal an
die Spitze des Departements des Innern. Auf die Eingabe der
Erziehungsdirektorenkonferenz hin ersuchte derselbe am 9. Juni
1898 das eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement
um die Begutachtung der Frage, ob ohne Revision der Bundes-
verfassung der Bund zur Unterstiitzung der Volksschule befugt
sei. Das Justizdepartement antwortete am 25. Juli 1898 in be-
jahendem Sinne. Es stellte sich in seinem Gutachten auf den
Standpunkt, Art. 27 der Bundesverfassung sage dariiber, wer die
Kosten einer den Bundesvorschriften entsprechenden Einrichtung
der Volksschule zu tragen habe, nichts. Diese Bestimmung konne
daher weder im Sinne der Zuldssigkeit noch in demjenigen der
Unzuldssigkeit der Bundessubvention angerufen werden. Aus der
Ablehnung des von Schenk im Nationalrat am 13. Dezember 1873
gestellten Antrages: ,Der Bund wird in einer vom Gesetz niher
zu bestimmenden Weise die Volksschule unterstiitzen®, konnen
keine Schliisse auf die Beantwortung der Frage gezogen werden,
weil der Antrag bezweckt habe, eine Pflicht des Bundes zur
Unterstiitzung der Volksschule festzusetzen. Die Ablehnung des
Antrages beweise nur, dass ein verfassungsméssiger Anspruch auf
Unterstiitzung der Volksschule durch den Bund nicht erhoben wer-
den konne; mit der Verneinung der Unterstiitzungspflicht sei aber
nicht zuclelch die Unterstiitzungsbefugnis verneint. Die Unter-
stiitzung de1 Volksschule durch den Bund sei durch den Hinweis
auf Art. 2 der Bundesverfassung in geniigender Weise verfassungs-
rechtlich begriindet, denn die Unterstiitzung erfolge zur Beforderung
der gemeinsamen Wohlfahrt. Man werde entgegenhalten, dass der
Bund nach dieser Argumentation die Maglichkeit habe, fiir sich
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jede 1hm beliebige staatliche Tatigkeit in Anspruch zu nehmen
und sich damit iiber die verfassungsméssigen (Grenzen zwischen
Bundesgewalt und Kantonsgewalt hinwegzusetzen. Allein dieser
Einwand sei nicht beweiskriftig. Art. 2. der Bundesverfassung
konne nur herbeigezogen werden, wo es sich um Gewdhrung von
Bundessubventionen an kantonale Einrichtungen handle, nicht da-
gegen da, wo eidgendssische Einrichtungen in Frage stehen. Ein
Recht direkter staatlicher Thitigkeit und Wirksamkeit konne der
Bund gestiitzt auf diesen Artikel nicht beanspruchen, denn fiir den
Umfang der direkten materiellen Bundeskompetenzen seien die
Art. 3 u. ff. der Bundesverfassung massgebend.

Sodann sei die Befugnis, den Kantonen fiir ihre Einrichtungen
Bundessubventionen zu gewihren, keine uneingeschrinkte; sie sei
eingeschrinkt mit Riicksicht nicht nur auf den Umfang der effektiv
vorhandenen Bundesmittel, sondern auch auf die dem Bund ver-
fassungsgemdiss direkt obllegenden Staatsaufgaben. Vorab habe
der Bund die Einnahmen fiir die Erfilllung dieser Aufgaben zu ver-
wenden, und erst wenn nach Erfiilllung derselben noch weitere
Einnahmen zur Verfiigung stehen, konne er dieselben gestiitzt auf
Art. 2 der Bundesverfassung zur Beforderung der gemeinsamen
Wohlfahrt der Eidgenossen in der Form von Subventionen kanto-
nalen Einrichtungen zuwenden. Selbstverstindlich sei der Bund
nicht befugt, mit dem Mittel der Subventionen die verfassungs-
missigen Grenzen zwischen Kantons- und Bundesgewalt zn ver-
schieben, wodurch freilich die Zuldssigkeit der Kontrolle iiber die
Verwendung der Bundesbeitrige nicht verneint sei. Der Entwurf
der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz vom 15. April 1898
enthalte keine Anderung der verfassungsméissigen Festsetzung der
Hoheitsrechte des Bundes und der Kantone auf dem Geblete des
Volksschulwesens.

Dieses Gutachten kann, namentlich in Verbindung mit dem
weiter unten zu nennenden Rechtsgutachten von Prof. C. Hilty,
durch welches es in bestimmter Richtung erweitert worden ist,
als der beste Versuch einer Begriindung der Verfassungsmissigkeit
der Volksschulsubvention bezeichnet werden. Unseres Erachtens
ist es aber trotzdem nur ein ,Versuch®“. Selbst wenn wir uns dem
Gedankengang desselben villig anschliessen, gelangen wir zuletzt
zn der wichtigen Frage, ob der Bund die Volksschule subventio-
niren diirfe, bevor er alle durch die Verfassung ihm iiberbundenen
Aufgaben vollstindig erfiillt, bezw. deren Erfiillung in richtiger
Weise durchzufilhren begonnen hat. Kann er z. B. zur Unter-
stiitzung der Volksschule schreiten, bevor er sagen darf, dass fiir
die Errichtung und Unterstiitzung offentlicher Werke und fiir die
Unterstiitzung der Flusskorrektionen noch genug Geld iibrig bleibe;
hat er nicht auch zuvor die Kranken- und Unfallversicherung vor-
zubereiten und einzufiihren, die Bundesbank zu errichten u.s. w.?
Ja noch weiter: Hat er, wenn ihm nach richtiger Erfiilllung dieser
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Aufgaben immer noch ein Uberschuss verbleibt, nicht in erster
Linie seine Einnahmen aus der Post- und Telegraphenverwaltung
und der Zollverwaltung (speziell mit Riicksicht auf Art. 29, Abs. 2
der Bundesverfassung) u. s. w. zu verringern, bevor er ohne aus-
driickliche verfassungsméissige Berechtigung die Primarschule unter-
stiitzt? Auf diese konkreten Fragen tritt das Gutachten nicht ein.

Lachenal unterbreitete nun im Dezember 1898 dem Bundes-
rat eine neue Vorlage, welche im Monat zuvor die Zustimmung
einer freien Konferenz von Vertrauensmidnnern beider eidgenossi-
schen Rite erhalten hatte. Am 21. Miarz 1899 erteilte der Bundes-
rat derselben mit allen gegen eine Stimme seine Zustimmung;
er behielt sich jedoch vor, den Entwurf den eidgendssischen Raten
erst dann zu unterbreiten, wenn solches mit Riicksicht auf die
Finanzlage des Bundes passend erscheinen michte.

Der Entwurf selbst wurde im Bundesblatt (1899, II, 242) be-
kannt gegeben (zu vergleichen Anhang 3). Von der Vorlage
vom 5. Juli 1895 und derjenigen der Erziehungsdirektorenkonferenz
weicht derselbe in der Hauptsache nur darin ab, dass er als
Grundlage zur Bestimmung des Jahreskredites fiir die Kantone
die Wohnbevilkerung derselben nach der letzten eidgendssischen
Volkszihlung bezeichnet. Jeder Kanton soll auf den Kopf der
Wohnbeviolkerung 60 Rappen erhalten. Den besondern Schwierig-
keiten der Lage der Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Appenzell
I.-Rh., Graubiinden, Tessin und Wallis wird in der Weise Rech-
nung getragen, dass diesen Kantonen per Kopf der Wohnbevilke-
rung eine Zulage von 20 Rappen gewihrt wird. Die Bundes-
versammlung kann nach Ablauf je eines Quinquenniums Anderungen
in der Bestimmung des Einheitssatzes und der Zulage beschliessen.

Der Grund, weshalb der Bundesrat zur Zeit von einer Vor-
lage des Entwurfes an die Bundesversammlung Umgang nahm,
war ein sehr wichtiger. Die Frage der Kranken- und Unfall-
versicherung nahm das Interesse der Réte und des Volkes vollig
in Anspruch. Da man die Kosten, welche die Versicherungsgesetze
in Aussicht stellten, ans den ordentlichen Finanzeinnahmen des
Bundes bestreiten wollte, waren die Behdrden nun begreiflicher-
weise nicht gewillt, Projekte von irgend welcher grosserer finan-
zieller Tragweite an die Hand zu nehmen, bevor iiber das Schicksal
des Versicherungswerkes entschieden war.

Der XIX. schweizerische Lehrertag (8.—10. Oktober 1899
in Basel) war iiber die neue Vertrostung auf die Zukunft nicht
erbaut. Auf Antrag von Erziehungsrat Gass in Basel und Er-
ziehungsdirektor Albert Locher von Zirich fasste er eine Re-
solution, in welcher er die finanzielle Unterstiitzung der Volks-
schule durch den Bund als dringend notwendig bezeichnete und
die Ansicht aussprach, dass das projektirte Werk der Kranken-
und Unfallversicherung den Bund nicht hindern diirfe, der Volks-
schule endlich die lingst in Aussicht gestellte Subvention zu-

3
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zuwenden und zwar auch dann nicht, wenn diese nur mit Er-
schliessung neuer Finanzquellen geschaffen werden konne. Die
Resolution stellte an die eidgendssischen Réte das bestimmte Be-
gehren, sich nun ohne weitern Verzug der Volksschule anzunehmen
und den beziiglichen vom Bundesrat bereits festgesetzten Entwurf
zar Abstimmung zu bringen.

Der Zentralvorstand des schweizerischen Lehrervereins iiber-
mittelte die Resolution der Erziehungsdirektorenkonferenz mit
der Bitte, es mochte diese ihrerseits das Mogliche zur endlichen
Losung der Frage tun. Die Erziehungsdirektoren berieten sich
am 10. Januar 1900 iiber das Gesuch des Lehrervereins. Da in-
zwischen 120,000 Biirger das Begehren um Abstimmung iiber die
Versicherungsgesetze gestellt hatten, befiirwortete Regierungsrat
Locher selbst, dem Lehrerverein in dem Sinne zu antworten, dass
zunichst das Resultat der Volksabstimmung iiber die Versiche-
rungsgesetze abzuwarten sei,, bevor irgend welcher weitere Schritt
in der Angelegenheit gemacht werden kinne. Man sagte sich in
zutreffender Weise, dass bei Annahme des Versicherungswerkes
der Bund fiir die Subvention der Volksschule in nichster Zeit
kein Geld mehr haben werde; iiber die Schritte, die nach einer
allfilligen Verwerfung unternommen werden sollten, konne man
sich erst entscheiden, wenn die Abstimmung vorbei und die
Situation abgeklirt sei.

In der Volksabstimmung vom 20. Mai 1900 wurde die Ver-
sicherungsvorlage bekanntlich mit grossem Mehr verworfen. Schon
finf Tage nachher berief der Vorort der Konferenz der Er-
ziehungsdirektoren die letztern auf den 5. Juni zu einer
Zusammenkunft nach Luzern.

Dass nun etwas geschehen solle, dariiber waren die Teil-
nehmer an der Konferenz vollkommen einig. ,Man sage nicht*
fiihrte der Referent, Regierungsrat Locher, aus, ,jetzt sei wegen
negativer Stimmung und Stromung im Volke ein ungiinstiger Zeit-
punkt. Wir miissen aus dem circulus vitiosus herauskommen,
dass vor grossen Aktionen und Volksabstimmungen nichts getan
werden diirfe und nach denselben nichts getan werden kdnne.
Heute ist die Situation auch insofern giinstiger, als vor der Ab-
stimmung vom 20. Mai, weil wir nun bestimmt wissen, dass der
Bund iiber die von uns beanspruchten und nicht in unbescheidenem
Masse beanspruchten Mittel verfiigt, dass sie ihm zu Gebote stehen,
und wir wollen unsere Anspriiche geltend machen, bevor wieder
irgend welche andere Projekte und Hindernisse auftauchen.“ Nach
gewalteter Diskussion beschloss die Konferenz, eine neue Eingabe
an den Bundesrat zu richten und nach Eingang derselben in der
Bundesversammlung eine Interpellation zu stellen, damit der
Bundesrat und speziell der neue Chef des Departements des Innern,
Ruchet, gezwungen sei, zu der Frage Stellung zu nehmen.
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In der Eingabe an den Bundesrat wurde an diesen das Ge-
snch gerichtet, er michte nunmehr ohne Verzug an die gesetz-
geberische Regulirung der Unterstiitzung der offentlichen Primar-
schule durch den Bund herantreten, sei es auf Grund der Gesetzes-
vorlage des Bundesrates vom 21. Mirz 1899 oder der Eingabe
der 19 Kantonsregierungen. Auf jeden Fall mochten hiebei die
Hoheitsrechte der Kantone mit Bezug auf die Organisation und
Leitung des Primarschulwesens unbedingt gewahrt werden. KEs
wurde ferner darauf hingewiesen, dass die Kantone an der Grenze
ihrer steuerlichen Leistungsfihigkeit angelangt seien und dass
deshalb eine Reihe wohlerwogener und durchaus niitzlicher Pro-
jekte fir den Schulfortschritt in beinahe allen Kantonen liegen
bleiben miissen, wenn nicht ein Teil der Mittel auf einem andern
als dem kantonalen Steuerweg beschafft werden kionne. Die Sub-
ventionirung der Volksschule durch den Bund sei daher eine Not-
wendigkeit, und es diirfte dieselbe nunmehr um so eher endlich
durchgefiihrt werden, als die Freunde der Schule im Laufe der Jahre
und Jahrzehnte neidlos andern jiingern Projekten den Vorrang ge-
lassen hitten, wo verstdndige Riicksichtnahme dies erfordert habe.

Eine Delegation, bestehend aus Landammann Dr. Kaiser von
St. Gallen, dem Priasidenten der Konferenz, den Regierungsriten
Liocher und Dr. Gobat und Staatsschreiber Dr. A. Huber, dem
stindigen Sekretir der Konferenz, sprach bei Bundesrat Ruchet
vor, um ihn iiber die Aussichten der Eingabe zu interviewen. Die
Auskunft, die die Delegation erhielt, war nicht gerade eine unfreund-
liche, aber auch nicht eine zusagende, so dass sie sich nicht befriedigt
erkliren konnte. Infolge dessen stellte Dr. Gobat am 19. Juni
1900 im Nationalrat eine Interpellation. Bei der Behand-
lung derselben antwortete Ruchet auf die Voten von Gobat und
Sonderegger, dass der Bundesrat eine Vorlage bringen werde,
welche den Kantonen unter Wahrung ihrer Souverinetit fiir die
Volksschule Subsidien im Betrage von etwa zwei Millionen Franken
gewdhre. Beziiglich des Zeitpunktes aber, in welchem die Vorlage
kommen werde, gab Ruchet keine bestimmte Zusicherung. Der
Bundesrat, bemerkte er, werde die Vorlage bringen in dem ihm
gutscheinenden opportunen Momente. Der Bund habe eine Reihe
neuer finanzieller Pflichten in Aussicht (Eisenbahnriickkauf) und
es sei daher notig, dass vorgidngig einer Beschlussfassung be-
treffend die Schulsubvention ein Finanzplan aufgestellt werde.
Bundesrat Comtesse sprach in gleichem Sinne. Damit war die
Interpellation erledigt.

Die Freunde der Volksschule waren mit dem erhaltenen Be-
scheide nicht zufrieden. Gobat wurde durch denselben bewogen,
die Interpellation in folgende M otion umzuwandeln: .Der Bundes-
rat wird eingeladen, die Vorlage betreffend Unterstiitzung der Volks-
schule durch den Bund den eidgendssischen Réten zu unterbreiten
und zwar so friihzeitig, dass dieselbe in der Sommersession 1901
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behandelt werden kann.* — Der Nationalrat trat am 8. Dezember
1900 auf die Behandlung der Motion ein. Bundesrat Ruchet gab
die Erklarung ab, der Bundesrat nehme die Motion an in dem
Sinne, dass er bereits in der nichsten Session eine Vorlage machen
werde. Dies bewirkte, dass der Rat die Motion mit 90 gegen
20 Stimmen erheblich erklirte.

Allein das Vorpostengefecht, das sich in der Diskussion ent-
wickelt hatte, liess ahnen, dass man die grosse Zahl der an-
nehmenden Stimmen nicht allzu optimistisch deuten diirfe. Zunéichst
gab v. Planta namens seiner politischen Freunde (Liberal-Demo-
kraten) die Erklirung ab, dass sie einer Volksschulsubvention
nicht feindlich gegeniiberstinden, aber dass sie die Rechte der
Kantone im Sinne des Art. 27 der Bundesverfassung und die Un-
abhéngigkeit derselben in der Leitung der Volksschule ausdriick-
lich gewahrt wissen wollten. Decurtins erklirte namens der
katholisch-konservativen Fraktion, dass diese der Motion Gobat
nicht zustimmen werde; da jedoch der Bundesrat die Annahme
derselben beschlossen habe, finde sie ein Eintreten auf die Dis-
kussion zur Zeit nicht als geboten und behalte sich vor, ihren
Standpunkt zu prézisiren, wenn der Bundesrat seine Auffassung
von der Frage in ihrem ganzen Zusammenhang in einer Botschaft
dargelegt habe. Eine dritte dhnliche Erklirung gab Ador als
Sprecher einer Anzahl liberal-konservativer Welschschweizer ab.
Ruchet suchte diese Fraktionen zu beruhigen durch die Versiche-
rung, dass die Kantonalsouverdnetit in keiner Weise angegriffen
werden diirfe und dass die Kontrolle des Bundes eine rein finan-
zielle sein werde, wie sie beziiglich der Verwendung des Alkohol-
zehntels bereits bestehe.

Die Motion Gobat wurde von Munzinger und Mitunter-
zeichnern auch im Stdnderat eingebracht. Hier wurde sie eben-
falls, mit 22 gegen 13 Stimmen, erheblich erklirt. Immerhin
wurden auch in diesem Rate von seite konservativer Mitglieder
(Python und Wirz) dhnliche Vorbehalte gemacht, wie im Nationalrat.

Die kiihle Aufnahme der Motion Gobat-Munzinger hatte ihren
Grund zu einem grossen Teile in einem bedauerlichen Irrtum.
Gobat hatte im Schosse seiner Partei die Motion vorgeschlagen
und von einigen Mitgliedern derselben unterschreiben lassen. Um
zu verhindern, dass sie auf einen parteipolitischen Boden gestellt
werde, wollte er sie auch von Curti und von Sonderegger (Appen-
zell 1.-Rh.) unterzeichnen lassen. Allein Curti war nicht anwesend,
und in der grossen Eile, mit der die Motion vorbereitet und ein-
gebracht wurde, passirte der Irrtum, dass dieselbe nicht, wie
beabsichtigt, dem konservativen Mitglied Sonderegger aus Appenzell
I.-Rh., sondern dem Radikal-Demokraten Sonderegger aus Appen-
zell A.-Rh. zur Unterschrift vorgelegt wurde. So kam es, dass
die Motion pur von Mitgliedern der Linken unterzeichnet war.
Da gestiitzt hierauf ein Artikel in den ,Basler Nachrichten* die
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Schulsubvention zu einer Sache der radikal-demokratischen Partei
zu stempeln suchte, wgr es erklirlich, dass die Angelegenheit
nunmehr auch in den Raten vom parteipolitischen Standpunkt aus
beleuchtet wurde.

Fiir die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, die
in jahrelanger geduldiger Arbeit die Subventionsfrage zu einer
neutralen Sache zu machen gesucht hatte und dem Ziele bereits
nahe gekommen war, bedeutete diese unerwartete Wendung einen
empfindlichen Riickschlag. Um die Sache wieder in ruhiges Fahr-
wasser zu bringen, fasste die Konferenz am 24. Juli 1900 in
St. Gallen folgende Resolution, die der Presse zur Versffentlichung

iibergeben wurde :

,1. Die Konferenz kantonaler Erziehungsdirek-
toren miisste es lebhaft bedauern, wenn aus dem Umstande, dass
die in der Bundesversammlung gestellte Motion von einer parla-
mentarischen Fraktion ausging, gefolgert werden sollte, es miisse
dem Gegenstand der Charakter einer politischen oder einer Partei-
frage beigelegt werden.

2. Sie hilt daran fest, dass aus der Subventionirung der
Volksschule durch den Bund dem letztern kein weiteres Recht
erwachsen soll, als das der Kontrolle iiber die bestimraungsgemisse
Verwendung der den Kantonen zufliessenden Beitrige, wie es der
Gesetzesvorschlag der 19 kantonalen Regierungen vom 15. April
1898 vorsieht. “

Bevor das eidgendssische Departement der Motion Gobat-
Munzinger Folge gab, holte es von Prof. Dr. K. Hilty in Bern ein
Juristisches Gutachten iiber die Frage der verfassungsrechtlichen
Zuldssigkeit der Schulsubvention ein. Hilty stellte sich in diesem
Gutachten (abgedruckt im Jahrgang 1900 von Hiltys politischem
Jahrbuch) aunf den gleichen Standpunkt, wie das eidgendssische
Justizdepartement. In Art. 27 der Bundesverfassung fand er keine
ceniigende Antwort auf die gestellte Frage. Dagegen las er aus
der sogenannten Wohlfahrtsbestimmung des Art. 2 die verfassungs-
méssige Zuldssigkeit der Unterstiitzung der Volksschule heraus.
Hiebei stiitzte er sich vor allem auf die vom Bunde bis anhin
geiibte Subventionspraxis auf dem Gebiete des Berufsbildungs-
wesens, die jedoch unseres Erachtens bei einer prinzipiellen Er-
orterung der Frage nicht als entscheidend betrachtet werden darf.
Die Sache, fuhr Hilty fort, sei jedoch noch etwas tiefer zu fassen
und dann stelle sich die Frage so: Darf die Eidgenossenschaft
iiberhaupt nur tun, was ihr durch irgend eine ausdriickliche Be-
stimmung der jeweilen geltenden Bundesverfassung zugestanden
ist, und gehort alles, was sich nicht in dieser Weise legitimiren
lasst, in das Gebiet der Ubergriffe in die kantonale Souverdnetit?
Hilty verneint die Frage. Die Eidgenossenschaft ist seiner Ansicht
nach nicht bloss befugt., diejenigen Massnahmen fiir die Beforde-
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rung der offentlichen Wohlfahrt zu ergreifen, welche ihr durch
einen ausdriicklichen Spezialartikel der, Bundesverfassung noch
ausser der allgemeinen Bestimmung des Art. 2 iiberbunden sind,
sondern sie kann in dieser Hinsicht als Staat tun, was ihr nicht
durch die Verfassung verboten ist oder was iiberhaupt dem Staats-
zweck nach dermaliger Anschauung oder endlich nach dem spe-
ziellen Staatszweck nach dermaliger Verfassung nicht augenschein-
lich zuwiderlauft. Beispielsweise miisste man sagen, die Einrichtung
irgend einer Staatskirche, wie seiner Zeit nach der Reformation
in Zirich, Bern, Genf, die Einfiilhrung einer staatlichen Zensur
fiir Presserzeugnisse etc. mogen, nach allfilligen Ansichten dariiber,
Massregeln allgemeiner Wohlfahrt sein, aber sie widersprechen den
modernen Ideen iiber den Zweck des Staates. KEine ganze Reihe
anderer Massregeln widerspreche den Anschauungen unseres speziell
schweizerischen., oder unseres Staates nach seinem jetzigen Ver-
fassungssystem, wihrend sie in einem andern Staatswesen als
erlaubte Massregeln offentlicher Wohlfahrt erscheinen konnten.
Hieher seien zu zidhlen Monopole, wie etwa Verstaatlichung des
Getreidehandels, des Gasthofbetriebes, Wahlen nach Proportional-
system oder Abschaffung des Privateigentums etc. Das alles konnte
die Eidgenossenschaft nicht ohne Verfassungsinderung, auf dem
Wege einer blossen Interpretation von Art. 2, oder irgend eines
andern Artikels der Bundesverfassung beschliessen. Dagegen sei
eine Auslegung der Bundesverfassung zu Gunsten einer Schul-
subvention, im Sinne einer Massregel von evidenter offentlicher
Wohlfahrt nach Art. 2 der Bundesverfassung mdoglich, und weder
durch den allgemeinen, oder den speziellen Staatszweck der schwei-
zerischen Eidgenossenschaft ausgeschlossen, noch durch den Art. 27,
oder irgend einen andern Artikel verboten. Dies immerhin mit
zwel Restriktionen:

1. die Eidgenossenschaft kann die Kantone nicht zwingen, Sub-
ventionen anzunehmen;

2. die Eidgenossenschaft darf die mit der Subvention notwendig
verbundene Kontrolle iiber ihre Verwendung nicht weiter
ausdehnen, als es notig ist, nm eben diese sachgemisse Ver-
wendung zu sichern.

Die interessanten Ausfiihrungen Hiltys iiber den Sinn und die
Tragweite von Art. 2 der Bundesverfassung entfernen sich unseres
Erachtens zu weit von der konkreten Grundlage, welche die Ver-
fassung bildet und bilden soll. Warum, fragen wir uns, kann aus
dieser Bestimmung die Berechtigung herausgelesen werden, dass
der Bund die Verpflichtung iibernehme, einen finanziellen Beitrag
an die Kosten der kantonalen Volksschulen zu leisten und warum
z. B. nicht auch die Befugnis zur Verpflichtung des Bundes zu
einem Beitrag an die Kantone mit der weitergefassten Zweck-
bestimmung, dass die letztern denselben lediglich im Interesse der
Befirderung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eidgenossen zu ver-
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wenden haben. Einen essentiellen Unterschied konnen wir zwischen
diesen zweli Arten von Subventionen nicht herausfinden. Die
Argumentation von Hilty fiihrt demnach u. E. auf eine schiefe
Ebene. Zudem gehen die Meinungen dariiber, was dem derzeitigen
Staatszweck und Verfassungssystem entspreche, sehr auseinander.
Hilty z. B. findet, die Wahlen nach dem Proportionalsystem wider-
sprechen unserm jetzigen Verfassungssystem, wihrend wir der
entgegengesetzten Ansicht sind.

So wenig wie das Gutachten des Justiz- und Polizeideparte-
ments tritt Hilty auf die Frage ein, ob der Bund solchen neuen
Zwecken seine Mithiilfe angedeihen lassen diirfe. bevor er die ihm
speziell iiberbundenen Aufgaben erfiillt hat.

Am 18. Juni 1901 erschien die ,Botschaft des Bundes-
rates an die Bundesversammlung betreffend die Unterstiitzung
der offentlichen Primarschule durch den Bund“. Der Bericht be-
leuchtete die Frage der Subventionirung zunichst von der prak-
tischen Seite aus. Er wies darauf hin, dass in einer Anzahl
von Kantonen der Volksunterricht zu wiinschen iibrig lasse und
nicht als geniigend bezeichnet werden konne. Die Schuld hieran
liege nicht im Mangel an gutem Willen, sondern an der Un-
zulassigkeit der zur Verfiigung stehenden Mittel. Wenn der Bund
sich nicht entschliesse, wirksame Hiilfe zu leisten, so werde
im Primarunterricht ein bedenklicher Stillstand entstehen. Wenn
trotzdem noch zum Teil Gegnerschaft gegen die Subventionirung
der Volksschule bestehe, so liege der Grund in der Furcht, es
mochte dieselbe unliebsamerweise zu einer eidgendssischen Ein-
mischung in den Primarunterricht selbst und nach und nach zu
einer Zentralisation des Schulwesens fiihren.

-, Wenn das wirklich der Fall sein sollte, wenn die Bundes-
unterstiitzung eine Einmischung der Bundesgewalt in die Gestal-
tung der Unterrichtspline, in die Wahl der Unterrichtsmethoden,
kurz das bedeuten sollte. was man die eigentliche Téatigkeit der
Schule nennt, dann diirfte allerdings unter der Herrschaft der
gegenwirtigen Verfassung weder so noch anders davon die Rede
sein.* Was die Kantonsregierungen wiinschen — abgesehen von
den sechs Opponenten, von denen bereits einige zuriickgetreten
sein sollen — und was der Buud gewdhren sollte, sei eine reine
und einfache finanzielle Unterstiitzung, die eine ebenfalls bloss
finanzielle Kontrolle erfordere.

Beziiglich der Frage der konstitutionellen Berechtigung des
Bundes zur Unterstiitzung der kantonalen Volksschulen lehnte sich
die Botschaft an die Gutachten des eidgendssischen Justizdeparte-
ments und von Prof. Hilty an.

Der Entwurf fiir einen Bundesbeschluss, welcher der Botschaft
beigegeben war, ist das unverinderte Projekt, das vom Bundesrat
bereits am 21. Mirz 1899 genehmigt worden war (zu vergleichen
Anhang III).
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Gegen die von der Erziehungsdirektorenkonferenz in Abwei-
chung von diesem Entwurfe vorgeschlagene Unterstiitzung nach
Massgabe von wenigstens Fr. 200 per Primarlehrerstelle wendet
die Botschaft ein, dass das beantragte System freilich einige Vor-
teile bieten wiirde, jedoch an dem Fehler geringer Bestdndigkeit
leide und Schwierigkeiten in der Anwendung biete. So ent-
stiinde z. B. die Frage, ob eine Winterschule ganz zu zihlen
sei; werde dieselbe bejaht, so werde das bald zur Errichtung
einer Unzahl derartiger Schulen fiihren; auch weitere Schwierig-
keiten tauchten auf, so die Frage, ob es als eine Lehrstelle zu
gelten habe, wenn ein Sekundarlehrer woichentlich einige Stunden
Unterricht in der Primarschule erteile u.s. w. Es sei auch eine
Klassifikation im umgekehrten Verhidltnis zu der Dichtigkeit der
Bevolkerung vorgeschlagen worden, wobei eine Kombination zu
machen wire, die zugleich auf der Bevilkerungsziffer und auf der
Ausdehnung des Bodens beruhen wiirde; die einfachste Lisung
aber sei diejenige des Entwurfes. Nach der Volkszdhlung von
1900 betrage die Einwohnerzahl 3,315,554; nach Massgabe der
Berechnungstabelle fiir die Beitrige und Zuschlige erreiche somit
die Totalsubvention den Betrag von Fr. 2,083,983. 40. Diese
Summe sei als ein Minimum aufzufassen, das nicht herabgesetzt
werden diirfe, wenn den Kantonen ein ernstlicher Fortschritt er-
moglicht werden solle. Aus diesem Grunde und in Betracht der
neuen bedeutenden Ausgaben habe der Bundesrat aus finanziellen
Erwigungen die Einbringung seines Entwurfes bisher verschoben.
Infolge der an ihn ergangenen Einladung bringe er die Frage nun
vor die Bundesversammlung, jedoch mit der Bemerkung, dass,
bevor es sich um das Inkrafttreten des neuen Bundesbeschlusses
handeln konne, der Grundsatz der Gewdhrung einer Bundessubven-
tion von ihr angenommen sein miisse; denn der Zeitpunkt des
Inkrafttretens der geplanten Neuerung diirfte von dem dannzu-
maligen Stande der eidgendssischen Finanzen abhiingen.

Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates beantragte
Eintreten auf den bundesritlichen Entwurf und Annahme des-
selben mit wenigen von ihr beantragten Anderungen, welche die
Kontrolle des Bundes iiber die Verwendung der Subventionsbetrige
noch etwas eingehender normirten. Die Minderheit dagegen
beantragte Riickweisung der Vorlage an den Bundesrat ,zum
Zwecke der Vorlage einer Verfassungsergidnzung, welche einerseits
die Verpflichtung des Bundes fiir die Unterstiitzung der Kantone
im Primarschulwesen regelt, andererseits den Kantonen ihre Au-
tonomie im Primarschulwesen ausdriicklich wahrt“.

Im Rate nahm die teilweise erregte Debatte iiber die Eintretens-
frage die Sitzungen vom 17., 18. und 19. Dezember 1901 in An-
spruch. Die Mehrheit warf der Minderheit vor, dass ihr Entgegen-
kommen kein ernstgemeintes sei, denn sonst wiirde sie sich nicht
striinben, auf einen Gesetzesentwurf einzutreten. aus welchem klar
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und unzweideutig hervorgehe, dass die Subvention lediglich eine
rein finanzielle Hiilfe des Bundes bedeute. Die konservative und
die liberalkonservative Minderheit dagegen stellten sich auf den
Standpunkt, dass sie durch Zustimmung zum Gedanken der Sub-
ventionirung in geniigendem Masse Hand zu einem Kompromiss
geboten, und wenn die Mehrheit die Subvention nicht als ersten
Schritt auf dem Wege zur Zentralisation des Volksschulwesens
betrachte, so sollte es fiir sie keine grosse Uberwindung kosten,
dies in einem Verfassungsartikel klar auszusprechen, zumal ja die
Minderheit keineswegs ein Zuriickgehen hinter die Verfassung von
1874 verlange. Schliesslich gab die Mehrheit nach und erhob von
den zahlreichen Antrigen denjenigen von Scherrer-Fiillemaun zum
Beschlusse, welcher folgendermassen lautete: ,Es sei der Entwurf
des Bundesrates zu einem Bundesbeschlusse betreffend die Unter-
stiitzung der offentlichen Primarschule durch den Bund an den
Bundesrat zuriickzuweisen, mit dem Auftrage, den eidgenossischen
Riten einen formulirten Antrag auf Elgdnzung des Alt 27 der
Bundesverfassung so rechtzeltlg einzubringen, dass die ganze Sub-
ventionsfrage in der Friijahrssession der eidgendssischen Rite
erledigt werden kann®.

Der Stinderat trat am 19. April 1902 auf Antrag einer Kom-
mission einstimmig und ohne Diskussion diesem Beschlusse des
Nationalrates bei.

Damit war der Kampf um die Subvention in der Hauptsache
beendigt, denn in den nachfolgenden parlamentarischen Debatten
traten keine prinzipiellen Gegensitze mehr zu Tage.

Am 17. Mai 1902 stellte der Bundesrat Bericht und Antrag
betreffend die Ergdnzung des Schulartikels der Bundesverfassung.
Die Vorlage kam dem im Nationalrat allgemein gedusserten Wunsche,
es mochte der alte Art. 27 vollig intakt gelassen und die Sub-
ventionsbefugnis des Bundes als ein an sich neuer Punkt in einen
besondern Art. 27bis eingekleidet werden, entgegen. Er gab diesem
Art. 27bis folgende Fassung:

.Den Kantonen konnen zur Unterstiitzung in der Erfiillung
der ihmen auf dem Gebiete des Primarunterrichtes obliegenden
Pflichten Beitrige verabfolgt werden.“

Die nationalriitliche Kommission schlug am 24. Mai 1902 nach-
stehenden abweichenden Wortlaut vor: ,Den Kantonen kionnen
zur Unterstiitzung in der Erfiillung der ihnen auf dem Gebiete
des Primarunterrichtes obliegenden Pflichten Beitrige verabfolgt
werden. Das Nihere bestimmt das Gesetz. Die Organisation,
Leitung und Beaufsichtigung des Primarschulwesens bleibt Sache
der Kantone, vorbehalten die Bestimmungen des Art. 27.¢

Nach kurzen Voten der Kommissionsreferenten, welche vor
allem dic Frage, ob in dem neuen Artikel nicht gleich die Be-
stimmungen mit Bezug auf die Subvention, den Modus, die Grisse
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derselben u.s. w. aufzunehmen seien, mit eingehender Begriindung
verneinten und eine kurze, klare Fassung als empfehlenswerter
bezeichneten, wurde der Kommissionalantrag einstimmig ange-
nommen.

Der Stianderat beschloss am 24. Juni 1902 Verschiebung seiner
Beschlussfassung auf die Septembersession. Seine Kommission war
nicht einig. Die Mehrheit schlug Zustimmung zum Beschlusse des
Nationalrates vor, mit der einzigen Ab#dnderung, dass an Stelle
der Worte ,den Kantonen kénnen ... Beitrdge verabfolgt werden“
gesetzt werde: ,den Kantonen werden ...Beitrige geleistet~.
Die Minderheit (Peterelli, Python und Wirz) nahm eine Idee, die
Curti im Nationalrat gedussert, dann aber wieder fallen gelassen
hatte, auf und schlug vor, samtliche Bestimmungen betreffend
Zweck, Hohe der Subventionen, Bedingungen fiir ihre Erlangung
0. 8. w. in Art. 27bis aufzunehmen; damit gebe man der Minderheit
eine grossere Garantie und gewinne zugleich Zeit, da in diesem
Falle kein Subventionsgesetz erlassen werden miisse.

Der Rat teilte diese Ansicht nicht; er trat auf die Vorlage
der Kommissionsmehrheit ein und nahm dieselbe am 1. Oktober
1902 mit 33 Stimmen bei 5 Enthaltungen an.

Der Nationalrat stimmte am 4. Oktober 1902 dem Beschlusse
des Stinderates bei. Der neue Artikel lautete demnach wie folgt:

~Art. 27bis,. Den Kantonen werden zur Unter-
stiitzung in der Erfiillung der ihnen auf dem
Gebiete des Primarunterrichtes obliegenden
Pflichten Beitrige geleistet.

Das Nidhere bestimmt das Gesetz.

Die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung
des Primarschulwesens bleibt Sache der Kan-
tone, vorbehalten die Bestimmungen des Art. 27.¢

Mit Beschluss vom 9. Oktober 1902 ordnete der Bundesrat
die Volksabstimmung iiber die Vorlage auf den 23. November
1902 an.

In der Presse wurde die Verfassungsédnderung beinahe ein-
stimmig befiirwortet. Nur wenige Versammlungen von Konservativen
proklamirten Stimmenthaltung.

Das Abstimmungsresultat war folgendes:

Ja Nein
Ziirich . . . . . 41,336 10,739
Bern . . . . . . 43,043 9,016
1175 I, LR & 1/ 1,631
Uri . . . . . . 164 985
Behwyz . .« e"e 3,088 942
Obwalden . . . . 822 491
Nidwalden . . . . 846 296
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Ja Nein
Glarus . . . . . 3,154 1,192
Zung . . . . . . 222 768
Freiburg . . . . 11,354 1,887
Solothurn . . . . 6,972 2,736
Baselstadt . . . . 4,420 506
Baselland . . . . 3,158 1,286
Schaffhausen . . . 6,311 290
Appenzell A.-Rh. . 6,141 3,319
Appenzell 1.-Rh. . . 842 1,513
St. Gallen . . . . 27,239 14,185
Graubiinden . . . 9,097 4,228
Aargau . . . . . 23812 11,728
Thurgau . . . . 11,024 4,644
Tessin . . . ... 11,180 710
Waadt . . . . . 14,796 2,094
Wallis . . . . . 8434 3,491
Neuenburg . . . . 4,621 656
Genf o . ... 6270 496
Zusammen 258,567 Ja 80,429 Nein
Stindestimmen 23!/, Ja 1/, Nein

Mit Botschaft vom 11. Dezember 1902 legte der Bundesrat
in Ausfiihrung des neuen Verfassungsartikels den Rédten den Ent-
wurf eines Bundesgesetzes betreffend die Unterstiitzung der éffent-
lichen Primarschule durch den Bund vor (zu vergl. Anhang IV).

Dieser Entwurf stimmt im wesentlichen mit demjenigen vom
18. Juni 1901 iiberein. Nach demselben gehiren die Erginzungs-
und die obligatorische Forthildungsschule ebenfalls zum Primar-
unterricht. Der Bundesbeitrag ist, wie im fritheren Entwurfe,
60 Rappen auf den Kopf der Bevilkerung, mit 20 Rappen Zuschlag
in den Gebirgskantonen. Die Ausrichtung derselben erfolgt je im
folgenden Jahr auf Grundlage der von den Kantonen einzureichen-
den Rechnungsausweise. Die Botschaft bemerkt in letzterer Hin-
sicht: ., Wir hitten vorgezogen, die Forderung eines vorldufigen
Budgets beizubehalten, wie es fiir die Beitrdge an den kommerziellen
und gewerblichen Unterricht verlangt wird; um aber alle Diver-
genzen zu beseitigen, treten wir dem Sy stem der nationalritlichen
Kommission bei, welches schon dasjenige der kantonalen Erziehungs-
direktoren war.“

Der Gesetzentwurf liegt gegenwirtig bei den von den ecid-
genossischen Riten bestellten Kommissionen.

Wesentliche Abénderungen wird derselbe wohl kaum erfahren.
In einem Artikel des ,Vaterland“ ist zwar angeregt worden, eine
andere Bemeqsungsgrundlage als diejenige - der Bevolkelungszahl
zu wihlen, weil nach dieser Grundlage der Betrag der Bundes-
subventmn per Primarschiiler ein sehr ungleicher sei (von
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Fr.3.48 in Appenzell A.-Rh. bis Fr. 8. 27 in Genf). Allein es ist
von anderer Seite bereits darauf hingewiesen worden, dass diese
Berechnung des ,Vaterland“ deshalb nicht richtig sei, weil die
Primarschule nicht in allen Kantonen gleich viele Jahrginge um-
fasse. Es miisste daher, selbst bei Annahme des Vorschlages im
Prinzip, jdhrlich nur ein einziger bestimmter Jahrgang, z. B. alle
13jdhrigen Primarschiiler, gezihlt und der Bundesbeitrag ent-
sprechend verteilt werden. KEs ist nicht wahrscheinlich, dass die
Bundesversammlung, welcher bei Beratung des Art. 27bis ein Sub-
ventionsgesetz mit dem Inhalte des bundesrdtlichen Entwurfes
vom 18. Juni 1901 vorgeschwebt hat, die im ,Vaterland“ vor-
geschlagene unsichere Basis annehmen werde.

Wenn wir uns zum Schlusse noch die Frage vorlegen, ob die
heutige Vorlage eines Subventionsgesetzes als Resultat dreissig-
jéhriger Anstrengungen, die gemacht worden sind, um den Bund
zur Mithiilfe in der Sorge fiir die allgemeine Volksbildung heran-
zuziehen, berechtigten Erwartungen entspreche, so glauben wir
dieselbe bejahen zu konnen. Eine formliche Zentralisation des
Volksschulwesens wiinscht hente niemand; die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass die Kantone befihigt und bestrebt sind, der grossen
Aunfgabe, die ihnen die Bundesverfassung zugewiesen hat, in einer
den lokalen Verhiltnissen und Bediirfnissen angepassten Form und
in moglichst vollem Masse gerecht zu werden. Es hitte sich
schliesslich noch fragen konnen, ob der Bund, statt den Sub-
ventionsweg zu beschreiten, nicht ein gewisses Gebiet des Volks-
schulwesens im weitern Sinne, wie z. B. die Fortbildungsschulen
oder die Berufsbildungsschulen, vollig fiir sich hétte in Anspruch
nehmen und auf eigene Kosten leiten und weiterbilden sollen.
Allein die praktische Ausfiihrung eines solchen Gedankens wire
grossen Hindernissen begegnet, weil die erwidhnten Zweige an den
Primarunterricht im engern Sinne richtig anschliessen miissen,
letzterer aber wieder in jedem Kanton eine besondere Entwicklung
genommen hat. So blieb denn, was Seminardirektor Fries schon
im Jahr 1861 ausgesprochen hat, als einziges praktisches Mittel
die Subventionirung.

Die Schulsubvention unterscheidet sich von den andern Bundes-
unterstiitzungen vor allem dadurch, dass bei der Bemessung der
einzelnen Beitrige — von dem Zuschlag von 20 Rappen per Kopf
der Bevilkerung an die Gebirgskantone abgesehen — nicht das
spezielle Bediirfnis eines jeden Kantons gepriift und beriicksichtigt
wird. Dieser Umstand und die ziemlich weite Fassung des Ver-
wendungszweckes, welche wegen der Verschiedenheit der Verhilt-
nisse in den Kantonen notig ist, gibt der Volksschulsubvention
mehr als irgend einer andern Bundesunterstiitzung den Charakter
eines ,Beutezuges“, einer finanziellen Entlastung der Kantone auf
Kosten der Bundeskasse ohne Vermehrung der Kompetenzen des
Bundes. Die von Schobinger am 18. Dezember 1901 im National-
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rat ausgesprochene Befiirchtung, durch die Subvention werde er-
reicht, dass die Kantone fiir ein oder zwei oder drei Jahre in der
ﬁna,nme]len Vorwirtsbewegung etwas ausruhen konnen, dass aber,
wenn nach drei Jahren nicht Stillstand eintreten solle, die Kan-
tone wieder Mehrausgaben fiir das Schulwesen dekretiren miissen,
hat daher eine gewisse Berechtigung, um so mehr, als die jahrliche
Gesamtsubvention die Hohe des jihrlichen Zuwachses der Aus-
gaben der Kantone fiir das Volksschulwesen in den letzten Jahren
nicht wesentlich iibersteigt.

Allein man darf diesbeziiglich wohl etwas optimistisch in die
Zukunft blicken, zumal sich in den Kantonen #hnliche Bedenken,
die z. B. bei Erhohung der staatlichen Zulagen zu den Lehrer-
besoldungen aufgetaucht sind, in der Regel und in der Hauptsache
als grundlos erwiesen haben.

Und wenn schliesslich dieser oder jener Kanton die Subvention
fiir ein etwelches finanzielles Ausruhen beniitzt und seine eigenen
Ausgaben fiir die Volksschule fiir kurze Zeit in einer weniger
raschen Progression anwachsen lidsst, so wird dies hoffentlich nur
da der Fall sein, wo es bei Ausblelben der Subvention wegen
Uberlastung des Staatsbudgets zu einem Erlahmen und Stillstand
gekommen wire. o

Anhang L

Bundesgesetz
betreffend
die Unterstiitzung der offentlichen Primarschule durch den Bund.
(Entwurf des Bundesrates vom 5. Juli 1895.)

Art. 1. Zum Zwecke der Unterstiitzung der Kantone in der
ihnen obliegenden Sorge fiir geniigenden Primarunterricht konnen
denselben aus Bundesmitteln Beitrige geleistet werden.

Art. 2. Die Bundesbeitrige diirfen nur fiir die Offentliche
staatliche Primarschule verwendet werden, und zwar ausschliess-
lich zu folgenden Zwecken:

Baun neuer Schulhiunser;

Errichtung neuer Lehrstellen infolge von Trennung zu grosser
Klassen;

Beschaffung von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln ;
Unentgeltliche Abgabe von Schulmaterialien an die Schul-
kinder;

Versorgung von Schulkindern wihrend der Schulzeit mit
Speise und Kleidung ;

. Ausbildung von Lehrern;

. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen;

Einrichtung von Turnpléitzen.

B P
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Art. 3. Die Beitrdge des Bundes diirfen keine Verminderung
der bisherigen Leistungen der Kantone und Gemeinden zur Folge
haben.

Art. 4. Fiir die Periode der nédchsten fiinf Jahre, beginnend
mit dem 1. Januar 1897, wird zu genanntem Zwecke eine jahrliche
Summe von Fr. 1,200,000 in das Budget eingestellt.

Diese Summe kann, wenn die Finanzlage des Bundes dies
gestattet, fiir fernere fiinfjihrige Perioden auf dem Budgetwege
erhtht werden.

Art. 5. Aus dem jahrlichen Gesamtbundesbeitrag wird jedem
Kanton fiir die fiinfjihrige Periode ein bestimmter Jahreskredit
zugeschieden, welcher bei dessen Unterstiitzung nicht {iberschritten
werden darf.

Art. 6. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahreskredite
fiir die Kantone wird einerseits deren Wohnbevdlkerung, ander-
seits deren 0konomische Leistungsfdhigkeit angenommen.

Betreffend die Bevolkerung macht die letzte eidgendssische
Volkszéhlung Regel.

Riicksichtlich der verschiedenen ékonomischen Leistungsfihig-
keit werden die Kantone in drei Klassen eingeteilt, ndmlich:

1. Klasse: Ziirich, Glarus, Zug, Baselstadt, Schaffhausen,
Waadt, Neuenburg, Genf.

II. Klasse : Bern, Luzern, Obwalden, Freiburg, Solothurn, Basel-
land, Appenzell A—Rh St. Gallen, Grla,ubunden Aargaun, Thurgau

III Klasse: Uri. Schwyz, Nldwalden Appenzell I.-Rh., Tessin,
Wallis.

Der Einheitssatz zur Berechnung des Jahreskredites fiir die
einzelnen Kantone wihrend der nichsten fiinfihrigen Periode be-
tragt: fiir die I. Klasse dreissig Rappen, fiir die II. Klasse
vierzig Rappen, fir die III. Klasse fiinfzig Rappen pro
Kopf der Wohnbevilkerung.

Art. 7. Es steht jedem Kanton frei, die ihm vorbehaltene
Subventionssumme in Anspruch zu nehmen oder aunf dieselbe ganz
oder teilweise zu verzichten.

Als allgemeine Verzichtleistung wird angesehen, wenn inner-
halb der fiir beziigliche Eingaben festzusetzenden Frist ein mit
den erforderlichen Nachweisen begleitetes Subventionsbegehren
nicht eingereicht wird.

Ubertragung eines Subventionskredites auf ein folgendes Jah
findet nicht statt.

Art. 8. Der um die Subvention sich bewerbende Kanton hat
dem Bundesrat folgende Vorlagen zu machen:
1. Eine nach den Kategorien getrennte Aufstellung der von
Kanton und Gemeinden in den letzten fiinf Jahren fiir die
offentliche Primarschule aufgewendeten Summen;
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2. einen Plan iiber die beabsichtigte Verwendung der Bundes-
subvention in der n#chsten fiinfjihrigen Periode, mit Be-

griindung ;

3. eine besondere, spezialisirte Darlegung der beabsichtigten
Verwendung des Bundesbeitrages im ndchsten Rechnungs-
jahr. Verwendung in Form von Ansammlung von Fonds ist
unstatthaft. Nach erfolgter Genehmigung der Verwendung
ist dieselbe fiir-den Kanton verbindlich und nach Ablauf des
Jahres nachzuweisen.

Art. 9. Die Genehmigung kann ganz oder teilweise ver-
weigert werden,
wenn eine nicht statthafte Verwendung der Subvention in Aus-
sicht genommen wird (Art. 2);

wenn im ganzen oder in einzelnen Ausgabeposten. fiir welche
der Bundesbeitrag verwendet werden will, eine Verminde-
rung der betreffenden bisherigen Leistungen von Kanton
und Gemeinde eintritt (Art. 3).

Art. 10. Der Bund wacht dariiber, dass die Subventionen
den genehmigten Vorschligen entsprechend verwendet werden.

Die Ausrichtung der Subventionen eriolgt jeweilen im folgen-
den Jahre auf Grundlage der von den Kantonen einzureichenden
Rechnungsausweise und nach Genehmigung dieser letztern durch den
Bundesrat.

Art. 11. Uber die Subventionseingaben (Art. 7) und die Ab-
fassung der von den Kantonen dabei zu machenden Vorlagen
(Art. 8) wird der Bundesrat in einer Vollziehungsverordnung die
ndhern Vorschriften aunfstellen.

Art. 12. Der Bundesrat ist beauftragt. auf Grundlage der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, betreffend
die Volksabstimmung iiber Bundesgesetze und Bundesbeschliisse,
die Bekanntmachung dieses Beschlusses zu veranstalten und den
Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Anhang II.

Bundesgesetz
betreffend
die Unterstiitzung der offentlichen Primarschule durch den Bund.

(Entwurf der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
vom 20. Oktober 1897.)

Art. 1. Zum Zwecke der Unterstiittzung der Kantone in der
ihnen obliegenden Sorge fiir geniigenden Primarunterricht konnen
denselben aus Bundesmitteln Beitrige geleistet werden.
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Art. 2. Die Bundesbeitrige diirfen nur fiir die offentliche
staatliche Primarschule, jedoch nach Ermessen der Kantone fiir
einen oder mehrere der nachbezeichneten Zwecke verwendet
werden :

1. Einrichtung von Turnpldtzen und Beschaffung von Turn-
geriten ; '

Schulhausbauten und Umbau bestehender Schulhéduser;
Errichtung neuer Lehrstellen;
Beschatffung von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln;

Unentgeltliche Abgabe von Lehrmitteln und Schulmaterialien
an die Schulkinder;

Versorgung von Schulkindern wihrend der Schulzeit mit
Speise und Kleidung;

Aus- und Fortbildung von Lehrkriften;
8. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen und Ruhegehalte;
9. Errichtung von besondern Klassen fiir Schwachbegabte ;

10. Forderung des den Primarunterricht erginzenden Fort-
bildungsschulwesens.

e e
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Art. 3. Die Beitrige des Bundes diirfen keine Verminderung
der durchschnittlichen Leistungen der Kantone (Staats- und Ge-
meindeausgaben zusammengerechnet) in den letzten zehn Jahren
zur Folge haben.

Art. 4. Zu genanntem Zwecke wird alljahrlich eine Summe
in den eidgendssischen Voranschlag eingesetzt, die in der Weise
zu berechnen ist, dass per Lehrstelle der Primarschule mindestens
Fr. 200 angesetzt werden.

Art. 5. Es steht jedem Kanton frei, die Subventionssumme
in Anspruch zu nehmen oder auf dieselbe zu verzichten.

Art. 6. Die Organisation und Leitung des Schulwesens bleibt
Sache der Kantone; diese sind jedoch verpflichtet, dem Bundesrate
fiber die Verwendung der empfangenen Beitrige jdhrlich Bericht
Zzu erstatten.

Art. 7. Die Ausrichtung der Subventionen erfolgt je im
folgenden Jahre auf Grundlage der von den Kantonen einzu-
reichenden Rechnungsausweise und nach deren Priifang durch den
Bundesrat. o

Art. 8. Der Bundesrat erlisst die erforderlichen Ausfiihrungs-
bestimmungen.
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Anhang IIL

Bundesgesetz
betreffend
die Unterstiitzung der offentlichen Primarschule durch den Bund.

(Entwurf des Bundesrates vom 21. Mirz 1899, der Bundesversammlung
vorgelegt am 18. Juni 1901.)

Art. 1. Zur Unterstiitzung der Kantone in der Aufgabe, fiir
geniigenden Primarunterricht zu sorgen, werden denselben aus
Bundesmitteln Beitrige geleistet.

Art. 2. Die Bundesbeitrige diirfen nur fiir die offentliche
staatliche Primarschule (mit Einschluss der obligatorischen Er-
ganzungs- und Fortbildungsschule) verwendet werden, und zwar
ausschliesslich zu folgenden Zwecken:

1. Errichtung neuer Lehrstellen zum Zwecke der Trennung zu
grosser Klassen und der Krleichterung des Schulbesuches;

Bau neuer und wesentlicher Umbau bestehender Schulhduser;

o

3. Einrichtung von Turnplitzen und Anschatfung von Turn-
geriaten ;

4. Aus- und Fortbildung von Lehrkriften;

D. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen und Ruhegehalte:

6. Anschaffung von Lehrmitteln;

7. Unentgeltliche Abgabe von Schulmaterialien an die Schul-
Kinder; _

8. Nachhiilfe in Erndhrung und Kleidung armer Schulkinder

wiahrend der Schulzeit;

9. Erziehung schwachsinniger Kinder in den Jahren der Schul-
pflicht.

Art. 3. Die Beitrige des Bundes diirfen keine Verminderung
der durchschnittlichen ordentlichen Leistungen der Kantone (Staats-
und Gemeindeausgaben zusammengerechnet) in den letzten fiinf
Jahren zur Folge haben.

Art. 4. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahreskredite
fiir die Kantone wird die Wohnbevolkerung derselben nach der
letzten eidgendssischen Volkszdhlung angenommen.

Der Einheitssatz zur Berechnung des Jahreskredites betrigt
fiir jeden Kanton sechzig Rappen aut den Kopf der Wohn-
bevolkerung.

In Beriicksichtigung der besondern Schwierigkeiten ihrer Lage
wird den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appen-
zell I.-Rh., Graubiinden, Tessin und Wallis eine Zulage von
20 Rappen auf den Kopf der Wohnbevolkerung gewihrt.

-
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Art. 5. Die Organisation und Leitung des Schulwesens bleibt
Sache der Kantone.

Es steht jedem Kanton frei, die Subventionssumme in An-
spruch zu nehmen oder auf dieselbe zu verzichten.

Art. 6. Die Kantone, welche die Subvention in Anspruch
nehmen, haben dem Bundesrate eine Darlegung der beabsichtigten
Verwendung des Bundesheitrages im nichsten Rechnungsjahre zur
Priifung und Genehmigung einzureichen.

Es ist dem Ermessen der Kantone anheimgestellt, fiir welchen
oder welche der in Art. 2 genannten Zwecke sie den Bundesbeitrag
bestimmen wollen.

Die Verwendung des Bundesbeitrages zur Ansammlung von
Fonds ist nicht zulidssig.

Ebensowenig ist Ubertragung eines Subventionskredites aunf
ein folgendes Jahr zuléssig.

Art. 7. Der Bund wacht dariiber, dass die Subventionen den
genehmigten Vorschligen gemdiss verwendet werden.

Die Ausrichtung der Subventionen erfolgt auf Grund eines
von den Kantonen einzureichenden Berichtes und nach Genehmi-
gung der Rechnungsausweise durch den Bundesrat.

Art. 8. Der Bundesrat erlisst die erforderlichen Ausfiihrungs-
bestimmungen.

Art. 9. Der Bundesrat ist beauftragt, anf Grundlage der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, hetreffend
die Volksabstimmung iiber Bundesgesetze und Bundesbeschliisse.
die Bekanntmachung dieses Beschlusses zu veranstalten und den
Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Anhang IV.

Bundesgesetz
_ betreffend
die Unterstiitzung der offentlichen Primarschule durch den Bund.
(Entwurf des Bundesrates vom 11. Dezember 1902.)

Art. 1. Den Kantonen werden zur Unterstiitzung in der Er-
filllung der ihnen auf dem Gebiete des Primarunterrichtes ob-
liegenden Pflichten Beitrige geleistet.

Art. 2. Die Bundesbeitrige diirfen nur fiir die offentliche
staatliche Primarschule (mit Einschluss der Ergénzungs- und
obligatorischen Fortbildungsschule) verwendet werden und zwar
ausschliesslich fiir die folgenden Zwecke:

1. Errichtung neuer Lehrstellen;
2. Bau neuer und wesentlicher Umbau bestehender Schulhduser;
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3. Errichtung von Turnhallen, Anlage von Turnplitzen und
Anschaffung von Turngeriiten ;
4. Ausbildung von Lehrkriiften;

Aufbesserung von Lehrerbesoldungen und Aussetzung von
Ruhegehalten ;

Erstellung und Anschaffung von allgemeinen Lehrmitteln;

Abgabe von Schulmaterialien und obligatorischen Schulbiichern

an die Schulkinder, unentgeltlich oder zu erméssigten Preisen :

Nachhiilfe bei Erndhrung und Kleidung armer Schulkinder:

. Erziehung schwachsinniger Kinder in den Jahren der Schul-
pflicht.

Art. 3. Die Beitrige des Bundes diirfen keine Verminderung

der durchschnittlichen ordentlichen Leistungen der Kantone (Staats-

und Gemeindeausgaben zusammengerechnet) in den letzten fiint
Jahren zur Folge haben.

Art. 4. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahresbeitrige
fiir die Kantone wird die Wohnbevilkerung derselben nach der
letzten eidgendssischen Volkszdhlung angenommen.

Der Einheitssatz zur Berechnung des Jahresbeitrages betrigt
fiir jeden Kanton sechzig Rappen auf den Kopf der Wohnbevilkerung.

In Beriicksichtigung der besondern Schwierigkeiten ihrer Lage
wird den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appenzell
1.-Rh., Graubiinden, Tessm und Wallis ecine Zulage von 20 Rappen
auf den Kopf der W ohnbevilkerung gewéhrt.

Art. 5. Die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des
Schulwesens bleibt Sache der Kantone, vorbehalten die Bestim-
mungen des Art. 27 der Bundesverfassung.

Art. 6. Dem Ermessen der Kantone ist es anheimgestellt, fiir
welchen oder welche der in Art. 2 genannten Zwecke sie den
Bundesbeitrag bestimmen wollen.

Die Verwendung des Bundesbeitrages zur Ansammlung von
Fonds und die Ubertragung eines Subventionskredites auf ein
folgendes Jahr sind unzulassig.

Die Ausrichtung der Subventionen erfolgt je im folgenden Jahr
auf Grundlage der von den Kantonen einzureichenden Rechnungs-
answeise, nach deren Genehmigung durch den Bundesrat.

Art. 7. Der Bundesrat erlisst die erforderlichen Ausfiihrungs-
bestimmungen.

Art. 8. Der Bundesrat ist beauftragt. anf Grundlage der Be-
stimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, betreffend die
Volksabstimmung iiber Bundesgesetze und Bundesbeschliisse, die
Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten und den Beginn
der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Ot
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Zweiter Abschnitt.

Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund
im Jahre 1901.

I. Eidgendssische polytechnische Schule in Ziirich!).

1. Schiilerschaft. Die Frequenz des eidgendssischen Poly-
technikums im Schuljahr 1900/1901 (Wintersemester 1900/1901
und Sommersemester 1901) ergibt sich aus folgender Zusammen-

stellung: ,
Neuaufnahmen Gesamtfrequenz Differenz 1900/1901 1899/1900

Fachschule 1900/1901 18991900 1900/1901 1899/1900 - —  Schweizer Auslander Schweizer Ausiandsr

I. Architektenschule . 20 23 66 ™ — 9 H8 8 b7 -+ 18

II. Ingenieurschule . . 80 64 204 196 8 — 135 69 116 80

III. Mechanisch-technische Schule . 120 134 380 361 19 — 212 168 204 157

IV. Chemisch-technische Schule) . 81 77 212 213 — 1 113 99 104 109

a. Forstschule ., . . 10 14 85 il — 2 34  § 37T —

V.2 b. Landwirtschaftliche Nehnle 15 18 50 :bb - —--H 43 7 20 )

lc Kulturingenieur-S¢hule . 5 2 15 14 1 — 2. - 8. -18 1
VI. Schulefiir Fachlehrer:

a. Mathematische Sektion 5 9 | 2 56 — 14 3% 7 39 17

b. Natarwissenschaftliche Sektion . 6 6

Total 342 347 10041007 31 642 362 620 387
1) Inklusive pharmazeutische Sektion. 640."0 36 0,'0 61 0,“‘9 390;'0

Von den Neuaufnahmen fallen auf den I. Kurs 306 (292), auf
hohere Kurse 36 (55) und waren 203 oder 599/, Schweizer (210
oder 61°/y) und 139 oder 419/, Auslinder (137 oder 399/,). Die
Gesamtfrequenz ist ungefihr auf der nadmlichen Hohe geblieben
wie letztes Jahr. Der iiberméssige Zudrang zu der mechanisch-
technischen Abteilung hat etwas abgenommen; in erfreulicher Weise
hat die Frequenz bei der Ingenieurschule zugenommen. Die seit
Jahren eingetretene verhiltnisméssige Vermehrung der Zahl der
schweizerischen Studirenden hat weiter angehalten.

no
[v3)

1) Nach dem Bericht des schweizerischen Bundesrates an die Bundes-
versammlung iiber seine Geschiftsfiihrung im Jahre 1901 (Abteilung des De-
partements des Innern). — Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die
entsprechenden Verhaltnisse des Vorjahres.
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Zu der Zahl der regulidren Studirenden kamen noch 507 (449)
Zuhorer hinzu, zum weitaus grossten Teile fiir Freificher der
VII. Abteilung, womit sich die Summe der Besucher der Schule
anf 1511 (1456) erhohte.

Von den 1004 reguliiren Studirenden haben im Verlaufe des
Schuljahres oder mit Schluss desselben 381 (356) die Schule ver-
lassen. ndmlich vor Beendigung ihrer Fachschulen 104 (114), mit
Abgangszeugnis nach Beendigung ihrer Fachschulen 213 (224):
Studirende, die nach Beendigung ihrer Fachschulen ihre Studien
weiter fortgesetzt haben 14 (18).

Uber die Studienerfolge der Studirenden gibt die nachfolgende
Zusammenstellung der KErgebnisse der Promotionen aus den
untern Jahreskursen in die obern und der Diplompriifungen Aus-
kunft:

= Ubergangs- E ;Ei

<  diplompriifungen = = -2

2 im Oktober 1900 = = =

= g = und April 1001 = g =

Fachschule = ~ = z £ oS x z ‘_:‘
& < &£ & = 2 B & B
Architektenschule 17 — 34 13 12 13 10 3 7
Ingenieurschule . . 167 14 139 14 28 32 20 3 17
Mechan.-techn.Schule 296 24 252 20 70 7T 51 5 46

Chem.-techn. Schule:

Technische Sektion 160 22 128 10 49 17 32 39 26 6 20
Pharmaz. Sektion . 4 — 4 — — — — 6 — — —
Forstschule . . . . 26 1 24 1 15 3 12 9 T 2 3]
Landwirtschaftl. Schule 32 2 29 1 1 3 12 17 14 3 11
Kulturingenieur - Schule 7 2 b — 2 — 2 T 7T 1 6
Duckivitersehale { Abteil, VL. A. 12 1 10 1 2 1 1 6 6 1 )
‘ | A |5 11 1 9 1 6 — 6 7 6 — 6
1900/1901: 762 67 634 61 199 61 138 213 147 24 123

1899/1900: 761 635 56 215 61 154 224 147 23 124

=1

Da das revidirte Reglement fiir die Diplompriifungen?) erst
mit Schluss des Schuljahres 1900/01 die Genehmigung des Bundes-
rates erhielt, so wurden die Ubergangs-, wie die Schlussdiplom-
priifungen nach dem alten Reglemente von 1892 abgehalten. Beide
Priifungen waren offentlich, wie es das revidirte Reglement der
Schule von 1899 vorschreibt.

2. Stipendien und Schulgelderlass. Von 30 Studiren-
den des zweiten und der folgenden Kurse, die sich um ein Stipen-
dium aus der Chatelainstiftung bewarben, erhielten fiir das Schul-
jahr 1900/01 27 (24) Stipendien von je Fr. 200—500 im Ge-
samtbetrage von Fr. 8150, darunter 16, die schon im Vorjahre
ein Stipendium bezogen hatten. Aus der Kernschen Stiftung erhielt
ein Schiiler der Architektenschule ein Stipendinm; iiberdies be-

1) Beilage I, pag. 1—9.
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zogen vier Studirende der landwirtschaftlichen Abteilung Stipendien
von ihren Kantonen und vom eidgendssischen Landwirtschafts-
departement.

Die Zahl der Studirenden. welchen Schulgelderlass auf Grund
der beigebrachten Diirftigkeitszengnisse und befriedigender Lei-
stungen gewidhrt wurde, betrug 41 (39), darunter 27 Schweizer
und 14 Ausldnder. von denen 23 schon im Vorjahre Schulgeld-
erlass erhalten hatten. ,In Hinsicht auf die zunehmende Begehr-
lichkeit der Studirenden nach Schulgelderlass und den bedeutenden
Ausfall an Einnahmen, den die Schulkasse erleidet, ldsst es sich
kaum mehr linger umgehen, die Gewidhrung von Schulgelderlass
auf die schweizerischen Studirenden zu beschrénken.

3. Lehrerschaft. Der Lehrkorper der Schule schloss bei
Eroffnung des Schuljahres in sich:

Angestellte Professoren (einschliesslich Professoren der militdrwissen-
schaftlichen Abteilung [2] und nur mit Lehrauftrag auf fiinf Jahre

beigezogene Dozenten [2]) . . . . . 65
Hiilfslehrer (wovon 1 nur mit Lehrauftrag auf funf Jahre belgezogenel
Dozent . . . D
Assistenten (mldnsn*e Prlvatasmstenteu -L blosse Hulfsaes1stenten 8
und 3 zugleich Privatdozenten) . . 4
Privatdozenten (ohne Assistenten), davon 4 nnt dem T1te1 Professor
bedacht......................27
Total 151

Ausser diesem Personale nahmen am Unterrichte noch teil im
Wintersemester 2 und im Sommersemester 3 von ausserhalb der
Schule her mit besonderem Lehrauftrage beigezogenen Dozenten.

Von den Privatdozenten waren im Wintersemester 1 und im
Sommersemester 5 beurlaubt und im Wintersemester 13, im Sommer-
semester 6 mit besonderem Unterrichte in einzelnen Fachern, mei-
stens der Fachschulen, beauftragt.

4. Organisatorisches. Von Neuerungen in den Unter-
richtsprogrammen von erheblicher Bedeutung sind folgende
zu erwéhnen:

Der Unterricht in Rechtslehre wurde neu eingeteilt: Sommer-
semester, Einfiihrung in die Rechtswissenschaft; Verkehrsrecht,
I. Teil (4 Stunden). Wintersemester, VelkehISIGCht IT. Teil 3 Stun-
den mit Repet.); Technisches Recht (Baurecht, Eisenbahnrecht und
Wasserrecht 2 Stunden).

Architektenschule: Der Unterricht in darstellender Geo-
metrie am 1. Kurse wurde auf das Wintersemester beschridnkt als
Anwendung der darstellenden Geometrie auf Schattenlehre und
Steinschnitt etc. und dagegen die Petrographie aus dem 6. Se-
mester in das 2. Semester vorgeschoben. Mit Eintritt eines neuecn
Professors fand eine erhebliche Ficherschicbung statt.
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Ingenieurschule: Fiir die Konstr uktionsiibungen in Fun-
deutlonen Hochbau in Eisen, Strassen- und Elbenbdhnbau sowie
Wasserban trat eine Erhohung der Stundenzahl um je 1—2 Stun-
den ein.

Mechanisch-technische Schule: Nachdem man gegen
Schluss des Vorjahres endlich mit den Ubungen im neuen Maschinen-
laboratorium hatte beginnen konnen, wurden nun endgiiltig in das
Unte1rlchtsp10g1amm der f&bteﬂung im 3. und 4. Jahreskurse
Ubungen in der kalorischen und der hydraulischen Abtcilung des
Labmatormmb mit je !/, Tag wochentlich eingesetzt.

Der besondere Unterricht in ,Zivilbau®, im 3. Jahreskurse,
oing ein bezw. in dem Unterricht iiber Fabnkanlacen auf.

Chemisch-technische Schule: Bei der technischen Sek-
tion trat fiir die organische Chemie, II. Teil, eine Erhohung der
Stundenzahl von 2 auf 3, und weiter fiir die bakteriologischen
Ubungen eine Trennung ein, in solche fiir Anfinger mit 3 Stunden
wochentlich und in solche fiir Vorgeriicktere, wie bisher, tiglich.

Bei der pharmazeutischen Sektion wurden die physmahachen
Ubungen fiir Anfinger nebst Anleitung zu solchen Ubungen fallen
gelassen und dafiir ,Allgemeine Hygieine mit 2 Stunden wochent-
h'ch und Hygieine der Wa‘sserversorgung und Beseitigung der
Abfallstofte* aufgenommen. Fiir Studirende, welche sich als
Nahrungsmittelchemiker ausbilden wollen, wurden dem Programme
der pharmazeutischen Sektion als neue Fécher noch_gesondert
beigefiigt: Warenkunde (3 Stunden), mikroskopische Ubungen in
Nahrungsmittelkunde (4 Stunden), Spezielle Botanik (2 Stunden)
und ausgewihlte Kapitel der physiologischen Chemie (2 Stunden).
Zunéchst fand indessen nur die physiologische Chemie Zuspruch.

Forstschule: Die eingetretenen Neuerungen beschrdnkten
sich darauf, dass die Standortkunde in dem Waldbau aufging und
der Unterricht in diesem Fache auf das 3., 4. und 5. Semester
zuriickgeschoben wurde.

In den ersten Wochen der grossen Ferien wurden die Ver-
messungsiibungen fiir Forstkandidaten wie gewohnt betrieben.

Landwirtschaftliche Schule: Angesichts des sehr un-
gleichen, zum Teil etwas tiefen Standes der “mathematischen Vor-
blldung der in diese Schule eintretenden Studirenden, hatte sich
schon lange das Bediirfnis geltend gemacht, den besondem Unter-
richt in Mathematik wieder emzutuhren der friiher bestanden
hatte. Das Untemchtsplomamm wurde demnach mit 4 Stunden
Mathematik im ersten Semester bereichert. Dazu kamen im 5. Se-
mester noch auf Verlangen der Studirenden 4 Stunden ("bungen
fir Landwirte im allgemeinen, im bakteriologischen Laboratorium,
wihrend fiir die Molkereitechmkel die besondeln ("bungen im
bakteriologischen Laboratorium im 5. Semester auf 12 Stunden
herabgesetzt wurden.
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Die Kulturingenieurschule, die beiden Abteilungen der
Fachlehrerschule und die Freifiacherabteilung geben
beziiglich Unterricht keinen Anlass zn besondern Bemerkungen.

An den Unterricht in den Hor- und Zeichensilen und den
Laboratorien schlossen sich wieder Exkursionen in gewohnter Art,
jedoch was weniger weitgehende, unmittelbar in den Unterricht
verflochtene Exkursionen anbetrifft, in grosserer Zahl als je an.
Weitere, ins Ausland gehende Exkursionen wurden ausgefiihrt von
der Architektenschale mit dem 2. und 3. Kurs in das Elsass, von
dem 3. Kurs der Ingenieurschule den Rhein hinunter nach Rhein-
preussen und Westfalen, eine Exkursion, die gut vorbereitet und
oeleitet auch besonders lehrreich ausfiel.

Fiir Unterstiitzong bediirftiger Studirender zu den Exkursionen
wurde neben der lingst bestehenden KEscher v. d. Linth-Stiftung
fiir die geologischen Exkursionen, fiir die iibrigen Exkursionen die
neune Huber-Stiftung bereits stark in Anspruch genommen.

5. Anstalten fiir Ubungen, wissenschaftliche Ar-
beiten und Untersuchungen. Der Besuch der verschiedenen
Anstalten fir Ubungen etc. gestaltete sich wie folgt:

Zahl der Praktikanten im

Winter- Sommer-
semester semester
Physikalisches Institut: 1900/1901 1901
Allgemeine Ubungslaboratorien . . . . . . . 59(69) 100(99)
Elektrotechnische Laboratorien . . . . . . . T74(7) 61 (73)
Wissenschaftliche Laboratorien . . . . . . . 15(19) 11 (14)
C'hemisch-technische Schule :
Analytiseh-chemisches Laboratorinm:
Chemiker . . es o132 .(129) - 102 (92)
Studirende des L. Kurses der Ingemeur- und der
mechan.-techn. Schule (nur im Sommersemester) — (—) 35 (36)
Technisch-chemische Laboratorien . . 83 (95) 67 (80)
Elektro-chemische und physikalisch- GhEmIbChE L

boratorien . . ol blentwere S 32 (25)
Pharmazeutisches Laboratorium . . 6 (4) 8 (3)
Agrikulturchemisches Laboratorium de1 }and\nrt-

“schaftlichen Schule . . . ca m o s ot~ BOER) 32 (30)
Photographisches Laboratorium . . . . . . . 30 (30) 30 (21)
Bakteriologische Laboratorien:

a. Hygieinisches Laboratorium . . . . . . . 4 (4) 5 (1)
b. Landwirtschaftliches Laboratorinm . . 18 (9) 13 (6)
Modellirwerkstitte (nurim Wintersemester betneben) 26 (26) —(—)
Maschinen-Laboratorium der mechan.-techn. Schule 124 (—) 71 (80)
Werkstitte der mechanisch-technischen Schule . . 5(4) 2 .(9)

Technologisches Praktiknm (bei der Material-

priifungsanstalt) . . o e T (B0) 35 (32)
Miner alrwlsch—petrographlsches PraLtlla.um . F.e. - 23 (18) 6 (13)
Botanisches Praktikem . . . . . . . . . . 6 (5) 4 (9)
Zoologisches Praktikum . . 16 (27) 1(3)

Htelnwalte astronomische Ubunoen (nm im Sommer- \
seme\ter) R 14 (16)
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Abgesehen von dem Maschinenlaboratorinm. das im
Wmtersemester des Vorjahres noch nicht eriffnet war, zeigt sich
die Gesamtfrequenz aller Anstalten fiir Winter- und Sommer-
semester ziemlich gleich wie im Vorjahre; die bei den einzelnen
Anstalten bemelkbaren Unterschiede sind wesentlich zufilliger
Natur.

Grosserer Frequenz des hygieinisch-bakteriologischen
Laboratoriums stehen die beschrinkten Ridume dieses Labora-
torinms entgegen; auch zu dem neu erdffneten, an das minera-
logisch-petrographische Praktikum sich anschliessende Laboratorium
fiir die chemischen Analysen von Gesteinen, konnen wegen gar
geringer Zahl der Arbeitsplitze nur wenige vorgeriicktere Stu-
dirende zugelassen werden.

Einzelne Laboratorien und Anstalten betreffend ist folgendes
zu erwdhnen:

Bei den chemisch -analytischen und chemisch-tech-
nischen Liaboratorien machte sich die Einengung, die sie
durch das Eindringen der ncuen elektro- und physikalisch-chemi-
schen und bakteriologischen Laboratorien in das Chemiegebdude
erfahren haben, weiter driickend fiihlbar. Die schon letztes Jahr
hieriiber erhobenen Klagen wiederholten sich lebhafter; es wird
nachgerade ernstlich an Erweiterung des Chemiegebdudes gedacht
werden miissen, um mit den genannten ncuen Laboratorien nebst
dem pharmazeutischen und photographischen Laboratorium aus
den jetzt von ihnen eingenommenen Ré#umen ausziehen und den
analytisch-chemischen und technisch-chemischen Laboratorien nicht
nur den ihnen entzogenen Raum wieder zuriickzugeben. sondern
ihnen iiberhaupt, del Zunahme der Zahl der Praktikanten ent-
sprechend, noch etwas mehr Raum als sie frither hatten, zuweisen
zu konnen.

Die von der Modellirwerkstitte der Architekten-
schule bisher im Kellergeschosse eingenommenen, von jeher
dumpfen, feachten und gesundheitswidrigen Riume erwiesen sich
linger nicht mehr haltbar, seitdem sich auch noch die Beleuch-
tung, infolge neuer hoher Bauten vor den Fenstern dieser Réume,
sehr verschlechtert hatte. Es wurde daher im Budget fir 1902
ein Kredit verlangt fiir Umbau des Anbaues an dem Hause der
im Vorjahre angekauften Wyder-Roggschen Liegenschaft zu einer
einfach, aber zweckmiissiz eingerichteten Modellirwerkstiitte.
Dieser Umbau soll auf Befrmn des Sommersemesters 1902 fertig
werden.

Die Sternwarte konnte im Berichtsjahre ihre Beobachtungen
ungestort und mit gutem Erfolge betreiben, nachdem im Vor thw
die seit mehreren .Jahren dauernden Wiederherstellungsarbeiten
am Gebiude, den Einrichtungen und festen Instrumenten nebst
Einrichtung elektrischer Beleuchtung endlich zum Abschlusse
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gebracht worden waren. Was der Sternwarte noch not tut, ist eine
Erneunerung der veralteten und abgeniitzten beweglichen Instru-
mente fiir astronomische Beobachtungen.

Die Stndien betreffend Einrichtung eines hydraulischen
Versuchslaboratoriums fir die Ingenieurschule sind noch
nicht zur Reife gediehen.

Bei den Versuchsfeldlern der landwirtschaftlichen
Schule wurde auf dem letztes Jahr neu angelegten Versuchs-
felde fiir Ackerbau der begonnene Versuch iiber Wirkung ver-
schiedener Diingung fortgefiithrt, wobei sich ein guter Ertrag ergab.

Die Demonstrationen, Arbeiten und Versuche verschiedener
Art im Weinberge und im Obstgarten wurden in bisheriger Weise
weiter betrieben.

6. Sammlungen. Uber die Sammlungen im allgemeinen
lasst sich nur wiederholen, was im letzten Jahresbuche gesagt
worden ist. Die alten Klagen iiber ’\Ia.ugel an Raum und an Mitteln
fir Unterhalt und Aufnung kehren in verstirktem Masse wieder:
wenn auch da und dort ein etwas zu grosser Sammeleifer sich
geltend machen mag. so erweisen sich doch diese Klagen gerade
fiir die grossern Sammlungen zu begriindet, als dass nicht endlich
nachdriicklich auf baldige Abhiilfe Bedacht genommen werden sollte :
leider ldsst sich ausreichende Abhiilfe ohne sehr bedeutende Kosten
nicht schaffen.

7. Annexanstalten. Der Betrieb der eidgenossischen
Materialprifungsanstalt gestaltete sich in gleicher Weise
wie in den Vorjahren.

Es ist hervorzuheben, dass das von der Anstalt den Stu-
direnden des Polytechnikums erdffnete Materialpriifungspraktikum
im Wintersemester 1900/01 von 75 Studirenden der mechanisch-
technischen Abteilung, im Sommersemester 1901 von 35 Studirenden
der Ingenieurschule besucht war.

Die eidgendssische Zentralanstalt fiir forstliches Versuchswesen
setzte ihre Arbeiten in gewohnter Weise fort.

8. Verschiedenes. Das Reglement fiir die Diplom-
priifungen!), dessen Revision abgeschlossen wurde, ist am 25. Ok-
tober 1901 genehmigt und auf 1. April 1902 in Kraft gesetzt
worden. Die wesentlichen Neuerungen des revidirten Reglementes
gehen dahin, dass die Priifungen geméiss dem neuen Reglemente
der Schule als offentliche erklirt worden sind und dass fiir die
Abteilungen I, II, TIT und V& die Schlussdiplompriifungen nebst
Ausfithrung der Diplomarbeiten aus dem letzten Studiensemester,
an dessen Schlusse sie bis jetzt stattgefunden hatten, hinaus-
geschoben sich finden auf den Beginn des dem letzten Studien-
semester folgenden Semesters.

1) Beilage I, pag. 1—10.
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Betreffend die Maturititsvertriage ist folgendes zu melden:
Die Industrieschule in La Chaux-de-Fonds, welche von jeher ein-
zelne ihrer Schiiler fiir das Polytechnikum vorbereitet hat, ist in
der letzten Zeit zu einem vollstindigen Gymnasium ausgebaut
worden, dessen Realabteilung in ihrem Unterrichtsplane den An-
forderungen unseres Aufnahmeregulativs vollstindig entspricht.
Da zudem die Resultate der Maturitétspriifungen, welche im Sep-
tember des Berichtsjahres stattfanden, durchaus befriedigend waren,
so wurde mit dem Stadtrate von La Chaux-de-Fonds ein defini-
tiver Vertrag betreffend Anerkennung der Reifezeugnisse des ,,Gym-
nase scientifique® abgeschlossen.

Wie im Jahrbuch von 1899 mitgeteilt worden ist, haben
bereits frither mit dem Erziehungsrate des Kantons Schwyz Ver-
handlungen iiber den priifungsfreien Ubergang von der Industrie-
schule des ,Kolleginms Maria Hilf* in Schwyz an das Poly-
technikum stattgefunden. Auf Grund weiterer Schulbesuche und
Abordnungen an die unterdessen eingerichteten Maturitiatspriifungen,
konnten die weitern Verhandlungen ebenfalls bis zum Abschlusse
eines Vertrages gefiihrt werden.

»,Die Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich hat die Mei-
nungsiusserung des Schulrates iiber den von den Aufsichtskommis-
sionen der betreffenden Anstalten ausgearbeiteten Entwurf eines
neuen Gesetzes fir die Kantonsschule eingeholt. Nach diesem Ent-
wurf sollen an Stelle der jetzt bestehenden unvollstindigen Industrie-
schulen in Ziirich und Winterthur zwei Oberrealschulen treten,
welche den Anforderungen des Polytechnikums an die Vorbereitungs-
anstalten entsprechen. Es wurde der ziircherischen Erziehungs-
direktion eroffnet, dass auf Grundlage der vorgesehenen Organi-
sation der Abschluss von Maturititsvertragen moglich erscheine
und der Schulrat deshalb gerne bereit sei, mit den kompetenten
kantonalen Behorden in beziigliche Verhandlungen zu treten. Es
wiirde jedenfalls im allseitigen Interesse liegen, wenn nach zwanzig-
jahrigem Unterbruch am Sitze des Polytechnikums und im benach-
barten Winterthur wieder Schulen eingerichtet wiirden, welche in
vertragsgemisser Weise die Vorbildung auf die eidgendssische
technische Hochschule iibernehmen konnten.“

,Die Vertragsunterhandlungen mit Ziirich gerieten ins
Stocken. Der Schulrat gelangte nur dazu, gegeniiber dem im Vorjahre
von Ziirich vorgelegten Entwurf eines Vertrages einen Gegenentwurf
als Grundlage fiir Fortsetzung der Unterhandlungen aufzustellen,
den er mit einldsslicher Botschaft im August dem eidg. Departe-
ment des Innern eingereicht hat. Dieser Entwurf sieht unter dem
Titel ,,Aussonderungsvertrag“ vor allem eine vollstindige Sonde-
rung zwischen Bund einerseits, Kanton und Stadt Ziirich ander-
seits vor, in allen Dingen, in denen sie so oder anders zur Zeit
miteinander verhidngt sind. Daneben ist zugleich noch auf Befrie-
digung der sich auch sonst geltend machenden grossen Raum-
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bediirfnisse der Schule Bedacht genommen. Die Aussonderung mit
Zirich verlangt. besonders was die durch den Vertrag von 1883
gegeniiber Ziirich hinsichtlich der gemeinsamen Sammlungen iiber-
nommenen Baunverpflichtungen anbetrifft, vom Bunde grosse Opfer.
welche zusammen mit den fiir Befriedigung der iibrigen Raum-
bediirfnisse zu bringenden zu Kosten von bedenklicher Hohe
fithren.*

Die Frage der Festsetzung des Beitrages des Bundes an die
Kosten der Schule und die Gewdhrung eines Beitrages des Bundes
an die von der Lehrerschaft gegriindete Witwen- und Waisenkasse
ist im Berichtsjahre zum Abschluss gelangt.

Unter dem 5. Marz 1901 unterbreitete der Bundesrat den eid-
oendssischen Riten eine Botschaft betreffend die Revision des
Bundesbeschlusses vom 4. April 1895") und Beitragszusicherung
an die von der Lehrerschaft der eidgendssischen polytechnischen
Schule zu errichtende Witwen- und Waisenkasse2). _

Diese Vorlage gelangte am 5. Juni 1901 im Nationalrat zur
Behandlung und wurde von ihm materiell gutgeheissen. Jedoch
wurden dabei die in der Botschaft besprochenen Gegenstinde ge-
trennt und in zwei Bundesbeschliisse auseinandergestellt, nidmlich:
1. in einen solchen betreffend Festsetzung des Jahreskredites
fiir das eidgendossische Polytechnikum3) und 2. in einen andern
betreffend Untersiitzung der Witwen- und Waisenkasse der
Lehrerschaft des eidgendssischen Polytechnikums+). Der Stdnderat
stimmte dieser Trennung am 27. Juni zu und nahm den letztern
Beschluss ebenfalls an; fiir den erstern beschloss er dagegen Ver-
schiebung der Behandlung auf die Wintersession. Derselbe kam
dann in der Sitzung vom 7. Dezember zur Annahme. Beide Bundes-
beschliisse sind als nicht allgemein verbindlicher Natur sogleich in
Kraft erklart worden.

Mit Vollendung der auch auf Betrieb elektrischer Beleuch-
tung im Hauptgebdude der Schule berechneten Einrichtung des
neuen Maschinenlaboratoriums wurde endlich auch zur Aufstellung
der Pline und Kostenberechnungen fiir diese Einrichtung geschritten,
und nachdem der nitige ausserordentliche Kredit fiir die Aus-
fiilhrung gewidhrt war, mit dieser im Verlaufe der grossen Ferien
durch die Elektrizitits-Gesellschaft Alioth begonnen. Die neue
Beleuchtung ist seit Mitte Dezember 1901 im Gange; sie hat
sich bis jetzt gut bewédhrt und sich gegeniiber der bisherigen, in
den schlecht ventilierten Ridumen die Luft verderbenden, blendenden
(vasbelenchtung auch in hygieinischer Beziehung als wohltitig
erwiesen.

1) A S. n. F. XV, 130.

2) Bundesblatt 1901, I, 697, A. S. n. F. XVIIIL, 685.
%) Beilage I, pag.1 und A. S. n. F. XVIII, 888.

*) Beilage I, pag. 9—10.
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Das Verwaltungspersonal aller Art der Schule zéhlte, ein-
schliesslich 7 Konservatoren und Kustoden von Sammlungen, im
Wintersemester 64, im Sommersemester., wo 3 iiber das Winter-
semester angestellte Heizer abgingen, 61 Mann. Zur Regelung
der Stellung und Pflichten der Angestellten im allgemeinen wurde
vom Schulrate eine neue Verordnung erlassen.

9. Finanzielles. Die Ansgaben des Polytechnikums — ohne
die militdrwissenschaftliche Abteilung und die Annexanstalten (fiir
erstere sorgt das eidgenossische Militirdepartement, letztere fithren

eigene Rechnung) — belaufen sich auf die beigesetzten Summen:
1899 1900 1901
Fr. Fr. Fr.
Beamtung . . . . . . . . . . 46105 55,554 54,126
Verwaltang . . . . . . . . . . 121323 135,736 134,063
Lehrpersonal Mol B R 636,759 674,234 T27.074
Unterrichtsanstalten und Sammlungen 165,966 191,364 212878
Preise . . . . . . . . . . .. 402 4000 250
Unvorhergesehenes . . . . . . . 16617 2,750 3,936

987,172 1,060,038 1,132.327

ll. Eidgendssische Medizinalpriifungen ).

Mit dem 1. Januar 1901 ist die neue Verordnung fiir die eid-
genossischen Medizinalpriifungen vom 14. Dezember 1899 in ihrem
vollen Umfange in Kraft getreten und damit sind alle dieser Ver-
ordnung entgegenstehenden Priifungsbestimmungen dahingefallen.

Wie bereits im letzten Jahrbuch 2) mitgeteilt worden ist, wurde
infolge des Widerspruches der Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren die unterm 14. Dezember 1899 erlassene Ma-
turititsverordnung?) vom Bundesrat sistirt und es sind - hierauf
die Maturititsprogramme von 1888 provisorisch wieder in Kraft
erklirt worden. Das Departement des Innern wurde gleichzeitig
eingeladen, die Frage der Revision der Verordnung iiber die
Maturititspriifungen vom 19. Mérz 1888 einer erneuten Priifung
zu unterwerfen. Das Departement lud zu diesem Zwecke die eid-
genissische Maturititskommission ein, einen Entwurf zu einem
neuen Reglement betreffend den Maturititsausweis fiir die Kandi-
daten der medizinischen Berufsarten nach ihrem Ermessen auszu-
arbeiten und dem Departement zur Priifung vorzulegen. Die
Kommission kam dem Auftrage durch Vorlage vom 31. Mai 1901
nach. Nachdem die umfiingliche Arbeit ins Franzosische iibersetzt
und gedruckt war, wurde sie dem leitenden Ausschuss fiir die
eidgendssischen Medizinalpriifungen zur Begutachtung unterbreitet.

) Nach dem Bericht des schweizerischen Bundesrates an die Bundes-
versammlung iiber seine Geschiiftsfithrung im Jahre 1901 (Departement des Innern).

2) 1900, pag. 96.
3) Jahrbuch 1899, Beilage I, pag. 31—39 u. A. S.n. F. XVII, 722 ff,
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Letztere Behorde entledigte sich ihres Auftrages durch Riick-
dusserung vom 10. Dezember des Berichtsjahres. Inzwischen
hatte auch der schweizerische Arzteverein sich mit der Neuordnung
der Maturitdtsbestimmungen zu beschiftigen angefangen und es
wurde darauf dem Departement des Innern nahe gelegt, die Mei-
nungsiusserung des schweizerischen Arztestandes iiber die wichtige
ihn vor allem angehende Frage entgegenzunehmen. bevor in der
Angelegenheit weiter vorgeschritten werde. Diese Kundgebung
war am Schlusse des Berichtsjahres noch nicht eingelangt.

Uber die wilrend des Jahres in Ziirich, Bern, Basel, Aarau.
Lausanne, Genf abgehaltenen Maturititspr ufungen fir die
‘\Iedlzlnalka,ndldaten und die medizinischen Priifungen selbst geben
nachstehende Tabellen Auskunft.

Aspiranten auf das
Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzt-

. Apothekerdiplom diplom
Anmeldungen . . . Hs m i ome o 42 (44) 37 (21)
Die Priifung bestanden . . . . . . . . 24 (22) 25 (13)
Durchgefallen . . . T 14 (16) 10 (8)
Vom Examen w eggebhebeu L E P e adl 4 (6) 2 (—)

Die Zahlen in Klammern bedeuten die Ergebnisse des Vorjahres.

Uber das Ergebnis der eidgendéssischen Medizinal-
priifungen im Jahre 1901 gibt die nachfolgende Zusammenstellung
Auskunft:

(+ = mit Erfolg. — = ohne Erfolg.)

. Basel Bern  FPreiburg  Genf Lausanue Newenburg Zirich Zusammen -
Priifungen RIOAT-RN Togin -t A A bl e RS Rl 0 i LR R otal
natarwiss, 14 2 17 5 3— 17 4 17 6 1 4 29 11 98 32 130
Medizin. anat.phys. 17 3 23 4 —— 27 4 14 — —— 37 6 118 17 135
|Fachprifung 5 — 30 3 —— 7 316 3 —— 26 5 94 14 108
Jahmirzh), ]38t phys. 11 — — —— 4 2 —— —— 43 9 6 15
\Pachprifng — — — — —— 88— 1 — —— 1 — 55— 5
Gebalfeppr, 3 — 1 — —— 1 — 6 — —— 2 — 13 — 13
”‘“Tm“-{waohprarnnu ~d et B § " 9 3 .19, 4515
Jnaturwiss. - — 5y —— ——= —— —— 6 2 11 7 18
Veferinir {anat.-phys, — — 7 4 —— — — — — —— 8 2 15 6 21
Wasliprifing e £ P i e e i s 8§ 1 15 1 16
1901: 50 7 9521 3— 61 13 57 9 1 4 123 33 390 84 477

{

‘,——’ S, — S— — — —
a7 116 3 "«L 66 5] 156 4
1900: D8 9 9320 3 — 6412 51 7 T 1 149 23 425 72 497
N, S e, e, . st st — — et
67 113 3 76 hs 8 172 497
Der Heimat nach waren von den 477
und 27 Auslinder.

Die 450 Schweizer verteilen sich auf folgende Kantone:
Zirich 60, Bern 75, Luzern 25, Uri 1, Schwyz 9, Nidwalden 2,
Glarus 6, Zug 3, Freiburg 7, Solothurn 10, Baselstadt 30, Basel-
land 6, Schaffhausen 8, Appenzell A.-Rh. 2, Appenzell I.-Rh. 5,
St. Gallen 29, Graubiinden 30, Aargau 28, Thurgau 21. Tessin 9.
Waadt 33, Wallis 9, Neuenburg 29, Genf 20.

{ gepriiften 450 Schweizer
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Von den 27 Auslindern waren aus: Preussen 4, Baden 3,
Bayern 1, Reuss j. L. 2, Osterreich 1, Italien 1, Spanien 1. Eng-
land 2, Unga,ln 1, Serblen 1, Bulgarien 1, Ruminien 1, Russland )__
Nordamerika 3, Salvador 2.

Die Gesamtzahl von 477 Priifungen ist die drittkleinste des
letzten Jahrzehnts. Dabei erreichen die &drztlichen Priifungen (373)
nahezu den Durchschnitt dieses Zeitraumes (381); die zahnérzt-
lichen (20) halten sich wesentlich iiber dem Durchschnitt (14)
und zeigen seit Jahren eine ziemlich konstante Zahl; die Apo-
thekerpriifungen (29) sind nicht unbedeutend unter dem Durch-
schnitt (34.5); die tierdrztlichen (H5H) stehen weit unter dem
Durchschnitt (72) und sind seit langen Jahren nie so gering an
Zahl gewesen.

Von den 477 Priifungen waren erfolglos 87 = 18.,0/,.
Von den Priifungen waren erfolglos:

Von 373 @rztlichen . . . . . . . 63 = 16,49,
20 zahnédrztlichen . . . . . 6 = 30, .

- 29 Apotheker-. . . . . . . 4 =13, ,
. 9D tierérztlichen . . . . . . 14 = 255 .

Mit Abrechnung der nur in Bern und Ziirich stattfindenden
tierdrztlichen Priifungen :

in Basel von 57 Priifungen T =124 Y,
. Bern . 88 12 = 184 5
. Freiburg o 3 —_ = — .
. Genf . T4 183 = 14, .
. Lausanne . 66 9 = 15, .
. Neuenburg . 5 4 = 80, .
. Ziirich . 129 28 =21,

lll. Eidgendssische Rekrutenpriifungen!).

Die Gesamtergebnisse der Priifungen vom Herbste 1901
lassen in erfreulicher Weise wieder einen namhaften Erfolg, einen
kriftigen Fortschritt erkennen, nachdem von 1898 auf 1899 ein
Stillstand und von 1899 auf 1900 sogar ein kleiner Riickschritt
beziiglich der Giite der Leistungen eingetreten war. Es zeigt sich,
dass die Bestrebungen, die fast in allen Kantonen die Hebung der
Volksschule zum Ziele haben, nicht ohne Friichte bleiben, wenn
auch ihr Erfolg nicht in regelmissiger, von Jahr zu Jahr sich
steigernder Besserung der Priifungsergebnisse offenbar wird. Zur
hauptséchlichsten Kennzeichnung dieser Ergebnisse dienen in
den Publikationen des statistischen Bureau iiber die Rekruten-
priifungen seit Jahren die ,sehr guten“ und die ,sehr schlechten

1) Vergl. die 134. Lieferung der Publikationen des eidgen‘(}ssischen-stw
tistischen Bureau: Pidagogische Priifung bei der Rekrutirung im Herbste 1901,
ausgegeben am 29. August 1902,
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(resamtleistungen“. Die erstern, gleichbedeutend mit der Note 1
in mindestens 3 Féachern, haben gegeniiber dem Vorjahre einen
Zuwachs von nicht weniger als 3 auf je 100 Gepriifte erfahren,
d. h. sie sind von 28 auf 319/, gestiegen und haben damit den
hiochsten bisherigen Stand erreicht. Ebenso grosse Befriedigung
muss es jedoch gewidhren, dass die Héufigkeit der sehr schlechten
(resamtleistungen — Note 4 oder 5 in mehr als einem Fache —
von 8 im Jahre 1900 auf 7 im Jahre 1901 zuriickgegangen ist.
Denn wenn auch die Besserstellung bloss hier 1 auf je 100 Gepriifte
betriagt, so darf der viel kleinere Spielraum, der dem Fortschritt
nach dieser Richtung zur Verfiigung steht, nicht ausser acht ge-
lassen werden. Die Anndherung an das anzustrebende Ideal muss
hier natiirlicherweise bedeutend langsamer sein, als die analoge
Bewegung der guten Leistungen.

Diese beiden Verhiltniszahlen werden in der folgenden Zu-
sammenstellung bis zum Jahre 1881 zuriick aufgefiihrt.

Prilfangs- Von je 100 Gepriiften hatten Priifungs- Von je 100 Gepriiften hatten

b sehr gute _ sehr schlechte | ik sehr gute _ sehr schlechte
J Gesamtleistungen i JAIT Gesamtleistungen
1901 31 7 f 1890 19 14
1900 28 8 3 1889 18 15
1899 29 8 1888 19 17
1898 29 8 1887 19 17
1897 27 9 1886 17 21
1896 25 9 f 1885 17 22
1895 24 11 1 1884 £ &4 23
1894 24 11 1883 17 24
1893 24 10 | 1882 17 25
1892 22 11 r 1881 17 27
1891 22 12 |

Im Zeitraume von 20 Jahren hat sich also die Haufigkeit der
guten Gesamtleistungen von 179/, auf 319/, vermehrt, diejenige
der schlechten Gesamtleistungen gleichzeitig von 279/, auf 79/,
vermindert. Bei aller Genugtuung jedoch, welche dieser Verlauf
‘der beiden Verhiltniszahlen gewédhrt, muss vor allzu optimistischen
Erwartungen gewarnt werden. Denn die in der fortschrittlichen
Bewegung ersichtlich werdenden Stockungen und Schwankungen
lassen es als moglich erscheinen, dass nunmehr, namentlich was
die schlechten Gesamtleistungen betrifft, wieder ein kiirzerer
oder lingerer Stillstand eintritt, #hnlich demjenigen von 1898
auf 1900.

Zur Verbesserung des Gesamtergebnisses der Schweiz gegeniiber
dem Vorjahre haben, wie aus der folgenden Tabelle zu entnehmen
ist, beziiglich der ,sehr guten Gesamtleistungen® nicht weniger
als 20 Kantone beigetragen, wihrend 3 Kantone sich auf der vor-
jiahricen Hohe halten konnten und nur 2 Kantone ein ungiinsti-
geres Verhdltnis aufwiesen. An der Verminderung der Hiufigkeit
.sehr schlechter Gesamtleistungen® nehmen 12 Kantone teil;
7 Kantone erzeigen einen Stillstand und 6 Kantone einen Riick-
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schritt. In beiden Beziehungen, sowohl was die guten, als auch
was die schlechten Leistungen anbelangt, sind die riickwiirts ge-
schrittenen Kantone entweder solche mit kleiner Rekrutenzahl,
deren Priifungsergebnis dem Spiele des Zufalls mehr ausgesetzt
ist, oder dann solche, die schon im Vorjahre ein ziemlich giinstiges
Ergebnis erreicht hatten, wo also eine etwelche Verschlechterung
weniger schwerwiegend in die Wagschale fillt. Zwei derjenigen
Kantone, deren Verhiltniszahl schlechter Gesamtleistungen im
Berichtsjahre ungiinstiger geworden ist, ndmlich Zug und Basel-
land, haben gleichzeitiz bedeutend zahlreichere gute Gesamt-
leistungen aufzuweisen, wodurch der zuerst genannte Riickschritt
wieder gut gemacht wird.

Die allgemein durchgreifende Besserung der Priifungsergeb-
nisse macht sich, wie vorauszusehen, auch geltend. wenn man als
Grundlage der Vergleichung die 1871) Bezirke wéhlt. Werden
diese nach der Verhdltniszahl der guten und der schlechten Ge-
samtleistungen in Gruppen eingeteilt, so ist festzustellen, dass
gegeniiber dem Vorjahre eine allgemeine Verschiebung in der Weise
stattgefunden hat, dass eine Anzahl von Bezirken aus der un-
giinstigern in die nachfolgende giinstigere Gruppe iibergetreten ist
und dass sich diese Bewegung durch alle Gruppen hindurch wieder-
holt hat.

Von Interesse ist folgende Zusammenstellung:

Zahl der Bezirke
mit wenigstens

Zahl der Bezirke

mit wenigstens Von je 100 Priif-

Von je 100 Priit-

Prii_t.'uln;.;'s— ]si:ﬁg'eg ’t‘\]?éeit;n 209/ 1in§eet:1r w&;ﬁ:en 300/,
Jan Leis';u:gelf a?lt' seﬂ:ifg?:ﬁ;mer LEESUIB:‘-?PH auf [fig[“‘l}r}gg;
1901 7 ) 31 82
1900 8 14 28 66
1899 8 11 29 64
1898 8 11 29 63
1897 9 9 27 61
1896 9 g 25 46
1895 11 13 24 33
1894 11 20 24 38
1893 10 21 24 32
1892 11 20 22 25
1891 12 21 22 28

Da unter der Gesamtzahl der Gepriiften die Besucher ,hiherer
Schulen und die ,blossen Primarschiiler* in sehr verschiedenem

1) Als einzige Anderung in der dusserlichen Form der bezirksweisen Uber-
sichten ist zu erwihnen, dass dem Kanton Solothurn fortan nicht mehr die
Einteilung in die  Bezirke, sondern diejenige in die 10 Amter zn Grunde ge-
legt wird. Diese neue Einteilung ist iibrigens diejenige der amtlichen Statistik
des Kantons Solothurn und wird nun auf besondern Wunsch der solothurnischen
Behirden aunch fiir die Verdffentlichungen des statistischen Bureau angenommen.
Die ganze Schweiz zihlt infolgedessen 187 statt wie bisher 182 Bezirke.

D
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Masse zu den guten Gesamtleistungen beitragen, kinnte noch die
Frage untersucht werden. wie jede der beiden Gruppen fiir
sich an der Zunahme dieser guten Ergebnisse mitgeholfen hat.
In der Einleitung zu den Priifungen von 1895 wurde fest-
gestellt, dass an den damaligen Fortschritten ziemlich gleichméissig
die hoher Geschulten wie die nicht hoher Geschulten beteiligt
waren. Wird diese Untersuchung von neuem angestellt, so ergibt
sich, wie aus den folgenden Zahlen ersichtlich ist, die Tatsache,
dass die Verhéltniszahl guter Leistungen bei den hiher Geschulten
seit 1895 sich beinahe gleich geblieben ist, bei den blossen Primar-
schiilern jedoch die ansehnliche Zunahme von 69/, erfahren hat.
Die mogliche Annahme also, die stetig wachsende Zahl der hoher
Geschulten konnte die Besserung der Priifungsergebnisse verur-
sacht haben, ist nicht gerechtfertigt; das Hauptverdienst daran
fallt den Vertretern der Primarschule zu.

Von je 100 Priiflingen Von je 100 Priiflingen

! rfilﬁll;lﬂh h“étoehr;éhﬁs]ﬂll’ﬁre dlf]?ilfel;-]: Schule besu_chtdll:;t‘ég:{w
: wiesen sehr gute Leistungen auf
1901 24 T 18
1900 23 72 16
1899 22 76 - 16
1898 22 76 16
1897 21 : 75 15
1896 20 74 13
1895 19 73 12

Werden die Priifungsergebnisse in den einzelnen Fichern mit
denen des Vorjahres verglichen, so ergibt sich fiir die Schweiz im
ganzen eine erhebliche Zunahme der guten Noten (1 und 2) in
allen vier Fachern, wogegen die schlechten Noten (4 und 5) nur
im Rechnen und in der Vaterlandskunde etwas seltener geworden,
in den beiden iibrigen Féachern jedoch gleich hiufig geblieben sind.

Es wird demnach die seit 1898 nicht mehr vorgekommene
Erscheinung bemerkt, dass sowohl beziiglich der guten wie der
schlechten Noten in keinem der vier Fécher ein Riickschritt des
schweizerischen Gesamtergebnisses gegeniiber dem Vorjahre ein-
getreten ist.

Die Verbesserung oder Verschlechterung der Ergebnisse in
den einzelnen Fichern wird fiir die Kantone durch folgende Uber-
sicht dargestellt.

Zahl der Kantone mit Zahl der Kantone mit
~ o leieh o ver- " olai ~ ver-

be : :errte r ﬁll ii:lglel[? gr Sf‘;}; :ﬁgi‘l" be:s?all-'ter El]ggg%gr 5(;211_?::!'

Verhiiltniszahl der guten Noten Verhiltniszahl der schlechten Noten
Lesen . . . . . 17 1 7 9 9 7
Aufsatz . . . . . 12 2 11 8 S 9
Rechnen . . . . 16 2 7 12 6 7
Vaterlandskunde . 19 1 D 16 — 9
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Um aunch fiir jedes einzelne Fach ein Bild zu bekommen. wie
sich in den kleinern Gebietsteilen, den Bezirken, die Verhéltnisse
mit der Zeit zum Bessern gewendet haben, wird in der nach-
folgenden Ubersicht eine Vergleichung zwischen den Ergebnissen
der Jahre 1881, 1891 und 1901 geboten

Verhiltniszahl

der Rekruten Zahl der Bezirke
mit guten Noten Lesen Aufsatz Rechnen Vaterlandskunde
ant ,,,llgélfi.ﬂuﬂe 1901 1891 1881 1901 1891 1881 1801 1891 1881 1901 1891 1881
9—100 . 55 28 6 3 — — 2 1 — — = =
S0—89 . . 93 65 19 20 5 4 30 14 2 2 — —
W—79 . . 28 49 34 40 13 7 79 27 14 15 2 1.
60—69 . . T 25 41 65 30 19 44 53 29 52 13 —
H0—59 . . 1 10 31 47 73 23 21 5H6 37 70 39 9
40—49 . . 3 6 26 11 36 32 10 21 87 34 61 21
30—39 . . — e s | 1 18 38 1 8 35 12 49 40
20—-29 . . — — T — T 4 — 2 19 2 15 53
0—19 . . — — 7 — — 18 —_ = 9 - 3 58

187 182 182 187 182 182 187 182 182 187 182 182

Verhiiltniszahl

der Rekruten mit Zahl der Bezirke
schiechten Noten Lesen Aufsatz Rechnen Vaterlandskunde
aur_i‘:;&?&';ﬁﬁﬁﬁe 1901 1891 1881 1901 1891 1881 1901 1891 1881 1901 1891 1881
0—9 . . 184 162 77 161 75 18 125 83 30 76 13 —
10—-19 . . 2 17 60 26 8 34 54 79 W0 78 T8 10
20—-29 . . 1 3 22 — 17 57 8 17 42 27 59 26
30-39 . . — — 9 - 4 2B — 3 2 6 24 35
$40—49 . . — — 10 — — 21 — - 9 — T 45
-%9 .. — — 4 - - 21 - — 9 — 1 33
60—69. . — — — — — 3 — — i — — 19
70—79 .- - = - - 3 — - - - — 9
S0— 100 .. - - - - = - - - — — — b

187 182 182 187 182 182 187 182 182 187 182 182

Diese Zahlen zeigen in auffallender Weise, dass sich im Ver-
laufe der letzten 20 Jahre in allen vier Féachern eine bedeutende
Verschiebung der Bezirke nach oben, d. h. nach den giinstigern
Verhiltniszahlen der guten wie der schlechten Noten vollzogen
hat. Sie lassen aber auch erkennen, dass, wenigstens in drei Fé-
chern im Aufsatz, im Rechnen und in der Vaterlandskunde, erst
verhéltnisméssig wenige Bezirke in die beiden giinstigsten Gruppen
der Hiufigkeit guter Noten, 80—89 und 89—1000/, eingetreten
sind. Auch hieran lisst sich ermessen, wieviel noch zu tun bleibt.
bis die Priifungsergebnisse iiberall wirklich als gute bezeichnet
werden konnen.
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Uber die Zahl der Rekruten in den Kantonmen und die Vor-
bildung der Gepriiften orientirt folgende Ubersicht:

Gepriifte Rekruten | Gepriifte Rekruten
Kanton davon | Kanton davon
des letzten im }ﬁﬁ'&f;} des letzten im E::ﬁ?;’;
Primarschulbesuches ganzen o.polen | Primarschulbesuches sanzen o pulen
besucht | besucht
Schweiz. . . . . 27410 6615 | Aargauw . . . . . 1873 383
Zirieh . . . . . . 298 1608 | Thurgan . . . . . 996 273
Berm . . . . . . 5822 970 | Tessin . . . . . . 1006 197
Luzern. . . . . . 1229 397 | Waadt. . . . . . 2256 223
Uri. . . . . . . 186 24 Wallis . . . . . . 951 3% 8
Schwyz "~ . . . . . 496 99 Neuwenburg . . . . 1075 158
Obwalden. . . . . 142 14 Genf . . 568 280
Nidwalden . . . . 110 19 Ungeschulte ohne be-
Glarus . . . . . . 282 90 stimmten Wohnort . 1 =
Zug. . . . . . . 253 4 Von der Gesamtzahl waren:
Freiburg . . . . . 1237 122 | pae Sherer 61 =
Solothmg'n. D 901 955 | Besucher héherer Schulen . . 6615
Baselstadt . . . . 542 179 | und zwar von:
Baselland . . . . . 607 121 Sekundar- u. dhnlichen Schulen 4496
Schaffhansen . . . 360 149 Mittlern Fachschulen . . . 187
Appenzell A-Rh. . . 527 103 | Gymnasien u. dhnlich. Schulen 1223
Appenzell L-Rh. . . 140 19 Hochschulen. . . . . . . 139
St. Gallen. . . . . 2004 61 Uberdies mit:
Graunbiinden . . . . 861 22(0) | Auslind. Primarscholort . . 457 122

Uber die Organisation und Durchfiihrung der piidagogischen
Rekrutenpriifungen ldsst sich dem Geschiftsbericht des eidgenos-
sischen Militdrdepartements!) folgendes entnehmen:

Unterm 14. November 1900 machte der Regierungsrat des
Kantons Bern beim Bundesrate die Anregung, es habe jeder Re-
krut bei der Aushebung einen amtlichen Ausweis iiber die zuletzt
besuchte obligatorische Schule vorzuweisen, damit die statistischen
Arbeiten iiber die Ergebnisse der Rekrutenpriifungen zuverlissig
werden und ein richtiges Bild geben. Die Anregung wurde von
der Mehrzahl der Kantone unterstiitzt.

Der Bundesrat erklirte sich mit der Anregung einverstanden.
worauf das Militdrdepartement in das Rekrutirungskreisschreiben
vom 10. Mai 1901 einen diesbeziiglichen Passus aufnahm. Es war
vorauszusehen, dass die Durchfiihrung dieser neuen Vorschrift auf
einige Schwierigkeiten stossen wiirde, namentlich in den Kantonen.
in denen fiir dieselbe das Nitige nicht rechtzeitig vorbereitet wurde.

Die nachstehende Tabelle gibt iiber die Resultate der Aus-
filhrung der neuen Verfiigung ein Bild:

- i Zahl der  Zahl der fehlenden in

Kantone Rekruten Schulausweise Prozenten
Zurich., « . . & : +» 3119 1267 40,7
Berm . . . . . . . 9621 3928 D,3
Luzern . . . . . . 1314 334 25,4

') Geschiiftsbericht des Bundesrates fiir das Jahr 1901 (Militdrdepartement).
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Eanton g 1%311&}11'11%5; nglchdueliégg'l:ilslgen Pro;gnten
Wi« s 5 5 = 5 5 : 185 52 28,
Sechwyz . . . . . . 476 32 6,7
Obwalden . . . . . 138 6 4,
Nidwalden . . . . . 102 3 29
Glarus. . . . . . . 252 6 2,4
A 226 7 3.1
Freiburg . . . . . . 1212 56 4.4
Solothurn . . . . . 921 144 15,6
Baselstadt . . . . . T 221 30,
Baselland . . . . . 613 228 37,2
Schaffhausen . . . . 343 90 26,5
Appenzell A-Rh. . . . 446 BE: 12,
Appenzell I.-Rh. . . . 119 18 15,4
St.Gallen . . . . . 2119 176 8.3
Graubiinden . . . . . 811 264 32,6
Aargsn . : = « & = 1912 477 25
Thurgau . . . . . . 983 109 11,4
Tesgin . « - » 3 = s Keine Ausweise.

Waadt . . . . . . 2490 388 15,5
Wallis. . . . . . . Keine Ausweise.

- Neuenburg . . . . . 1217 28 2.3
Genf . . . . . . . 803 173 21,5

Zu dieser Tabelle ist folgendes zu bemerken:

Die Rekruten, denen der Ausweis fehlte, wurden verhalten,
denselben nachtriglich noch beizubringen. worauf ihnen das Dienst-
buch verabfolgt wurde.

Fiir das erste Jahr hat man den Rekruten ohne Ausweis das
Dienstbuch auch dann sofort iibergeben, wenn von anwesenden
Schulinspektoren, Lehrern, Geistlichen, Sektionschefs oder andern
amtlichen Personen miindlich bezeugt wurde, dass die Angaben der
Rekruten iiber ihren Schulort richtig seien. Dies geschah namentlich
im Tessin, im Wallis und gelegentlich auch in andern Kantonen.

Die letztjihrige Konferenz der eidgendssischen pidagogischen
Experten fiel aus; seit sechs Jahren waren die kantonalen Experten
nicht mehr zur Konferenz beigezogen worden.

Fiir das Jahr 1901 waren nun die Verhandlungsgegenstédnde
von solcher Bedeutung, dass sowohl die eidgendssischen als auch
die kantonalen Experten zu einer Konferenz eingeladen wurden.

Es erschienen an derselben neunzehn eidgendssische und
sechsundzwanzig kantonale Experten.

Die Inspektionen bei den Rekrutenpriifungen (Scherf in Neuen-
burg fiir die romanische Schweiz und Weingart in Bern fiir die
deutsche Schweiz, haben ergeben, dass die Priifungen iiberall vor-
schriftsgemiiss durchgefiihrt worden - sind und dass in allen Kan-
tonen ein moglichst gleicher Masstab betreffend die Anforderungen
an die Rekruten angelegt worden ist.

Uber das Verhalten der Rekruten bei den Priifungen ist nur
Erfreuliches zu berichten.
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Zu einer zweiten Priifung stellten sich dieses Jahr zehn Mann.
sechs aus der franzosichen und vier aus der deutschen Schweiz:
letztes Jahr waren es neun Mann.

Die Priifungslokalititen und das Priifungsmaterial geben nur
noch in ganz vereinzelten Fillen Anlass zu Bemerkungen.

Die péddagogischen Kommissionen haben bisher auch Taub-
stumme und Blinde. wenn dieselben oder die Anstaltsvorsteher es
wiinschten und sofern die erstern iiberhaupt gepriift werden konn-
ten, zur Priifung zugelassen. Die Priiflinge haben oft recht gute
Noten erhalten.

Da indes die Ergebnisse der Priifung einer Gemeinde nicht
in Anrechnung gebracht werden und iiberhaupt ein richtiger
Masstab fiir eine Vergleichung der Resultate fehlt, diese Examina
iiberdies das Priifungsgeschift kompliziren und die Betreffenden
fiir den Militirdienst doch nicht tauglich sind, so hat das Militér-
departement unterm 6. November 1901 die Bestimmung in § 7.
Ziffer 8, ¢, der Verordnung vom 25. Februar 1878 in dem Sinne
interpretirt, dass Taubstumme und Blinde inskiinftig nicht mehr
gepriift werden sollen.

Bei der letztjihrigen Behandlung dieses Kapitels im National-
rat wurde von einem Mitgliede des Rates bemerkt, es werde Klage
dariiber gefiihrt, dass man in Kantone mit gemischtsprachlicher
Bevilkerung, wie nach Graubiinden, Priifungsexperten sende, welche
der dort gesprochenen Idiome nicht michtig seien. KEin anderes
Mitglied des Rates sprach den Wunsch aus, es mochte die Ver-
offentlichung der Ergebnisse der piddagogischen Priifungen fiir ein-
mal suspendirt werden, da dieselben durchaus kein richtiges Bild
des Bildungsstandes der Gepriiften, geschweige denn des Standes
des Erziehungswesens ihrer respektiven Kantone geben. Was den
ersten Punkt betrifft, so ist folgendes zu bemerken: Nach dem
Regulativ iiber die Rekrutenpriifungen vom 15. Juli 1879 sollen
die eidgendssischen Experten in der Regel nicht in demjenigen
Kanton priifen, dem sie angehoren. Es ist nun &dusserst schwierig,
fiir Graubiinden einen eidgendssischen Experten zu finden, dessen
Muttersprache romanisch ist oder der geniigend romanisch schreibt
und spricht. Der eidgenotssische Experte miisste demnach in der
Regel ein Biindner sein, wenn er auch in romanischer Sprache
priifen soll, was mit dem erwihnten Regulativ im Widerspruch
stdnde. Es ist aber gar nicht notig, dass der eidgendssische
Experte selbst in romanischer Sprache priife; den sprachlichen
Verhiltnissen Graubiindens wird jeweilen bei der Zusammensetzung
der piddagogischen Kommission in weitgehendem Masse Rechnung
getragen, so dass Gewdhr dafiir geboten ist, dass jeder Rekrut in
seiner Muttersprache gepriift wird, was schliesslich die Hauptsache ist.

Was den zweiten Punkt betrifft, so wire die Suspension der
Veroffentlichung der Ergebnisse der padagogischen Priifungen ein
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bedauerlicher Riickschritt. Die Erziehungsbehirden der Kantone
wie das Schweizervolk selbst haben ein lebhaftes Interesse daran,
zl wissen, wie es im grossen und ganzen mit der Schulung der
schweizerischen Jugend bestellt ist. Die Behérden, denen das
Schulwesen am Herzen liegt und die dasselbe fordern wollen, sind
froh, durch die statistischen Tabellen zu erfahren, wo es noch fehlt
und wo noch Fortschritte anzustreben sind. Die Veriffentlichung
der Priifungsergebnisse ist aber auch ein Stimulus fiir die Jung-
mannschaft, die Priifung mit Erfolg zu bestehen und mit dem Weg-
fall der Veroffentlichung der Priifungsresultate wiirde mancherorts
auch der Eifer und die Sorge fiir die Schulung der schweizerischen
Jugend erlahmen und Gleichgiiltigkeit einziehen. Es ist daher am
bisherigen System der Veroffentlichung der Priifungsergebnisse
festzuhalten.

IV. Unterstiitzung der gewerblichen und industriellen Berufsbildung.?)
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Von Handelsschulen ist der Anspruch erhoben worden, es sei
die Einstellung des Bauzinses von Schulgebduden in die Betriebs-
rechnung der betreftenden Anstalten zuzulassen und fiir die Be-
messung des Bundesbeitrages in Anrechnung zu bringen. Die Frage
wurde anldsslich der Budgetberatung (Dezember 1900) in der
Bundesversammlung gestreift und der Departémentsvorsteher stellte
deren nihere Priifung in Aussicht. Sie konnte nicht auf die Handels-
schulen beschrinkt, sondern musste auch fiir das grosse Gebiet
derjenigen Anstalten aufgerollt werden, die unter den Bundes-
beschluss betreffend die gewerbliche und industrielle Berufsbildung,
vom 27. Juni 1884, und unter denjenigen betreffend die hauswirt-
schaftliche und bernfliche Bildung des weiblichen Geschlechts, vom
20. Dezember 1895, fallen.

Das Departement beauftragte zuniichst Nationalrat Wild, eid-
genossischen Experten fiir gewerbliches Bildungswesen in St. Gallen.
zu Handen der zu konsultirenden gesamten Expertcnkommission
ein Gutachten iiber die Frage. ob Aufwendungen fiir Bauzins und
Lokalmiete als anderweitige Beitrige im Sinne von Art. 4 des
Bundesbeschlusses vom 27. Juni 1884 gelten diirfen, zu erstatten.
Die Lokalmiete zog das Industriedepartement in den Bereich der
Untersuchung, weil sie mit dem Bauzins in offenbarem Zusammen-
hang steht. Um iiber die tatséichlichen Verhéltnisse bei den unter
die genannten zwei Bundesbeschliisse fallenden Anstalten genau
unterrichtet zu werden. liess es bei diesen durch seine Experten
noch eine Erhebung vornehmen. Die Berichterstattung Wild. vom
9. Mirz, fusste auf dieser Erhebung und kam zum Schlusse, es

1) Nach dem Bericht des schweizerischen Bundesrates an die Bundes-

versammlung iiber seine Geschiftsfiihrung im Jahre 1901 (Industriedepartement).
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sei die Verrechnung von Bau- und Mietzinsen und von Amorti-
sationsquoten unter bestimmten Voraussetzungen zuzulassen. Kin
noch vom Abteilungssekretir fiir kaufménnische Berufsbildung
(Schmidlin) iiber die ndmliche Frage einverlangtes Gutachten, vom
6. April, gelangte zu einem Resultat, welches dem andern gerade
entgegengesetzt war.

Beide Gutachten legte das Departement hierauf seiner Experten-
kommission fiir gewerbliche und hauswirtschaftliche Berufsbildung
zur Ansichtsiusserung vor. Die betreffende Sitzung fand unter
Leitung des Departementsvorstehers am 29./30. April statt, und
ergab, dass die Kommission im grossen und ganzen den Ansichten
von Nationalrat Wild belstlmmte

Experte Professor Bendel-Schaffthausen sprach sich dahin aus,
dass die Einstellung von Bauzinsen in die Betriebsrechnung durch-
aus unzuolissig, dass aber diejenige von wirklichen Mietzinsen statt-
haft sei.

Mit Bericht vom 27. Juli legte hierauf das Departement die
Angelegenheit dem Bundesrat zum Kntscheide vor. Das Departe-
ment hat den weitgehenden Standpunkt von Nationalrat Wild und
der Expertenkommission nicht geteilt, sondern sich demjenigen von
Professor Bendel genihert. Der Entscheid findet sich im Bundes-
ratsbeschluss vom 2. Dezember betreffend eine Interpretation der
Bundesbeschliisse iiber Berufsbildung (A. S. n. F. XVIII, 880)1).
dessen Bestimmungen immer noch als wohlwollendes Entgegen-
kommen des Bundes gelten diirfen.

Die ,Instruktion“ fiir gewerbliche Fortbildungsschulen, vom
Oktober 1892, war seit einiger Zeit vergriffen. Da auch die fort-
schreitende Entwicklung im gewerblichen Fortbildungsschulwesen
eine Neubearbeitung als wiinschenswert erscheinen liess, nahm das
Departement auf eine solche Bedacht. Das Resultat war die ,.An-
leitung fiir die gewerblichen Fortbildungsschulen®, vom Departement
erlassen am 1. Juli und den Kantonsregierungen zugestellt mit Kreis-
schreiben vom 7. September. Der Schlusspassus des letztern lautete:

»Die neue Anleitung hat so wenig, wie die friihere Instruktion.
emeu verbindlichen Charakter, aber wir hoffen. dass die wohl-
erwogene Arbeit im Interesse der gewerblichen Berufsbildung un-
seres Landes ernste Beachtung finde, da unabldssige Weiterent-
wicklung und Vertiefung dieser Bildung not tut.*

Die Wirkungen des Bundesbeschlusses seit seinem Inkraft-
treten werden durch folgende Zahlen veranschaulicht:

Zahl der Beitrige von Kantonen,
Tk subventionirten Gesamtausgaben  Gemeinden, Korpo- Bundesbeitriige
) Bildungs- rationon und Privaten

anstalten Fr. Fr. Fr.
1884 43 438235 304675 42610
1885 56 811872 517895 151940
1886 98 958570 594046 200375

1) Beilage 1.
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1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
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Zahl der

subventionirten Gesamtausgaben

Beitriige von Kantonen,

Gemeinden, Korpo-

73

Bundesbeitriige

Bildungs- rationen und Privaten
anstalten Fr. Fr. Fr.
110 1024463 636752 219045
118 1202512 724824 284258
125 1390702 814697 321364
132 1399987 773614 341542
139 1522431 851568 363767
156 1750022 954300 403771
177 1764070 981137 447476
185 1994390 1118392 4703949
203 2203133 1265636 H677H2
216 2696198 1472708 632957
212 2608270 1511167 673902
226 2759366 1599128 712285
242 2838718 1634316 736229
250 2884874 1694655 831999
270 h — — 912167
30247813 17448970 8363828

5 Angaben noch unvollstiindig.

Zur Deckung der Ausgaben dienen ausser den angegebenen
Beitrigen noch andere, in der Tabelle nicht angefiihrte Einnahmen
(Schulgelder, Erlos fir Arbeiten u. s. w.).

Nachstehende Tabelle weist Bestimmung, Anzahl und Betrag
der bewilligten Bundesstipendien aus:

) ) V. Instruk- V. Fort- L. Instruk- XVI. Lehrer-
Fiir Besuch Fir tionskurs  bildungskurs  tionskurs bildungskurs .
yon Studien- am am Gewerbe- am fir Hand- Rekapitulation
Kanton : Technikum  museum Technikum ferligkeit in
Schuien relsen Winterthur ~ Aarau Freiburg flarus

=2 ¥ f£Z ¥ g ¥ 2 ¥ cg % Lz ¥ =z ¥

n= 2 2= & Z= £ »= £ mT A& @®WS A 2= A

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Zirich 18 372 1 200 b1260 — — — — 34 2195 B8 T29
Bern . 6 2450 — — — — 4200 1 200 6 H21 17 337D
Luzern 1 400 — — 31060 1 HO0 — — B S0 6 1580
Uri 29 390 — — - - - - - - - — 2 390
Schwyz 2 400 — — — — 3120 — — — — 5 5H20
Obwalden . 1 150 - - @ - = - - - — — — 1 150
tilarns —_ - - = = — 2130 — — 7 490 9 640
Freiburz . 4 1600 — — — — — — 61500 — — 10 3100
Solothurn . N 31155 13 490 — — 1 100 17 1745
Baselstadt . I e — — — = = = — 1 100 1 100
Baselland . 1 150 — — —— e e e e 1 150
Schaffhansen . 1 200 — — @ @9— — — — @ — — —  — 1 200
\ppenzellA-RR, - — — — — — 3281 — — 1 58 4 339
st. Gallen . S 1950 — — @ - - - — — — 3 300 11 2250
tiranhiinden 2 40 — — — — 1 58 — — 3 270 6 725
Aargau 4 650 — — — — 12 360 — — 3 800 19 1310
Thurzan . - = - — = — 1 B’ — — 5 200 6  Hdo
Tessin s e e s me e mes = — == B 400 2 400
Waadt 2 1000 — — 1 250 — — 2 H00 10 1000 15 2750
Wallis — e me = e e e e — 1 200 1 200
Nemenhure 3 1400 — — — — 1100 1 250 15 900 20 2650
Genf . - e = — 2 250 2 250
Tisammen 55 14860 1 200 123705 411856 102450 95 TH98 214 30669
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Der Bund gab sodann an Subventionen fiir ander-
weitige Unternehmungen aus an

Fachkurse

Konditorenverbandes Ziirich
Konditorenverbandes Bern . .
Schneidermeisterverbandes Bern .
Malerfachvereins Bern
Buchbinderfachvereins Bern
Schlosserfachvereins Bern
Spenglerfachvereins Biel
Schneidermeistervereins Lyss .
Schneiderfachvereins Luzern
Spenglerfachvereins Luzern
Typographenklubs Aaraun

die
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des

. den Verband schweizerischer Heizer und Ma:chmhten fur

Kurse und Wandervortrige in den Sektionen s
am
Gewerbemuseum in Aaraun

. den III. Instruktionskurs fiir Zelchnenlehrer am Techmkmn

in Freibure . ;
den II. kantonalen Frelhandzelchnenkurs in ‘Nll
den Kanton St. Gallen fiir sein Wanderlehrerinstitut .

. den schweizerischen Gewerbeverein fiir die Lehrlingspriifun gen

und die Forderung der Berufslehre

. den schweizerischen Verband zur Forderung des Zelchen- und

gewerblichen Berufsunterrichts fiir seine Zeitschrift

. den Handfertigkeitsunterricht an den Lehrerseminarien Hofwil

(Fr. 500), Pruntrut (Fr. 400), Lausanne (Fr. 500)

>. den schweizerischen Verein zur Firderung des Handarbeits-

unterrichts fiir Knaben

Zusammen

Fr. 160
150
150
175
100
100
: 50
150

OO

40

59
435

683

vt 1,794
a8l

2 1.875
10.000
2000

1.400

1.000

Fr. 20.860

V. Unterstiitzung der hauswirtschaftlichen und beruflichen Bildung des

Jahr

1896)
1897/
1898
1899
1900
1901

weiblichen Geschlechtes.
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Die Wirkungen des Bundesbeschlusses betreffend die hauswirt-
schaftliche und berufliche Bildung des weiblichen Geschlechtes vom
20. Dezember 1895 seit seinem Inkrafttreten werden durch folgende
Zahlen veranschaulicht:

Zahl der
subventionirten
Bildungsanstalten

Beitridge von Kantonen,

und Privaten

Gesamtausgaben Gemeinden, Korporationen Bundesbeitriige

Fr. Fr. Fr.
114 479,216 196,458 84,087
124 H24.156 236,615 108,766
153 723,451 336,928 158,157
180 732,432 355,426 164,306
188 oy — s 181,769:__
2,459,255 1,125,427 697.078

) Angaben noch unvollstindig.



——

Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund. (D

Zur Deckung der Ausgaben dienen ausser den angegebenen
Beitragen noch andere, in der Tabelle nicht angefiihrte Einnahmen
(Schulgelder, Erlos fiir Arbeiten u. 8. W.).

In Bezug auf den Bundesratsbeschluss vom 2. Dezember be-
treffend eine Interpretation der Bundesbeschliisse iiber Berafsbildung
sei auf das auf pag. 72 Ausgefiihrte verwiesen.

Im Interesse der Ausbildung von Lehrkriaften erfolgte die Aus-
zahlong von 46 Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 5412.50.

Folgende besondere Unternehmungen erhielten die nebenstehend
verzeichneten Bundesbeitrige:

a. der kantonale Arbeitslehrerinnenkurs in Ziirich . . . . . Fr. 1500
b. der Bildungskurs fiir Haushaltungslehrerinnen an der hohem

T6chterschule der Stadt Ziiriech. . . . . .. D00
¢. der Nih- und Zuschneidekurs der landw 1rtschafthchen GenOSaeu-

schaft Wanzwil . . . . . . 100
d. der Nih- und Flickkurs des soznldemoklatlscheu E‘lauen- rmd

T6chterbildungsvereins Biel . . . . ... . 100
e. der kantonale Haushaltungslehrermnenkurs in Frelburg . . . 3001
/. die kantonalen Kurse und Wandervortrage fiir Schneiderinnen

und Lingéres im Kanton Waade . . . . . . . . . . . , 4152

Zusammen Fr. 9353

Die Zahl der unter den Bundesbeschluss vom 20. Dezember
1895 fallenden Anstalten hatte sich so vermehrt, dass die mit
deren Besuch betraute eidgendssische Expertin entlastet zu werden
wiinschte. Die Inspektion wurde daher durch Ernennung von zwei
neuen Expertinnen erweitert.

VI. Gewerbliche Lehrlingspriifungen, Berufslehre beim Meister;
Lehrlingspatronate.

Aus dem Bericht iiber die schweizerischen gewerb-
lichen Lehrlingspriifungen im Herbst 1901, Friihjahr und
Herbst 19021) ist folgendes herauszuheben:

Lehrlingspriifungen. Auch im diesjahrigen Bericht kann
eine erfreuliche Entwicklung der Lehrlingspriifungen, sowohl in
Bezug auf Ausbreitung und Teilnehmerzahl, als in Bezug auf zweck-
méssigere und ernsthaftere Durchfiihrung des Priifungsverfahrens
konstatirt werden. Immer mehr gibt sich das Bestreben kund,
diese frither ausschliesslich private und freiwillige Institution durch
Gesetze oder Verordnungen zu einer staatlichen Einrichtung zu
erheben.

Der Kanton Neuenburg hat mit seinem Gesetze vom Jahre 1590
iiber den ,Schutz der Lehrlinge* den Anfang gemacht mit der Ver-

1) Erstattet von der Zentralpriifungskommission und genchmigt vom Zentral-
vorstand des schweizerischen Gewerbevereins.
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staatlichung der Lehrlingspriifungen. Thm folgten die Kantone Gentf,
Waadt, Freiburg und Obwalden. Der Kanton Freiburg hat zugleich
die Teilnahme an den Lehrlingspriifungen fiir alle Lehrlinge und
Lehrtochter des Handels und der Gewerbe obligatorisch erklirt,
In genannten Kantonen erfolgt die Oberaufsicht und Leitung der
Pritfungen durch staatliche Organe und auf Rechnung des Staates.
Das Priifungsverfahren entspricht im {ibrigen im grossen und ganzen
demjenigen der deutsch-schweizerischen Priifungskreise, in welchen
vorzugsweise die Gewerbevereine und Gewerbemuseen als leitende
Organe auftreten.

In mehreren deutsch-schweizerischen Kantonen hat man sich
ebenfalls mit der Gesetzgebung iiber das Lehrlingswesen befasst und
dabei vor allem das Obligatorium der Lehrlingspriifungen und die
werktiatigere Unterstiitzung dieser Institution durch den Staat
angestrebt. In den Kantonen Ziirich, Bern und Zug bestehen schon
seit mehreren Jahren dhnlich lautende Gesetzesentwiirfe mit dieser
Tendenz; ferner hat Basel-Stadt ein solches Gesetz in Aussicht
gestellt; in Luzern, Schwyz, Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Thurgau
u. a. m. wird die Frage ebenfalls gepriift.

Die Zahl der Priifungskreise, welche der Zentralleitung des
schweizerischen Gewerbevereins unterstehen, hat sich im Berichts-
jahre um vier vermehrt, ndmlich um die Kantone Obwalden, Waadt,
Neuenburg und den schweizerischeu Coiffeurverband. Obwalden
hat im Oktober 1901 die erste, im Mai 1902 die zweite Priifung
abgehalten. Die Kantone Neuenburg und Waadt haben schon mehr-
mals Priifungen veranstaltet.

Im Kanton Schwyz konnte in diesem Friihjahr keine Priifung
abgehalten werden.

Die Zahl der Priifungskreise betrug somit 34 gegen 31 im
Vorjahre.

Die Teilnehmerzahl ist erheblich gestiegen. In erster Linie
haben dazu beigetragen die nen hinzugekommenen grossen Priifungs-
kreise Waadt!) (mit 121 Teilnehmern) und Neuenburg (mit 245
Teilnehmern). Aber abgesehen hievon zeigt sich auch in den meisten
bisherigen Kreisen ein erfreulicher Zuwachs im Vergleiche mit dem
Vorjahre.

Eine wesentiche Abnahme weisen auf: Oberaargau (Huttwil)
13 (18); Emmenthal (Worb) 17 (27); Kantone Schwyz — (19),
Nidwalden 5 (10); Stadt Solothurn 19 (25), Baselstadt 38 (60).

1) In den Kantonen Freiburg, Waadt und Neuenburg werden anch Kauf-
lente durch die staatlichen Organe gepriift, dieselben fallen jedoch fiir die
Organisation, und somit auch fiir die Berichterstattung ginzlich ausser Betracht.
Die hier aufgefiihrten Zahlen beziehen sich nur auf gewerbliche Lehrlinge und
Lehrtochter.
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Die im Herbst 1901 und Frithjahr und Herbst 1902 in den
vorgenannten 34 Kreisen gepriiften Lehrlinge und Lelrtochter

gehoren folgenden 88 Berufsarten an:

Bicker .. . »1 Kleinmechaniker . 24 Siebmacher. 3
Biacker u. Konditor . 1 Kéeche . . . . . 4 Spengler. 39
Bautechniker . 1 Konditoren . . . 19 Steindrucker 4
Bauzeichner . . 3 Kiifer und Kiibler . 12 Steinhauer . 6
Bildhauer (Stein-) 1 Kunstglaser 1 Tapezierer . 26
Bildhauer (Holz-) 2  Kupferschmiede 7 Tapeziererin 1
Bleiglaser 1 Lithographen . . . 5 Turmuhrmacher . 2
Buchbinder 20 Maler. . . . . . 46 Uhrmacher 2
Buchdrucker 26 Maler und Gipser 11 Uhrenindustriearheiter . 66
Biirstenmacher 2 Marmorist . .. 1 Uhrenindustriearbeiterinnen . 44
Cigarrenmacher 1 Maschinenschlosser . 33 Wagenmaler 4
Cigarrenmacherinnen 6 Maschinenzeichner 7 Wagner . . . . 44
Coiffenre . 21 Maurer . . . . . T Werkzeugmacher 1
Dachdecker 1 Mechaniker. . . . 164 Zeichner -3
Dekorationsmaler 4 Messerschmiede 2 Zeugschmied 1
Drechsler . . . . 7 Metalldrucker . 7 Zimmerleute 36
Dreher (Eisen-, Metall-) . 19 Metzger . . R
Einrahmer . . 1 Modellschreiner 9

Elektromechaniker 2 Miihlenmacher. 2  Blumenbinderin 1
Feilenhauer 2 Miitzenmacher 1 Glatterinnen 35
Giaheln- u. Rechenmacher 1 Ofensetzer . 3 Modistinnen . 8
GGirtner . 25 Photographen . 2  Schiftemacherinnen . 2
(Giesser 11 Photograveure 2 Schneiderinnen:

Glaser . . 5 Sattler .02 ohne nihere Bezeichnung . 108
Goldschmied 1 Sattler u. Tapezierer 19 fiir Damenkleider . 93
Graveur . 1 Schlosser .. 232 . Herrenkleider . 3
Giirtler . 5> Schmiede . . . . 72 . Knabenkleider 2
Hafner . . 7 Schneider . . . . 41 . Gilets 1
Hufschmiede S Schreiner (Mohel- und Bau-) . 196  Stickerin 1
Kaminfeger 5 Schuhmacher . . . 34 Strickerin . 1
Kiser. 1 Seiler. . . . . . 1 Weissniherinnen. 52

In obiger Zusammenstellung sind die Teilnehmer an den un-
abhingig von der Zentralleitung durch die Berufsverbinde der
Bicker, Buchbinder, Buchdrucker, Gértner, Konditoren, Metzger
und Photographen durchgefiihrten Priifungen nicht inbegriffen.

Lehrtichter sind in folgenden 23 Kreisen gepriift worden:
Winterthur-Andelfingen 8, Ziirich 29, Ziircher Oberland 4, Bern 18,
Seeland-Jura 2, Burgdorf-Trachselwald 1, Signau-Konolflngen-Sef-
tigen 3, Interlaken-Oberhasli 1, Luzern 17, Obwalden 8, Glarus 6,
Freiburg 81, Solothurn 1, Baselstadt 6, Baselland 1, Schaffhausen 2,
Appenzell 2, St. Gallen 8, Aargau 35, Thurgau 7, Waadt 20, Wallis 5.
Neuenburg 93 = Total 358 Lehrtiochter.

Unabhingig und ohne Anteil an der Bundessubvention haben
folgende schweizerische Berufsverbinde selbstéindige Lehrlings-
priifungen durchgefiihrt: Bickermeister-Verband; Konditoren-Ver-
band; Metzgermeister-Verband; Verein schweizerischer Buch-
druckereibesitzer {nach einem mit dem (rehilfen-Verband verein-
barten Regulativ); Buchbindermeisterverein; Photographenverein:
Verband der (Gartenbauvereine.
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Die Zunahme der Priifungskreise und der Teilnchmer bedingt
eine Vermehrung der finanziellen Mittel.

Der nachgesuchte erhohte Bundesbeitrag wurde bewilligt; er
entspricht immerhin nicht ganz dem Teilnehmerzuwachs und den
dadurch bedingten Mehrausgaben. Es betrugen nidmlich

Bundesbeitrag

im Jahre .-ﬁf%l;l‘}:n ’l‘eih;ﬁg}ner— 1 ‘I:tal Teilﬂ?‘{nner &a;ﬁus(;;;n
r. r.

1898/99 27975 1104 10,000 Fr. 9. — 36,7

18991900 98 363 1172 10,000 . 8.50 35,2

1900/01 28,424 1238 10,000 . 8.07 35

1901/02 42 700 1826 13,000 I 8 G | 30,44

Forderung der Berufslehre beim Meister. Auf An-
trag der Zentralpriifungskommission beschloss der Zentralvorstand,
diese seit 1895 mit gutem Erfolg aber allzn geringen Mitteln
funktionirende Institution sei entweder mit einem hinreichenden
Kredit auszustatten oder zu sistiren, bis diese Mittel zur Verfiigung
stiinden; es solle demnach erstens beim Bund um Erhéhung des
bisherigen Beitrages an die Lehrlingspriifungen, eventuell um einen
besondern Kredit von Fr. 5000 fiir die Forderung der Berufslehre
beim Meister nachgesucht werden; zweitens sollten auch die Kan-
tonsregierungen um ihre Unterstiitzung angegangen werden. Die
Jahresversammlung in Basel (1901) stimmte diesen Antridgen zu.

Nur sechs Kantonsregierungen, ndmlich Ziirich, Bern, Neuen-
burg, Schaffhausen, Zug und Appenzell A.-Rh. konnten einen be-
stimmten. alljahrlich wiederkehrenden Staatsbeitrag in Aussicht
stellen. kniipften aber in der Mehrzahl daran die Bedingung, dass
der Bund einen gleich hohen Beitrag gewéhre und dass ihr Staats-
beitrag ausschliesslich fiir Angehirige ihres Kantons Verwendung
finde. Die Summe der gewidhrten Kantonsbeitrige belief sich auf
annihernd Fr. 3000.

Die eidgenissischen Rate bewilligten allerdings eine Erhéhung
des Bundesbeitrages an die gewerblichen Lehrlingspriiftungen um
Fr. 3000. Allein es stellte sich gleichzeitig heraus, dass dieser
erhohte Kredit ausschliesslich fir die Lehrlingspriiffungen Ver-
wendung finden miisse, weil nunmehr aunch die Kantone Neuenburg
und Waadt auf diesen Bundesbeitrag Anspruch machen, was eine
Mehrausgabe zur Folge haben wird, die durch die gewidhrte Mehr-
einnahme kaum gedeckt werden kann.

Folglich blieb fiir die Forderung der Berufslehre beim Meister
nicht einmal der bisherige ungeniigende Kredit iibrig. Zudem er-
klirte das eidgendssische Industriedepartement, dass es der von
den Kantonen vorgesehenen Verteilung eines Bundesbeitrages nur
unter Angehirige weniger beitragsleistender Kantone seine Zu-
stimmung versagen miisste. Weil die Institution nicht auf gesetz-
licher Grundlage beruhe, kinne auch keine Gewidhr geboten werden
dafiir, dass der beziigliche Bundeskredit jeweilen entsprechend den
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vermehrten kantonalen Beitrigen erhiht wiirde, wie dies z. B. bei
der Subvention der gewerblichen Bildungsanstalten der Fall sei.

Angesichts dieser Sachlage sah sich der Zentralvorstand zu
seinem grossen Bedauern veranlasst, vorldufig die weitere Gewahrung
von Zuschiissen an die Berufslehre beim Meister einzustellen, d. h.
in diesem Jahre keine Ausschreibung um Bewerbung zu veranlassen.

Die Zentralpriifungskommission glaubte, es liege in der Aufgabe
des schweizerischen Gewerbevereins, an die Bundesbehorden mit dem
(Gesuche zu gelangen: Es michte mit moglichster Beforderung ein
Bundesgesetz zur Regelung des Lehrlingswesens erlassen, eventuell
machten in einem neuen Bundesbeschluss die Institutionen der ge-
werblichen Lehrlingspriifungen und der Berufslehre beim Meister
gesetzlich geordnet und dadurch deren kiinftige finanzielle Unter-
stiitzung durch Bund, Kantone und Gemeinden sichergestellt werden.

Lehrlingspatronate. Die Sektionen und lokalen Priifungs-
kommissionen sind wiederholt auf den Nutzen der Lehrlings-
patronate anfmerksam gemacht und aufgemuntert worden, solche
Institutionen zu griinden. Erstmals geschah dies durch Kreis-
schreiben vom 21. November 1893. In der Folge sind dann.
meist auf Initiative von Gewerbevereinen und unter Mitwirkung
gemeinniitziger (esellschaften, an mehreren Orten des Landes
Lehrlingspatronate entstanden und haben eine erfolgreiche nutz-
bringende Titigkeit entfaltet. In jiingster Zeit haben sich auch
auf Grund der kantonalen Lehrlingsgesetze die Zentralstellen der
Kantone Freiburg, Waadt, Neuenburg und Genf der Fiirsorge fiir
die gewerbliche Jugend angenowmmen, so dass es nahe lag, einen
Verband all der verschiedenen kantonalen und lokalen Organe und
Vereine, welche sich mit der Vermittlung von Lehrstellen und In-
schutznahme der Lehrlinge befassen, zu organisiren.

Dank der Initiative des Lehrlingspatronates Schaffhausen ver-
sammelten sich am 1. Marz 1902 in Ziirich Delegierte der Lehr-
lingspatronate und zweckverwandten Institute zur Besprechung
dieser Organisation. Es wurde die Griindung eines . Verbandes
der schweizerischen Lehrlingspatronate“ beschlossen. Dem Ver-
bande gehtren an die Lehrlingspatronate der Kantone Aargau.
Appenzell A.-Rh., Schaffhausen, Thurgau, ferner die lokalen Pa-
tronate in Basel., Langnau i. E., Thal (St. Gallen) und Ziirich, die
Lehrstellenvermittlungsbureaux in Solothurn und Olten, die staat-
lichen Zentralstellen fiir Lehrlingswesen der Kantone Freiburg,
(zenf, Neuenburg und Waadt.

VIl. Unterstiitzung des landwirtschaftlichen Bildungswesens.
(Siehe auch den statistischen Teil.)
An Bundesstipendien wurden Fr. 4850 ausgerichtet, und zwar

Fr. 4250 fiir 15 Schiilerstipendien (an Landwirtschaftslehrer und
Kulturtechniker) und Fr. 600 fiir vier Reisestipendien.
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Die Frequenz- und oékonomischen Verhiltnisse der landwirt-
schaftlichen Bildungsanstalten ergeben sich aus der folgenden
Uebersicht:

Schiiler- Kantonale Bundes-

zahl Auslagen beitrag
Theoretisch-praktische Ackerbauschulen ; Fr. Fr.
1. Ziirich: Schule Strickhof . . . . . 22 21429 10715
2. Bern: . Ruatti. . . . . . . 38 27946 13973
3. Wallis: , Eeome . . . . . . 19 14699 7349
4. Nenenburg: , Cernier . . . . . . 32 33190 16595

Total 1901: 111 97264 48632
1900: 124 94395 47198

L(m(lwi-rtschaﬁliche Winterschulen :

1. Ziirich: Strickhof . . . . . . . . . 20 10715 D357
2. Bern: Riitti . . . . . . . . . . . 76 15994 7997
9 » Fombrab . - o s el e @ lg— 48 6327 3163
4. Luzern: Sursee . . . . . . . . . . 63 18538 9269
B, Proiburg: Pérolles . . « » & +« - = « - 21 9104 4552
6. St. Gallen: Kusterhof . . . . . . . . 39 17757 8879
7. Graubiinden: Plantahof . . . . . . . 35 18445 9223
8. Aargan: Brugg . . . . . . . . . . 67 15438 7719
9. Waadt: Lausanne . . . . . . . . . 33 17123 8561
10. Genf: Genf & o o &« & & & =% o s ) 5526 2763

Total 1901: 378 134967 67453
1900: 406 125480 62740

Kantonale Gartenbauschule Genf') . . 1901: 37 35030 17515
1900: 40 21892. 80 10946. 40
Weinbauschulen (mit Versuchsstation): )
1. Ostschweiz: Wiidenswil 3)
2. Waadt: Lausanne-Vevey .
3. Neunenburg: Auvernier .

)
O wo

51100 25000
66863 17600
2 e B e 40619 18675
Total 1901: 37 158582 61275
1900: 36 133656 57822

Molkereischulen :

1. Bern: Riitti . . . 27 21842 10921
2, Freiburg: Pérolles . 12 13806 6903
3. Waadt: Moudon . . 3 9Q30 4515
1901: 42 44678 292339
1900: 55 449273 22137

Y Vom 1. Juli 1900 bis 31. Dezember 1901.

1 Die Ausgabe fiir die Versuchsstationen als solche sind nicht mit voller Sicherheit
auszuscheiden. Die reinen Versuchsstationen in Ziirich, Bern, Genf, Lenzburg, Lausanne
sind hier nicht beriicksichtigt.

% Obst- und Weinbauschule 7, Gartenbauschule 13; daneben noeh in kurzzeitigen Kursen
fiir Mostbehandlung, Obstverwertung und Weinbehandlung 346 Teilnehmer.

Der Bund subventionirte sodann die von 11 Kantonen veran-
stalteten landwirtschaftlichen Wandervortrage und Spezialkurse etc.

1901: 693 Wandervortrige und 239 Spezialkurse . . 40586 24910
1900: 831 - , 282 . . . H3764 26882
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VIII. Unterstiitzung des kommerziellen Bildungswesens.!)
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Die Zahl der vom Bunde subventionirten Handelsschulen ist
von 16 auf 18 gestiegen. Die Handelsabteilung der Midchen-
sekundarschule Bern und die ,Section commerciale* der .Eecole
supérieure des filles“ in Genf sind zu Anstalten mit drei Jahres-
kursen erweitert worden und erfiilllen damit die an die Verab-
reichung eines Bundesbeitrages gekniipften Bedingungen. Die
Handelsabteilung der Industrieschule Ziirich ist auf 41/, Jahres-
kurse erweitert worden und umfasst nunmehr 41/, Jahreskurse.
eine untere (I. und II. Klasse) und eine obere (II[.—V. Klasse)
Abteilung. Der letzteren ist die Bezeichnung , Hohere Handels-
schule“ beigelegt worden. Sie verfolgt den Zweck. den spiter in
die Praxis ubeltretenden Schiilern eine vertiefte Fachbildung zu
bieten und den Ubertritt an einzelne Fakultiten der Hochqchule
zu ermdglichen. Die Schule soll zugleich Vorbereitungsschule fiir
den Verwaltungs- und Verkehrsdienst sein.

Das kaufménnische Fortbildungsschulwesen der kaufménnischen
Vereine entwickelte sich in erfreulicher Weise. Die Zahl der
Schulen hat sich um 7 vermehrt und ist auf 66 gestiegen. An
den Lehrlingspriifingen nahmen 268 Kandidaten (1900 :206) teil,
von denen 261 (1900:202) diplomiert werden konnten.

Der kaufménnische Zentralverein hat mit der Erstellung einer
Lehrmittelsammlung begonnen und als ersten Band die ., Wirt-
schaftskunde der Schweiz“ herausgegeben.

Vom 15.—27. Juli wurde in Genf der zweite vom schweizeri-
schen Handelslehrerverein veranstaltete Fortbildungskurs fiir Han-
delslehrer abgehalten. Der erste hat im Jahre 1900 in Ziirich
stattgefunden. Der Genfer Kurs war von 47 Lehrern von Handels-
schulen und kaufminnischen Fortbildungsschulen besucht.

Bundesstipendien wurden im ganzen 40 bewilligt. Von den
Stipendiaten widmen sich 10 hoheren kaufmé#nnischen Studien, 14
besuchten die oberen Klassen verschiedener vom Bunde subven-
tionirter Handelsschulen, 14 waren Teilnechmer am Fortbildungs-
kurs in Genf und zwei Lehrer an Handelsschulen erhielten Bei-
trige an ihre Studienreisen in Osterreich und England. Die fiir
Bundesstlpendlen ausgelegte Summe betrdgt Fr. 10 095.

Die weitern finanziellen Leistungen des Bundes fur das kommer-
zielle Bildungswesen siehe im statistischen Teil.

IX. Forderung des militarischen Vorunterrichtes.?)

Durch Kreisschreiben des Militdrdepartementes vom 8. Mérz
wurden den kantonalen Erziehungsdirektionen die wesentlichen

1) Nach dem Geschiftsbericht des Bundesrates iiber das Jahr 1901 (Handels-
abteilung). — 2) Nach dem Geschiftsbericht des Bundesrates iiber das Jahr 1901

(Militdardepartement).
6




82 Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz.

Resultate der im Jahr 1900 durchgefiithrten Inspektionen des Turn-
unterrichtes an den hohern Volkschulen mitgeteilt, mit der Weisung.
die Spezialberichte den betreffenden Gemeinde- und Schulbehdorden
und den Lehrern, deren Schulen besichtigt wurden, zur Kenntnis-
nahme zuzustellen. Da inzwischen die italienische Ausgabe der
.Turnschule* zum Abschluss gebracht werden konnte, so wurde
nachtriaglich auch noch der Turnunterricht an den Mittel- und
hioheren Volksschulen des Kantons Tessin einer Besichtigung seitens
eines Fachmannes unterzogen.

(Genanntes Kreisschreiben enthilt folgenden Passus: ,,Auch
in den Seminarien sollten im Interesse einer gleichméssigen Vor-
bildung der Lehrer fiir Erteilung des Turnunterrichtes Inspektionen
vorgenommen oder Konferenzen der Seminarturnlehrer veranstaltet
werden.“ Eine solche Konferenz von Turnlehrern an kantonalen
und privaten Lehrerbildungsanstalten, sowie von Leitern kantonaler
Lehrerturnkurse hatte im Mirz 1899 in Luzern stattgefunden.
Laut Kreisschreiben des Militirdepartementes vom 1. November
ist eine wiederholte Inspektion des Turnunterrichtes an den Lehrer-
bildungsanstalten nunmehr nicht nur an den eigentlichen Seminarien
oder ,Kcoles normales“, sondern an den mittleren und hoheren
Schulen, aus denen Lehrer der Volksschule hervorgehen, im Schul-
jahr 1901/1902 bis Ende April 1902 durchzufithren. Die Ergeb-
nisse auch dieser Besichtigung werden den betreffenden kantonalen
Erziehungsbehérden und den Vorstidnden der Privatanstalten in
geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht werden.

Nachdem im Vorjahre von seiten des Zentralkomitees des eid-
genossischen Turnvereins nur ein Turnlehrerbildungskurs, und zwar
derjenige fiir die deutsche Schweiz, angeordnet und durchgefiihrt
werden konnte, fanden dieses Jahr wieder deren zwei statt, nim-
lich in Lausanne vom 23. September bis 12. Oktober mit 30 Teil-
nehmern aus den Kantonen Waadt, Neuenburg, Tessin und dem
Berner Jura und in Chur mit 48 Teilnehmern — 42 Lehrer, 4 Lehr-
amtskandidaten, 2 Oberturner — aus den Kantonen Ziirich, Bern,
Graubiinden, St. Gallen, Thurgau, Aargau, beiden Basel und Zug.
Derjenige von Chur, mit einer Teilnehmerzahl, die das bisher iib-
liche Maximum bedeutend iiberstiez, bewies., dass solche Kurse
einem namentlich in der deutschen Schweiz ziemlich allgemein
gefithlten Bediirfnis entgegenkommen, und dass die neue ., Turn-
schule“ in erfreulicher Weise zur weitern Ausbildung der Lehrer-
schaft im Fache des Schulturnens anregend wirkt.

Auch andere unter Oberaufsicht und Leitung des eidgenossi-
schen Turnvereins und des Griitlivereins stehende Turnkurse —
Zentral-, Oberturner-, Kreiskurse — welche auf der Basis des
Schultnrnens den militdrischen Vorunterricht weiter zu fordern
geeignet sind und welche genau organisirt sind und sorgfiltig kon-
trollirt werden, sind in der seit einer Reihe von Jahren iiblichen
Weise subventionirt worden.
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Bei der Inspektion hoherer Volksschulen in den verschiedenen
Kantonen zeigte es sich, dass die bundesriitlichen Vorschriften iiber
die Dispensation vom Tarnunterrichte, vom 13. Herbstmonat 1878,
vielorts nicht mehr bekannt waren. Es wurden deshalb die das
Schulturnen beschlagenden bundesritlichen Erlasse aus den Jahren
1878 und 1883 neun gedruckt, in eine Broschiire vereinigt und durch
Vermittlung der kantonalen Erziehungsdirektionen bei den untern
Schulbehdrden und der Lehrerschaft in Erinnerung gebracht.

Unterm 30. August hat der Bundesrat beschlossen, dass bei
der jahrlichen Berichterstattung der Kantone iiber Stand und Gang
des Schulturnens (Verordnung vom 16. April 1883) die statistischen
Erhebungen, statt wie bisher jdhrlich, nur noch alle fiinf Jahre,
erstmals fiir das Jahr 1905 gemacht werden sollen. Aus den ein-
gegangenen Antworten auf die Fragen des so vereinfachten Berichts-
formulars (es fehlt der Kanton Wallis) ergibt sich folgendes:

Mit Bezug auf die Durchfithrung des Turnunterrichtes fiir die
Knaben vom 10. bis und mit dem 15. Altersjahre wurden im Be-
richtsjahre nirgends tiefgreifende gesetzliche oder reglementarische
Bestimmungen erlassen: dagegen haben mehrere Kantone verbind-
liche Jahresprogramme aus der .Turnschule* kombinirt.

Lehrerturnkurse wurden abgehalten in: Bern 2, Luzern 1,
Waadt 2. Fiir das nichste Jahr sind solche in Aussicht genommen
in Ziirich und Nidwalden. In Glarus suchen die Lehrer Fort-
bildung in den Ubungen des neungegriindeten kantonalen Lehrer-
turnvereins. In Freiburg veranstalten die Kreisinspektoren Kon-
ferenzen mit Lehriibungen im Turnen.

Die Inspektion des Turnunterrichtes ist sehr verschieden ge-
ordnet, namentlich wohl deswegen, weil bei der Eigenart und ver-
hiltnisméssigen Neuheit des Turnfaches nicht alle Mitglieder der
Schulbehorden hierzu gleich befihigt sind. Da wo die Aufsicht
iiber dieses Fach von den Schulbehiorden selbst ausgeiibt wird, be-
trauen dieselben doch dfters entweder in oder ausser ihrer Mitte
fachkundige Minner mit dieser Aufgabe. Kantonale Inspektoren
amten fiir die Oberaufsicht des Schulturnens in Nidwalden, Glarus,
Zug, Solothurn, Baselland, Schaffhausen, Appenzell I.-Rh. und Genf.
Bezirksinspektoren werden bezeichnet in Ziirich, Bern, Freiburg,
Aargau, Graubiinden. In Appenzell A.-Rh. werden Inspektionen
je nach Bediirfnis in lingern Zeitintervallen angeordnet.

Abgesehen von rein staatlichen Anstalten, wie Kantonsschulen,
Lehrerseminarien, deren Bediirfnisse ausschliesslich das kantonale
Budget belasten, werden die Gemeinden von den Kantonen unter-
stiitzt bei Erstellung und Unterhalt von Turnplitzen, Turnlokalen
und bei Anschaffung von Gerdten, Turnbediirfnissen etc., je nach
der finanziellen Kraft der (Gemeinde. Vorherrschend wird der
Grundsatz befolgt, dass die Erstellung von Turnplitzen und -hallen
beziiglich finanzieller Beteiligung des Staates analog dem Neubau
von Schulhiusern behandelt wird.
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Ziirich unterstiitzt die Turnvereine der Lehrerschaft der Stadte
Zirrich und Winterthur, der Studenten, des Seminars in Kiisnacht
und der Schiiler des Technikums in Winterthur; Glarus den noch
jungen kantonalen Lehrerturnverein; Baselstadt den Lehrer- und
den akademischen Turnverein; Schaffhausen den kantonalen
Lehrerturnverein; Appenzell A.-Rh. den Lehrerturnverein Herisau :
St. Gallen den Lehrerturnbund der Stadt St. Gallen.

Die beiden Turnlehrerbildungskurse in Lausanne und Chur
wurden von 13 Kantonen beschickt in der Stidrke von 1—15
Mann. Die Teilnehmer erhielten fast durchwegs kantonale Sub-
ventionen.

Der freiwillige militirische Vorunterricht III. Stufe verzeigt
folgende Schiilerzahl:

Am Anfang, am Ende

1. Kanton Ziirich und Schaffhansen: des Kurses
a. Verband Ziirich und Umgebung, XVIIIL. Kurs. 849 769
b. Verband Winterthur, XX. Kuars . . . . . . 441 415
e. Verband Ziirich-Oberland, IX. Kurs . . . . 220 196
d. Verband Winterthur, Technikum . . . . . 70 62
e. Ziirich, Kantonsschule . . . 195 173

(daruntel 46 Abiturienten, “elche smh nur am
Endschiessen beteiligten).

- SenalREngon" ~ .. .7 . i L Tl e e e 8 e 401 137
Total Kanton Ziirich und Schaffhausen 1926 1762

2. Eanton Beém; XTIV, Kwrs . -2 s s Sy 50 Tob 616
3. Luzern, Stadt, VI.Eurs . v .. » o "o v e 1M 105
4. Kanton Solothurn, V. Kurs- . . ... . . ...  .b68 480
5; ; Bagelstadf, XIL Kafs " ... <« .55 "o o 3D 336
6. Baselland, VL. Kurs . . . . . . . . 22 198
T " Schaffhausen, IIT. Kurs . . . . . . . 151, 138
8. - St.Gallen, VIIL Kurs . . . . . . . 268 202
9. 5 Aargau, VILEKurs . . . . . . . . 997 856
10. Thorgan, V.Eors . '« . « % » =« % 3D 319
11. Emﬂedeln, THEIRDYS = = 5 @ (g e & s su 15 14
12. Neuenburg, Stadt-L Kors: . . v v « « . « 241 220
13. Lausanne, L Kurs e h a0 78
14. Gend Siadt L. EBTS & & « o 0" 505 5w 4w = 210 76
Total 1901 6293 5390

., 1900 613b 5461

Vermehrung 158 =2

Verminderung — 71

Die Beteiligung zeigt auch dieses Jahr die mit der Freiwillig-
keit verbundenen Schwankungen. In einigen Kantonen scheint das
Interesse momentan nachgelassen zu haben, wihrend an andern
Orten, wo letztes Jahr keine Kurse moglich waren, solche dieses
Jahr wieder mit Erfolg durchgefiihrt wurden. Bemerkenswert ist,
dass man auch in der franzosischen Schweiz anfingt, sich fiir diese



Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund. 39

Frage zu interessiren, und dass dort schon das erste Mal zum
Teil (Neuenburg) recht erfreuliche Resultate erzielt wurden.

Kadettenkorps. Im Jahre 1901 wiesen die Kadettenkorps
folgende Bestinde auf:

Kanton Ziirich . . . . . 12 Kadettenkorps mit 904 Kadetten.
Bern . 8 1595
Luzern 1 115
.  Glarus 1 92
.~ Solothurn 2 255
.  DBaselstadt . 1 308
. Schaffhausen . 1 85
. Appenzell A.-Rh. 2 279
»  St. Gallen 2 663
Z Graubiinden 1 327
Aargau . wv 5w 1D " 1136

Thurgan . . . . 1 . - 147 ;

Total pro 1901 47 Kadettenkorps mit 5906 Kadetten.

Total pro 1900 46 - . D179

Vermehrung pro 1901 1 Kadettenkorps mit 127 Kadetten.

Drei im letztjihrigen Berichte enthaltene Kadettenkorps (Pruu-
trut, Schoftland und Locle) haben pro 1901 keine Berichte er-
stattet und sind deshalb in obiger Zusammenstellung nicht inbe-
griffen. Dagegen sind im Berichtsjahre vier neue Kadettenkorps
hinzugekommen, es sind dies: Luzern (115 Kadetten), Bremgarten
(66), Kulm (46) und Wohlen (61).

Lehrerturnkurse. Mit der Bundesunterstiitzung fand vom
30. September bis 19. Oktober der 11. Kurs fiir Madchenturn-
lehrer in Biel statt. Es hatten sich iiber 60 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen gemeldet. Begonnen wurde der Kurs mit 46, wovon
im Verlaufe 3 wegen Krankheit zuriicktreten mussten, so dass er
mit 43 Teilnehmern nud Teilnehmerinnen durchgefiihrt wurde, die
sich auf die Kantone folgendermassen verteilen: Ziirich 17, Bern 17,
Aargau 5, St. Gallen 2, Schaffhausen und Baselstadt je 1. Von
diesen Teilnehmern erhielten 31 Beitrige von ihren Kantonen im
Betrage von zusammen Fr. 1810; 13 Beitrdge von den Gemeinden,
in denen sie wirken, im Betrage von zusammen Fr. 460 und end-
lich 37 kleine Beitrige aus der Kasse des schweizerischen Turn-
lehrervereins im Betrage von zusammen Fr. 500. Die Gesamtaus-
gaben, die dem letzteren aus der Veranstaltung des Kurses er-
wuchsen, betragen Fr. 1574. 30.

Das Vereinsorgan, die ,Monatsblitter fiir das Schulturnen*,
erscheint seit Anfang des Berichtsjahres als Beilage zur schwei-
zerischen Lehrerzeitung; d. h. in einer Auflage von 5000, statt
der frithern von 450. Von dieser grissern Verbreitung verspricht
der Verein sich auch eine griossere Wirkung fiir seine Ziele.
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X. Schweizerische permanente Schulausstellungen.
(Aus dem Geschiftsbericht des schweizerischen Bundesrates.)

Die schweizerischen permanenten Schulausstellungen entwickeln
sich in erfreulicher Weise.

Im einzelnen ist iiber die Institute folgendes zu sagen:

Der Geschiftsverkehr desjenigen in Ziirich (Pestalozzianum)
zeigt im wesentliehen eine bedeutende Zunahme:

Korrespondenzen: eingehend 1901: 3136; 1900: 2833:
ausgehend 1901: 6755: 1900: 5191;
Ausleihsendungen: eingehend 1901: 1208; 1900: 1001;
ausgehend 1901: 1315: 1900: 1127;

(und zwar letztere mit Ausleihobjekten: 1901: 4869; 1900: 4729)
Besucherzahl: 1901: 4305; 1900: 3715.

Unter diesen Umstdinden beginnt allmilig in den 1898 be-
zogenen umfangreichen Raumen des Wollenhofes sich schon ein
Raummangel fiihlbar zu machen.

In den Sammlungen des Pestalozzianum (Ziirich) wurde durch
den ziircherischen Verein fiir Handfertigkeit bleibend eingerichtet
und besorgt eine Ausstellong von Lehrgingen des Handfertigkeits-
unterrichts. Als grossere Arbeit ist die Herausgabe eines er-
weiterten Kataloges der Abteilung fiir gewerbliches Fortbildungs-
wesen zu verzeichnen. Die permanente Schulausstellung in Bern
hat hauptsidchlich eine Zunahme der Ausleihungen zu verzeichnen,
die nicht nur auf den Kanton Bern beschrinkt. sondern auch auf
Schulen und Lehrer anderer, meist deutscher, Kantone sich aus-
dehnen. Der Besuch der Anstalt war gegeniiber dem Vorjahre
ungefihr der gleiche. Die Ausstellungen in Freiburg und Neuen-
burg suchen sich ebenfalls, entsprechend ihren verfiigharen Mitteln,
zu entfalten und der Hebung des Schulwesens durch Biicherleihe
an die Schulen und an das Lehrpersonal ihrer Kantone und Unter-
stiitzung der Schulbehdrden mit Rat bei Erweiterung der Lehr-
und Unterrichtsmittel aller Art zu dienen. Im Berichtsjahre hat
die Schulausstellung in Freiburg (Musée pédagogique) sehr schione
neue Riume im Postgebdude bezogen, die ihr eine Entfaltung in
allen padagogischen Richtungen gestatten. Die Schulausstellung in
Lausanne, welche im neuerstellten Seminargebdude eingerichtet
wurde, ist bei Anlass des am 14. Juli stattgefundenen Lehrerkon-
gresses der romanischen Schweiz eingeweiht worden. Die Mobhilien
und Ausstellungsgegenstinde derselben wurden, in 11 Abteilungen ge-
schieden, in fiinf Riumen untergebracht. Verschiedene Riickstédnde
der Einrichtung des Institutes liessen dasselbe im Berichtsjahre
noch nicht zu voller Titigkeit gelangen; im laufenden Jahre wird
dieses Hindernis schwinden.
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_ (Uber die Okonomie der Schulausstellungen orientirt folgende
Ubersicht:

Kantons- und .
1901 %m:;;%d? Bundesbeitray  Einnahimen  Ausgaben Saldo In:?g;;lr- Besuche gﬁ:ﬁg:gg
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Ziirieh . . 9750 3000 16500 15850 -+ 650 75000 4305 4864
Bern . . 7800 3000 12385 14014 1629 73100 3745 15980
Freiburg . 5124 2500 7624 7732 — 108 48430 2412 1626
Neuenburg 2100 2500 5465 H465 o 26400 424 —
Launsanne . 2467 2000 4467 4467 s 30000 510y —

) Vom 14. Juli bis Jahresschluss.

Die geplante permanente Schulausstellung in Luzern ist
wegen Schwierigkeiten betreffend das Lokal noch nicht erdffnet
worden.

Xl. Berset-Miillerstiftung.')

Nachdem gegen Ende des Vorjahres das Herrschaftsgebdude
auf dem Melchenbiihlgute frei geworden war, wurden einerseits
die Vorkehren zur Einrichtung dieses (Gebdudes fiir die Aufnahme
des Lehrerasyls getroffen; anderseits schritt das Departement des
Innern zur Bildung einer provisorischen Kommission fiir die Or-
ganisation der Anstalt.

Diese Kommission versammelte sich am 13. April zur kou-
stituirenden Sitzung und trat dann sogleich den ihr vom Depar-
tement des Innern gestellten Fragen der Organisation des Lehrer-
asyls ndher. Unterm 16. Juli wurde das Organisationsreglement
der Stiftung?) und am 12. November ein Reglement iiber die Auf-
nahme von Pfleglingen der Anstalt’) erlassen. Nach Publikation
des erstern dieser Reglemente wurde am 26. Juli zur definitiven
Bestellung der Verwaltungskommission geschritten. Hierauf wurden
die notigen Vorkehren getroffen, um das Lehrerasyl auf den Friih-
ling 1902 zu erdffnen und es erfolgte zunichst im November die
Ausschreibung der Stelle des Vorstehers oder der Vorsteherin des
Lehrerasyls, mit Anmeldungstermin auf 31. Dezember 1901.

XIl. Schulwandkarte der Schweiz.

Im Laufe des Berichtsjahres wurde der grisste Teil der fiir
die Schulen notigen Abziige des Werkes gedruckt und aunfgezogen.
Bis zum Schlusse des Jahres waren 13 kleinere Kantone ganz
und die iibrigen mit einem Teil der Karte versehen. Der Gesamt-
bedarf fiir die Schulen stellt sich aunf zirka 8800 Exemplare.

1) Nach dem Geschiftsbericht des Bundesrates iiber das Jahr 1901 (De-
partement des Innern).

) A. S.n. F., XVIII, 712 und Beilage I, pag. 12—14.
%) A. S.n. F., XVIII, 856 und Beilage 1, pag. 14—-15.
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Unterm 9. Dezember 1901 erging ein Bundesratsbeschluss
betreffend die unentgeltliche Abgabe der Schulwandkarte der
Schweiz an die Schulen!) und am 27. Dezember 1901 betreffend
den Verkauf der Schulwandkarte.2)

Xll. Vollziehung der Bundesverfassung und eidgendssischer Gesetze.
1. Ausfiihrung des Art. 27.

Der Einladung der Bundesversammlung vom 8. Dezember 1900
Folge gebend, unterbreitete der Bundesrat unterm 18. Juni eine
Botschaft mit Entwurf Bundesbeschluss betreffend die Unterstiitzung
der offentlichen Primarschule durch den Bund (Bundesblatt 1901,
III, 729).

Derselbe wurde vom Nationalrate in der Dezembersession 1901
in Beratung gezogen und als Ergebnis der letztern erfolgte unterm
19. Dezember der Beschluss:

.Es sei der Entwurf des Bundesrates zu einem Bundesbeschlusse
betreffend die Unterstiitzung der offentlichen Primarschule durch
den Bund an den Bundesrat zuriickzuweisen mit dem Auftrage,
den eidgendssischen Riten einen formulirten Antrag auf Erginzung
des Art. 27 der Bundesverfassung so rechtzeitig einzubringen, dass
die ganze Subventionsfrage in der Friihjahrssession der eidgendossi-
schen Réite erledigt werden kann.“

Das Néhere iiber diese Frage enthdlt die einleitende Arbeit
im vorliegenden Jahrbuch, Seite 1—51: ,Der Kampf um die eid-
nossische Schulsubvention® von Dr. Emil Kléti.

2. Freiziigigkeit der Personen, welche wissenschaftliche Berufsarten
ausiiben. (Art. 33 der Bundesverfassung.)

Auf diesem Gebiet sind Verfiigungen von Seite des Bundes-
rates nicht notig geworden; dagegen wurde ein Rekurs anhingig
gemacht, den ein Arzt italienischer Nationalitit gegen Massnahmen
des kleinen Rates des Kantons Graubiinden eingereicht hatte, die
die Handhabung der schweizerisch-italienischen “Ubereinkunft vom
28. Juni 1888 iiber die Zulassung der an der Grenze wohnen-
den Medizinalpersonen zur Berufsausiibung betrafen.

Nach einldsslicher Priifung der Streitfrage sah sich der
Bundesrat veranlasst, sich auf Seite der Anschaunungsweise des
Rekurrenten zu stellen. Fiir das Ndhere sei auf den Entscheid
vom 7. Mai selbst verwiesen.?)

A. S.n. F., XVIIL, 882 und Beilage I, pag. 11.
A.S.n. F., XVIIIL, 884 und Beilage I, pag. 10 und 11.
B

undesblatt 1901, IIL 353 f.

‘)
2)
%)
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XIV. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Im Berichtsjahre hat die Konferenz am 10. September eine
Sitzung in Genf abgehalten. Vorort war Genf und Président der
Konferenz Staatsratspriasident Favon. Aus der Liste der Verhand-
langsgegenstinde sind herauszuheben : Subventionirung der Primar-
schule durch den Bund, Erstellung eines schweizerischen Schul-
atlasses fiir Mittelschulen, Portofreiheit fiir amtliche Schulsendungen,
Einrichtung von Ferienkursen (,,Cours de vacances“) fiir schwei-
zerische Lehrer und Lehrerinnen.

Uber die Konferenzverhandlungen erscheint jeweilen ein ein-
lissliches Protokoll. Fiir das Jahr 1902 wird der Vorort an Bern
iibergehen und damit der Erziehungsdirektor dieses Kantons Kon-
ferenzprisident werden.
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Dritter Abschnitt.

Das Unterrichtswesen in den Kantonen
im Jahre 190l1.

I. Primarschule.
1. Verfassungsbestimmungen, Gesetze und Verordnungen.

Der Gesetzesentwurf betreffend korperliche Ziichtigung, der
vom Grossen Rate des Kantons Bern in der ersten Beratung mit
knappem Mehr angenommen worden war, wurde in der zweiten
verworfen, indem sich eine grosse Mehrheit gegen das Eintreten
aussprach.

In Obwalden ist der Gesangsunterricht in den Volksschulen,
ebenso das Turnen und die weiblichen Arbeiten, einer besonderen
Fachinspektion unterstellt worden.

Mit dem Schuljahr 1900/1901 horte infolge Durchfiihrung des
Schulgesetzes vom 7. November 1898 im Kanton Zug die Repetir-
schule auf zu existiren und die 7. Primarschulklasse trat an ihre
Stelle. Die Organisation der Primarschule dieses Kantons gemiss
dem neuen Schulgesetz ist dargestellt im Jahrbuch 1898, Seite 79
und 80.1)

(Gegen einen Beschluss des Kantonsrates von Solothurn
betreffend die Anstellung eines kantonalen Schulinspektors?) wurde
ein Initiativbegehren eingereicht, worauf die Aufhebung des Be-
schlusses erfolgte.?)

Statt der Repetirschulen haben von 69 Gemeinden des Kan-
tons Baselland 27 Gemeinden die Halbtag- oder Ganztagschule
eingerichtet. Es sind dies besonders die grisseren Gemeinden, so
dass nur noch 39¢/, aller Schulkinder auf den Besuch der Repetir-
schule angewiesen sind.

) Das Gesetz ist abgedruckt im Jahrbuch 189S, Beilage I, pag. 32—47.
%) Beilage I. pag. 16.
%) Beilage I, pag. 16.
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Zur Erleichterung der Durchfiihrung des neuen Lehrplanes fir
die Elementarschulen des Kantons Schaffhausen?) veriffent-
lichte die Erziehungsdirektion sehr einlédssliche Beispiele von Spe-
ziallehrpldnen fiir eine zweiklassige und eine vierklassige Ele-
mentarschule.?)

In Appenzell A-Rh. wurden von Seite der Behirde ver-
schiedene Vorlagen zur Forderung des Schulwesens ausgearbeitet,
so ein Gesetz iiber Schaffung eines kantonalen Schulinspektorates,
ein Gesetz iiber Ausrichtung staatlicher Alterszulagen fiir Lehrer
und Lehrerinnen und eine Verordnung betreffend kantonale Unter-
stiitzung zu Bildungszwecken. Die beiden Gesetzesvorlagen fanden
indessen vor dem Kantonsrat keine Gunade; das Schicksal der Ver-
ordnung ist noch ungewiss.

Die Ersetzung der Ergidnzungsschule durch einen 8. Jahres-
kurs der Alltagschnle machte im Kanton St. Gallen weitere
Fortschritte, indem sie in Wallenstadt, Schmerikon und kathol.
Degersheim beschlossen wurde. Damit besteht diese neue Schul-
organisation bereits in 21, zum Teil grissten Schulgemeinden, die
sich auf 11 Bezirke verteilen.

In den Kantonen der franziésischen Schweiz wurden
auf Grund einer Vereinbarung der FErziehungsdirektoren dieser
Kantone Verordnungen betreffend die Vereinfachung der franzisischen
Grammatik erlassen.?) Die Vereinfachung ist konform derjenigen,
die durch das franzosische Unterrichtsministerium durch seinen
bekannten Erlass vom 26. Februar 1901 in Kraft gesetzt worden
ist. Sie werden auch in der deutschen Schweiz beachtet werden.

2. Schiiler und Schulabteilungen.
a. Bestand.

Der Schiilerbestand der Primarschulen in der Schweiz (All-
tags-, Ergdnzungs-, Repetir- und Wiederholungsschule) ergibt sich
aus folgender Ubersicht:

Schuljahr Schiiler Schuljahr Schiiler
1895/96 470677 1898/99 166369
1896/97 179254 1899/1900 471713
1897/98 484442 1900/1901 472607

Die durchschnittliche Schulzeit in den Primarschulen des Kan-
tons Luzern betrug im Schuljahr 1900/1901 372 Halbtage.

Der Bericht von Schwyz bemerkt: Im Jahre 1895/96 be-
fanden sich 1284 Schiiler im ersten Kurse. Diese hitten sich im
abgelaufenen Schuljahre im 7. Kurs befinden sollen. Dieser Kurs
zihlte aber nur mehr 647 Schiiller. Von den iibrigen 637 mogen

1) Jahrbuch 1900, Beilage I, pag. 118.
) Beilage I, pag. 29—42.
3) Uber die Details dieser Verordnungen siehe Beilage I, pag. 51.
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ungefihr 200 an die Sekundarschule iibergetreten sein; die grosse
iibrige Zahl hat den 7. Kurs nicht erreicht.

In Obwalden besteht die Erginzungsschule unter dem Titel
Wiederholungsschule mit 120 Schulstunden noch an 10 Schulorten,
in den iibrigen ist sie gemiss Bevollméachtigung durch die Lands-
gemeinde in einen 7. Winterkurs der Primarschule umgewandelt
worden. Die Schiilerzahl von Obwalden zeigt gegeniiber 1899 eine
Zunahme von 11, gegeniiber 1891 einen Riickgang von 132 Kindern.

Im Kanton Aargau gab es im Jahre 1865 nach dem Rechen-
schaftsbericht der Erziehungsdirektion 30,148 schulpflichtige Kinder
und 507 Gemeinde- und Fortbildungsschul-Abteilungen; im Jahre
1901 kommen auf 30,374 Kinder im ganzen 621 Schulabteilungen.
Bei anndhernd gleicher Schiillerzahl sind gegenwirtig 95 Schul-
abteilungen mehr als vor 35 Jahren.

Die Landesschulkommission von Appenzell A.-Rh. konsta-
tirt mit Befriedigung, dass die Wiinschbarkeit einer vermehrten
Schulzeit in recht vielen Gemeinden empfunden wird. Im Jahre
1898 betrug die Zahl der Ganztagschulen 23, 1899 24, 1900 26,
1901 29 und auf Ende April 1902 34 mit einer Gesamtschiiler-
zahl von 1614 = 20,49/, aller Alltagschiiler.

Im Kanton Graubiinden gibt es

Schulabteilungen mit 22 Wochen Schuldauer 15
5 ., 24 - . 275
” y 25 ” 1
. i 25 5 ph 109

- 28 e o D

. 30 b 22

32 ; 5

\ 34 26
» 3D i

40 he .. P b 8

42 " 2 ot <

Total 490 Schulabteilungen

Die kantonale Lehrerkonferenz vom 23. November 1901 be-
schloss, beim Kleinen Rate die Verlingerung der Schulzeit anzu-
regen und zwar in der Weise, dass den (Gemeinden die Wahl ge-
lassen wiirde, entweder die jahrliche Schulzeit auf 28 Wochen oder
das schulpflichtige Alter aunf das 16. Jahr auszudehnen oder obli-
catorische Sommerschulen fiir einige Klassen einzufiihren. Die
Petition wurde vom Kleinen Rat im Berichtsjahre noch nicht
behandelt.

In Naters im Kanton Wallis werden iiber 100 Kinder von
italienischen Arbeitern am Simplontunnel in drei Abteilungen
von zwei tessinischen Lehrern und einer Lehrschwester unterrichtet.

Die Zahl der Schulabteilungen im Kanton Tessin stieg seit
1890 um 53. Wiéhrend in jenem Jahr noch 11 Schulen mehr als
das gesetzliche Maximum von 60 Schiilern zihlten, sind es jetzt
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nur 3. Von sdmtlichen 573 Abteilungen haben 116 mehr als 40
Schiiler, 1890 waren es 159.

b. Absenzen. (Siehe auch den statistischen Teil.)

Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern musste gegen eine
Anzahl Gemeinden der Bezirke Miinster und Delsberg, welche das
Minimum der jihrlichen Stundenzahl in der Primarschule nicht er-
reicht hatten, eine Strafandrohung erlassen.

Der Kantonsrat von Obwalden beschloss. dass in Zukunft
die Namen der Kinder, die im ganzen Schuljahr die Schule nie
versaumt hatten, nicht mehr im Schulbericht o¢ffentlich genannt
werden diirfen. Nach der Ansicht des Lehrpersonals ist damit ein
wirksames Mittel, die Kinder zum fleissigen Schulbesuch anzu-
spornen, beseitigt worden.

Zu der Tatsache, dass von 883 Schiilern des Kantons Wallis,
die sich im Jahre 1901 zum ,Examen d’émancipation” meldeten,
nur 540 die Priifung bestanden, bemerkt der erziehungsritliche
Bericht: Evidemment ce dernier chiffre s’éléverait sensiblement si.
le ,fléan des absences” ne continuait & sévir dans un trop grand
nombre de communes. Fiir Absenzen wurden im ganzen Bussen
von Fr. 2931. 30 verhéingt.

Glarus und Appenzell A.-Rh. haben im Berichtsjahre
Bestimmungen iiber das Absenzenwesen erlassen.l)

Glarus hat sein Regulativ iiber die Behandlung der Schul-
versaumnisse vom 17. Februar 1886 in der Weise abgeédndert 2)
und bestimmt, dass der Lehrer ausnahmsweise Alltagsschiilern,
welche bisher die Schule fleissig besuchten, fiir hochstens zwei Tage
im Laufe des Schuljahres Urlaub erteilen kann. In dringenden
Fillen kann der Schulrat oder dessen Président ausserdem einen
Urlaub von hochstens 12 einzelnen Schultagen oder hiochstens zwei
aufeinanderfolgenden Wochen im Launfe des Schuljahres gewiihren;
Repetirschiilern hochstens fiir drei Repetirschultage.

Unterm 17. April 1901 hat die Landesschulkommission von
Appenzell A -Rh. eine einldssliche Instruktion zur Fithrung
der Absenzentabellen und Ahndung der Schulabsenzen im Kanton
Appenzell A.-Rh. erlassen.) Sie enthdlt eine wesentliche Ver-
schirfung der bisherigen Bestimmungen und ermdglicht eine hessere
Kontrolle.

3. Lehrer und Lehrerinnen.
a. Yerordnungen und VYerfiigungen.

Der Frage der Stellvertretung der Lehrer in Fillen von Krank-
heit und Militdrdienst wird in den Kantonen immer grossere Be-
achtung geschenkt. So hat z. B. der Kanton Bern an 145 Stell-

) Beilage I, pag. 28. — 2) Beilage I, pag. 42—47.
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vertretungen fiir kranke Lehrer einen Beitrag von Fr. 8374. 20,
d. h. den dritten Teil der Entschidigungen, verausgabt. Die Er-
ziehungsdirektion des Kantons Bern hat auch ein Zentralbureau
fiir Vermittlung von Stellvertretungen fiir Lehrer und Lehrerinnen
eingerichtet.

Ziurich hat hiefiir zirka Fr. 40,000 ausgegeben, da es nach
seinem neuen Schulgesetz vom 11. Juni 1899 sidmtliche beziiglichen
Kosten iibernommen hat.

Im Kanton Glarus hat am 14. Februar 1901 ein neues
Reglement iiber die Fahigkeitspriifungen der glarnerischen Primar-
lehrer das Licht der Welt erblickt,!) ebenso im Kanton Freiburg
unterm 5. Mdrz2) nebst begleitendem Priifungsprogramm.3)

Der Erziehungsrat von Schaffhausen erblickt in gegen-
seitigen Schulbesuchen der lL.ehrer ..einen wesentlichen Faktor fiir
die padavoglsche Weiterbildung der Lehrerschaft und empfiehlt
deqwegen den Schulbehorden, solchen Schulbesuchen nicht hindernd
in den Weg zu treten, sondern sie durch anstandslose Gewihrung
des notig werdenden Urlaubs (1—2 Tage wihrend eines Schul-
jahres) zn ermdoglichen*.

Schon im Jahrbuch fiir 1900 wurde erwihnt, dass im Kanton
St.Gallen ein Gesetz iiber die Errichtung einer Lehrersynode
in der Abstimmung vom 10. Februar 1901 vom Volke verworfen
wurde. Auf 1. Januar 1902 trat dagegen ein Gesetz iiber die
Festsetzung der Primarlehrergehalte!) unangefochten in Kraft.
Die wesentlichsten Bestimmungen lauten folgenderma,ssen:

Die Minimalgehalte der Primarlehrer sind. der Jahresbeitrag der Schul-
gemeinden an die Lehrerunterstiitzungskasse und bisherige Personalzulagen
mit inbegriffen, festgesetzt wie folgt. (Art. 1.)

A. An Halbjahrschulen mit 26 Wochen Unterricht im Winter und je ein-
tigiger Repetir- und Erginzungsschule im Sommer, wobei %5 des Ge-
haltes auf den Winter und !/3 auf den Sommer entfallen a. fiir Lehramts-
kandidaten und nicht definitiv patentirte Lehrer auf Fr. 900, — &. fiir
definitiv patentirte Lehrer auf Fr. 1000.

Wenn der Erziehungsrat Halbjahrschulen von anderer als der oben
bezeichneten Organisation zuldsst, wird er den Lehrergehalt in jedem
einzelnen Falle bestimmen.

B. An Dreivierteljahrschulen und Jahrschulen: a. fiir Lehramtskandidaten
und nicht definitiv patentirte Lehrer auf Fr. 1300, — &. fiir definitiv
patentirte Lehrer auf Fr. 1400.

Art. 2. Der Staat leistet iiberdies an die Lehrer und Lehrerinnen Ge-
haltszulagen, und zwar: «. an Lehrer und Lehrerinnen mit 6—10 Dienst-
jahren Fr. 100 jahrlich, — &. an Lehrer und Lehrerinnen mit 11—15 Dienst-
jahren Fr. 200 jabhrlich, — e¢. an Lehrer und Lehrerinnen mit 16 und mehr
Dienstjahren Fr. 300 jahrlich.

Bei der Berechnung des Dienstalters zdhlen nur die auf Grund eines

Lehrerpatentea im st. gallischen aktiven Schuldienste verbrachten Jahre.
1) Beilage 1. pag. 158—161.
%) Beilage I, pag. 161—167.
3) Beilage I, pag. 168—189.
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Hievon sind diejenigen Lehrer ausgenommen, welche bei Inkrafttreten dieses
(vesetzes bereits im aktiven kantonalen Schuldienste stehen und fiir welche
ihre gesamten Dienstjahre in Berechnung kommen. (Art. 2.)

~ Die Minimalgehalte der Lehrerinnen betragen an allen Arten von Schulen
%y von denjenigen der Lehrer; hievon abweichende Vereinbarungen sind nur
in Ausnahmefillen zulissig und bediirfen der Genehmigung des Erziehungs-
rates. (Art. 3.)

Die Schulgemeinden sind verpflichtet, den Lehrern resp. Lehrerinnen
ausser obigem Gehalte entweder eine angemessenec Wohnung anzuweisen
oder eine den drtlichen Verhdltnissen entsprechende Wohnungsentschiidigung
znkommen zu lassen.

Uber die Hohe der letztern entscheidet der Ortsschulrat, wobei dem
Lehrer jedoch der Rekurs an den Bezirksschulrat offen steht. Letzterer
entscheidet endgiiltig. (Art. 4.)

Um der Anstellungsberechtigung weltlicher Lelrerinnen an
Primarschulen im Kanton St. Gallen, entsprechend der Praxis,
die sich aus den gegebenen Verhidltnissen nach und nach heraus-
gebildet hatte, auch ihren iibereinstimmenden Ausdruck in der
kantonalen Schulordnung zu verleihen, beantragte der Erzichungs-
rat deren entsprechende Revision. Danach konnen auch an ge-
mischten Schulen Lehrerinnen fiir die vier untern Klassen ange-
stellt werden. sofern die ihnen unterstellte Schiilerzahl 50 nicht
itbersteigt. Uber die Zulassung von Lehrerinnen an den hoheren
Klassen gemischter Schulen hat die Erziehungskommission in jedem
einzelnen Falle nach Massgabe der bestehenden Verhiltnisse zu
entscheiden. Mit Bezug auf Patentirung. Anstellung und Ent-
la,smug unterliegen die Lehrerinnen den gleichen Bestlmmunoen
wie die Lehrer.)

In Prozenten ausgedriickt. ergibt sich fo]gendes Verhiltnis
der patentirten zu den admittirten Lehlklaften im Kanton Grau-
biinden:

Schul- Patentirte Admittirte Schul- Patentirte Admittirte
jahr Lehrkriifte Lehrkrifte jahr Lehrkriifte Lehrkriifte
1900 87,75 9, 12,25 9, 1896 87,85 %), 12,459,
1899 88.45 . 11,55 .. 1895 85,86 14,14 |
1898 88.82 . {118 . 1804 83,75 ,, 16,20 ..
1897 85,83 .. 14,17 ., 1893 83,65 .. 16,35 .,

Leider hat sich seit zwei Jahren das Verhiltnis der paten-
tirten zu den admittirten Lehrkriften, wenn auch nur in geringem
Grade (1,079/;), ungiinstiger gestaltet. Es hidngt das damit zu-
sammen, dass besonders in den italienischen Talschaften Lehrkrifte
geduldet werden mussten, die gar keinen Ausweis iiber Seminar-
bildung besitzen.

Seit dem Inkrafttreten des Besoldungsgesetzes (siehe 1900,
Beilage I, Seite 8) betrdgt die durchschnittliche Besoldung eines
Primarlehrers Fr. 920. Daran leistet die Gemeinde durchschnitt-
lich Fr. 590. Bei Vergleichungen mit andern Kantonen darf die
Schuldauer nicht ausser acht gelassen werden (siehe oben Seite 92).

1) Beilage I, pag. 190.
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Das Nihere enthidlt die Verordnung fiir die kantonalen Bei-
trige an die Lehrerbesoldungen im Kanton Graubiinden vom
30. Mai 1901.1)

Die Erziehungsdirektion des Kantons Tessin bereitet einen
(vesetzesentwurf fiir Griindung einer Hiilfs- und Pensionskasse fiir
die Lehrer an den dffentlichen Schulen des Kantons vor. Vor-
liufig unterbreitete der Staatsrat dem (Grossen Rat unterm 13. No-
vember 1901 folgendes Dekret:

Bis zur Errichtung einer Pensionskasse fiir die Lehrer wird
der jihrliche Beitrag an die . Societa di mutuo soccorso fra i do-
centi ticinesi* von Fr. 1000 auf Fr. 2000 erhoht.

Die ,,Societa di mutuo soccorso fra i docenti ticinesi*, gegriindet
1861, hat nach dem an der Versammlung vom 22. September 1901
erstatteten Bericht im Laufe ihres Bestehens an 78 Mitglieder die
Summe von Fr. 66,201. 25 als Unterstiitzungen ausgegeben. Im
Jahre 1900/1901 betrugen die Ausgaben Fr. 5782, wihrend die
Einnahmen nur Fr. 4609.30 ausmachten. Die FErhohung des
Staatsbeitrages war dringend néotig.

Genf hat die Verhiltnisse betreffend die schulpraktische Be-
titigung junger Lehrer unterm 26. November 1901 durch das
.Réglement sur le stage dans les écoles primaires“ neu reglirt,?)
wodurch der beziigliche Erlass vom 3. Mai 1898 aufgehoben wurde.

b. Bestand.

Der Bestand des Lehrpersonals an den Primarschulen gestaltete
sich folgendermassen :

Schuljahr Total Lehrer e Lehrerinnen /o

1896/97 9765 6385 65,4 3370 346
1897/98 9911 6444 65,9 3467 35,0
1898/99 10106 6439 63,7 3667 36,5
1899/1900 10312 6499 63,9 3819 37,
1900/1901 10539 6663 63,2 3876 36.3

Uber die Zahl an den Lehrerseminarien etc. erfolgten Neu-
patentirungen siehe im statistischen Teil.

¢. Fortbildung der Lehrer.

Zum Zweck der Weiterbildung der jurassischen Lehrer-
schaft wurde in Pruntrut Mitte August 1901 ein zehntigiger
Kurs abgehalten. Da die Anmeldungen zu demselben sehr zahl-
reich eingegangen waren, so wurde beschlossen, fiir diesmal nur
die Lehrerschaft der Elementarstufe zuzulassen und 1902 einen
zweiten Kurs fiir die Mittel- und Oberstufe einzurichten. Es
nahmen 28 Lehrerinnen und 3 Lehrer am Kurs teil. Der Unter-
richt wurde von 4 in Pruntrut wirkenden Lehrern erteilt, und

1) Beilage I, pag. 190—191.
) Beilage I, pag. 191.
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zwar erstreckte sich derselbe hauptsichlich auf die Methodik im
Fach des Lesens, Rechnens und Singens, ausserdem auf Zeichnen
und Turnen, in einem Total von b4 Stunden. Dem Unterricht
wurde eine Anzahl allgemein bildender Vortrige angereiht. Der
Kurs, der unentgeltlich war, wurde im Lehrerseminar abgehalten
und stand unter der Leitung der Seminardirektion. Die Ausgaben
beliefen sich auf Fr. 1903. 85, wovon der grissere Teil zu Sub-
ventionen an die Teilnehmer verwendet wurde.

An 6 bernische Teilnehmer am Turnkurs in Glarus wurden
Fr. 450 Staatsbeitrag ausgerichtet: ein Lehrer besuchte den Zeich-
nungskurs in Freiburg und erhielt einen Beitrag von Fr. 100.

Den kantonalen Turnkurs in Langenthal von einer Woche
Dauer machten 27 Lehrer mit.

Vom 3.—13. September wurde im Lehrerseminar Rickenbach-
Schwyz ein Kurs fiir Gesangsunterricht abgehalten. 27 Teilnehmer.

Im Kanton Solothurn veranstaltete der Erziehungsrat an
14 verschiedenen Orten Zeichnungskurse von je 4 "l'agen; fast
alle Primarlehrer und -Lehrerinnen nahmen teil.?)

5.—10. August Kurs im Freihandzeichnen in Wil (Kanton
St. Gallen), von der Lehrerschaft des Bezirkes angeordnet und
von 28 Lehrern und Lehrerinnen besucht. Staatsbeitrag Fr. 377.

In Gais wurde ein sechstéigiger Skizzirzeichenkurs fiir die Lehrer
des appenzellischen Mittellandes abgehalten; 3 appenzellische
Lehrer nahmen am gewerblichen Fortbildungsschulkurs in Aarau teil.

In Chur fand vom 22. April bis 4. Mai ein Gesangsdirektoren-
kurs statt. Es nahmen 18 Lehrer teil.

In den Friihjahrsferien 1901 fand in Frauenfeld ein Kurs im
Freihandzeichnen fiir thurgaunische Primarlehrer mit 23 Teil-
nehmern statt. Da fiber 20 Angemeldete nicht beriicksichtigt werden
konnten, ist fiir 1902 ein zweiter Kurs in Aussicht genommen.

26 Sekundarlehrer beteiligten sich an einem einw@chigen Kurs
zur Einfiihrung in das absolute Massystem unter besonderer Be-
riicksichtigung der Elektrizitit und zur Instruktion im chemischen
Experimentiren.

Die obigen Angaben sind den Geschiftsberichten der kan-
tonalen Erziehungsdirektionen entnommen; die betreffenden Fort-
bildungsgelegenheiten sind bloss die offiziell unterstiitzten ; die Veran-
staltungen von Lehrervereinigungen u. a. sind hier nicht beriick-
sichtigt; die Zusammenstellung darf daher auf Vollstindigkeit nicht
Anspruch machen.

Zur Erginzung der Angaben kann verwiesen werden auf die
Notizen im Abschnitt ,Forderung des Unterrichtswesens durch den

1) Beilage I, pag. 189—190: Mitteilung der Erziehungsdirektion an die
Primarlehrer des Kantons Solothurn betreffend die Teilnahme an Zeichnungs-
kursen vom 11. September 1901.

7



Y= Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz.

Bund“ auf Seite 73 betrefiend die Instruktionskurse fiir Zeichen-
lehrer und auf Seite 85 betreffend die vom schweizerischen Turn-
verein angeordneten Turnkurse.

D. Lehrmittel und Schulmaterialien.
Unentgeltlichkeit.

Wo die Unentgeltlichkeit eingefiihrt ist. ist man mit ihren
Resultaten zufrieden. Der Kreis der Kantone, in denen dieselbe
von gesetzeswegen besteht, ist seit der letzten Zusammenstellung
im Jah: buch 1899, Seite 94 und 95, nicht erweitert worden; da-
gegen zieht sie in den Gemeinden im Vaterland stets weitere Kr eise.
Es wird Sache einer in den nichsten Jahren zu erstellenden allge-
meinen Ubersicht sein, zn konstatiren, welche Verbreltung die Unent-
geltlichkeit der Lehrmittel und Schulmateuahen in den Kantonen
gewonnen hat, in welchen sie zur Zeit noch nicht gesetzlich ein-
gefiihrt, sondern bloss der Initiative der Gemeinden iiberlassen ist.
Fiir das Berichtsjahr seien folgende Tatsachen herausgehoben:

Im Kanton Ziirich ist fiir den kantonalen Lehrmittelverlag ein
Reglement erlassen worden (16. November). 1)

Die Stadt Luzern hat am 10. Mirz 1901 mit 1687 gegen
775 Stimmen eine Initiative betreffend Unentgeltlichkeit der Lehr-
mittel angenommen.

An den meisten Orten des Kantons Obw alden besteht ein
Fonds fiir die Arbeitsschule, aus welchem den armen Kindern das
notige Arbeitsmaterial verabreicht wird. Wo ein solcher fehlt.
besorgt dies Liebeswerk der Frauenverein. Der Stoff wurde unent-
geltlich verabfolgt: in Sarnen an 30 Kinder, in Kerns mit Filialen
an 57, in Sachseln mit Filiale an 46, in Alpnach an 35 Kinder
canz und an 48 teilweise, in Engelherg an 114, in Lungern an 104.
in Giswil an 81, in Kégiswil an 25, in Stalden an drei Kinder ganz
und an eines teilweise. Der Stoff wurde, entsprechend den Anfor-
derungen des obligatorischen Lehrplanes, jeweilen fiir die ganze
Klasse gemeinsam angeschaft.

Im Kanton St. Galllen wurde die ,, Anleitung zur Ausfithrung
der in den Midchenarbeitsschulen des Kantons St. Gallen vorge-
schriebenen Arbeiten“ sdmtlichen Schiilerinnen der 7. Primarklasse
unentgeltlich verabfolgt.

Im Kanton Aargau besteht in 54 Schulkreisen ganze, in
146 teilweise und in 38 noch keinerlei Lehrmittelunentgeltlichkeit.

In Appenzell A.-Rh. wurde die Erstellung einer revidirten
Landeskunde (geschichtlich und geographisch) und die Neuauflage
von , Fiihrer, Verfassungskunde fiir den Kanton Appenzell A.-Rh.“
beschlossen 35 Gemeinden sind im Besitz des Kantonsreliefs.

1) Beﬂ&ge I. pag. 215—216.
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Das was in andern Kantonen typisch ist, ist bereits in frithern
Jahrbiichern gemeldet worden; es kann also auf die betreffenden
Abschnitte derselben verwiesen werden. Auf eine Reproduktion
der Daten iiber die Ausgaben der einzelnen Kantone fiir die Un-
entgeltlichkeit der Lehrmittel und Schulmaterialien wird hier ver-
zichtet und die beziigliche Berichterstattung auf den Zeitpunkt
verschoben. da die ganze Frage wieder in monographischer Form
zu behandeln sein wird.

6. Firsorge fiir arme Schulkinder.
a. Nahrang und Kleidung: Kinderhorte.

Auch dieses Jahr heben wir aus den Geschéftsberichten der
kantonalen Erziehungsdirektionen wieder einige Mitteilungen heraus.

Im Kanton Zirich wurde durch das Gesetz betreffend die
Volksschule vom 11. Juni 1899 die Fiirsorge fiir verwahrloste, arme
anormale und in der geistigen und korperlichen Entwicklung zuriick-
gebliebene Kinder zur besondern Aufgabe des Staates gemacht
(8§ 50, 51, 81). Durch Regierungsratsbeschluss vom 20. Mai 1901
wurde das gesamte, beziigliche Unterstiitzungswesen, soweit dabei
die §§ 50, 51 und 81 des neuen Volksschulgesetzes in Betracht
kommen, im Sinne von § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 26. Februar
1899 betreffend die OrO“amsatlon und Geschéftsordnung des Regie-
rungsrates und seiner Direktionen der Erziehungsdirektion zuge-
wiesen und ihr zugleich der fiir das Jahr 1901 notige Kredit aus
den Ertrignissen des Alkoholzehntels zur Verfiigung gestellt.

An Unterstiitzungen wurden verabreicht:

1. Zur Versorgung von verwahrlosten Knaben und jugend-

lichen Verbrecher in entsprechenden Anstalten . . . . Fr. 2.670. —
2. Zur Fiirsorge fiir aufsichtslose Kinder, Knaben- und

Méddchenhorte . . . , 4941, —
3. Zur Fiirsorge fiir schwachsmmge nnd epllepmche Ixmde1 . 8,487.80
4. Zur Versorgung armer Schulkinder mit kriftiger I\ahlung

und zur Unterstiitzung der Feriemkolonien . . . . 1.183.80

bl |

Fiir Unterstiitzung von einzelnen tanbstummen, bhnden
schwachsinnigen, epileptischen Kindern in verschiedenen }
Anstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3615.—

Total Fr. 26,447. 60

Im Kanton Luzern wurden im Winter 1900/01 von den Ge-
meinden Fr. 28,639 fiir Schulsuppen ausgegeben. Aus dem Alkohol-
zehntel wurden hieran in 42 Posten Fr. 338D vergiitet.

In allen Gemeinden von Obwalden wurden fir arme Schul-
kinder Schuhe und andere Kleider angeschafft und zu Mittag eine
kriftige Nahrung (Suppe, Milch, Brot “und Kiase) ausgeteilt. Die
Auslagen der Gememden betrucren Fr. 10,256.
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In Basel erhielten das Schiilertuch 2 Gymnasiasten, 40 Real-
schiiler, 806 Sekundarschiiler, 482 Sekundarschiilerinnen, 938 Primar-
schiiler, 783 Primarschiilerinnen.

Im Winter 1901/02 wurden an den Primar- und Sekundar-
schulen téglich 1087 Liter Suppe verteilt.

In den Sommerferien bestanden eine grosse Zahl von Ferien-
horten, im Winter 26 Winterhorte.

Im Kanton St. Gallen erhielten 23 Schulgemeinden fiir Milch-

stationen, Ferienkolonien und Schulsuppen einen Staatsbeitrag von
Fr. 4000 aus dem Alkoholzehntel.

Die Schulkiichen in sechs (Genfer Schulen verteilten 60,349
Mittagessen und 26,026 Abendessen.

In den ,Classes gardiennes® von Genf, die vom 4. Januar bis
6. Juli und 11. November bis 24. Dezember gehalten wurden und
zwar von 11—1 Uhr (wihrend der Titigkeit der Schulkiichen).
von 4—6 Uhr und von 6—8 Uhr, waren im ganzen 1221 Knaben
und 911 Midchen, zusammen 2132.

Die ,Classes gardiennes des vacances® vom 30. Juli bis 24.
August, je Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 8 bis 11
und 2—4 Uhr, zdhlten 341 Schiiler.

*

Das statistische Jahrbuch der Schweiz 1902,1) herausgegeben
vom eidgendssischen statistischen Bureau, enthidlt auf Seite 202
eine idusserst interessante Zusammenstellung iiber ,Die Ferien-
kolonien in der Schweiz in den letzten drei Jahren
1899—1901¢. Dieselbe orientirt iiber alles statistisch Wissens-
werte, so dass wir es uns nicht versagen konnen, sie in extenso
Zzll reproduziren.

iin- .. 7 or sor I e
Ortschaft tl(?l];:l;ls— Zahl der Kinder \"el{pﬂlc}g(tllirgs- Ausﬁﬁ?lﬁll;iggrii‘gie:eptzltlfulil”H
j:ll;!‘ der Kolonien tase Transport
1901 1900 18989 1901 1900 1899 1901 1900 1599
Fr. Fr. Fr.
Zivich . . . . . . 1876 807 874 820') 20090 22366 20619 34011, 94 36566.35 53697, 50
Basel . . . . . . 1878 510 540 510 7560 7560 7140  16635. 06 17418. 30 16603, 40
Aaran . . . . . . 1879 60 45 49 1200 945 1029 1845, 90 2446, 95 2186. 30
Bern . . . . . . 1879 397 400 350 7940 8000 7000 8950.01  8934.10  7376,45
Genéve . . . . . 1879 146 141 139 3650 3525 3475 £879. 30  4818.75 1839, 40
Chur . . . . . . 1880 88%)  88%)  77Y) 1848%) 1848%) 1617 2020, —  1773.45  1651.59
Neuchatel . . ., . 1830 283 294 235 5943 6174 4935 6490.50  6163.35  5351.05
Schaffhausen . . . 1580 70 70 7L 1260 1540 1561 2021. 31  2021.11  2268. 15
Winterthur . . . . 1881 178 162 163 3560 3240 3260 8310. 67 6489. 60 3964. 85
St.Gallen . . . . 1883 80 82% 83% 1600 1640 1660 3069. 30  3969.30 3251, 30

) In den Zahlen von Ziirich sind nicht nur die in Schwiibrig verptlegten Kolonisten,
sondern auch zirka 150 Kinder, welche das ganze Jahr in dieser Erholungsstation verpflegt
wurden, enthalten. — ?) Darunter 19 Pensionire. — *) Darunter 31 Pensioniire. — *) Darunter
21 Pensionire. — °) Darunter 14 Pensionire mit teilweiser oder ginzlicher Bezahlung der
Unterhaltungskosten. — ¢) Darunter 15 mit teilweiser oder giinzlicher Bezahlung der Unter-
haltungskosten.

') Ausgegeben am 26. Dezember 1902
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tirtschaft {ﬁlrt;gs- Zghl ??r Kipder Vefp;ﬁlcjgg?ws— Aubi;];l';{bﬁll;i\t'l;ll{‘e?;é’r:fl%:;mg
jahr: der Kolonien tage Transport
1901 1900 1899 1901 1900 1899 1901 1900 1899
Fr. Fr. EFr.

Lausanne .« o« . 1884 168 150 152 2030 5250 4104 5939, 82 D127, 92 5464, 15
Biel . . . . . . . 1889 41 41 41 861 8061 861 930, 37 778, 25 T02. 44
Toss . . . . . . 1889 36 57T 35 1120 1140 1100 1718, 10 1486, —  1460. 35
Widenswil . . . . 1891 20 21 21 120 441 141 1042, 13 1026, 80  1026. 80
Vevey . . . . . . 1892 55 66 66 2145 2178 2508 1776, 40 1568. 85 2085. 40
Glarus e - & . . 1894 22 a2 22 462 462 162 1493. 15 1510. 78 1483, 50
Luzern . . . . . 1894 338 320 281 6975 0539 5718 5364, 20 H5045.45 5904, 20
Burgdorf . . . . 1895 40 40 41 800 800 S20 1189, 60 11835, 70 2405, 50
Solothurn . « « o« 1895 37 35 35 T 730 721 1188, 90 1153. 70 1090, 30
Zotingen . . . . . 189 32 33 35 448 462 490 1215. 20 937. 40 1028, 85
Olten . . . . . . 189 651 58 54 883 986 756 1328, 53 1537. 10 1350, 40
Veltheim . . . . 1896 51 49 34 1020 980 630 1515. 53 1455. 40 1037. 85
La Chaux-de- Fouds 1898 59 51 51 1738 1428 1428 2050, 84 33565, 80 3520, —
(lrhlwn & W T 1809 36 36 43 756 756 860 1649, 30 1510, 15 1775, 60
Andeltingen (Bezxrk: 1899 35 45 52 810 900 1040 1646, 50 1727, 25  2056.52
Biilach [ ! ) 42 — — 882 —_ — 1625. 15 —

Total — 3732 3720 3460 80810 80751 74285 120826, 95 120627. 81 116081, 87

b. Anstalten fiir Schwachsinnige, Schwachbegabte etec.

Dem statistischen Jahrbuch der Schweiz pro 1902, herausge-
geben vom eidgenossischen statistischen Bureau, entnehmen wir
auszngsweise folgende Angaben:

In 18 Anstalten fir schwachsinnige Kinder in der
Schweiz waren auf 31. Dezember 1901 zusammen 788 Kinder
(351 Knaben und 361 Midchen) untergebracht. Die Zahl derselben
hat im Laufe der letzten Jahre wesentlich zugenommen: 1897:
587, 1898: 629, 1899: 690, 1900: 735. Es sind folgende An-
stalten: Keller’sche Anstalt in Hottingen (Ziirich), Anstalt in Regens-
herg (Ziirich), Anstalt Biihl in Widenswil (Ziirich), \Ialtmstlftmlg
in der Mariahalde Erlenbach (Zirich), Anstalt Pestalozziheim in
‘Pfiffikon (Zurlch), Anstalt Weissenheim (Bern), Privatanstalt ,zur
Hoffhung® (Bern), Anstalt Kriegstetten (Solothurn), Anstalt ,zur
Hoﬂmmg (Basel) Anstalt Kienberg bei Gelterkinden (Baselland)
Asyl .Schutz“ in Walzenhausen (Appenzell A.-Rh.), Anstalt in
Masans (Graubiinden), Anstalt auf Schloss Biberstein (Aargaun),
Anstalt St. Joseph in Bremgarten (Aalgau) Anstalt in Mauren
(Thurgan), Privatanstalt ,Friedheim* in Weinfelden (Thurgau).
Asile de I'Espérance a Etoy (Vaud), le Foyer Vernand-Dessus
pres Lausanne (Vaud), letztere Anstalt auf 14. September 1900
erdffnet. Sie nimmt blinde, schwach- und blodsinnige Kinder auf.

In nachstehenden fiinf Blindenanstalten mit einem Be-
stand von 131 Personen (79 miinnlich, 52 weiblich) werden auch
Kinder unterrichtet: Ziirich, Koniz, Blindenheim Linggasse Bern,
Lausanne, ebenso in den folgenden 15 Taubstummenanstalten
mit einer Bevélkerung von 683 Personen (351 minnlich und 332
weiblich):
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Ziirich, Miinchenbuchsee, Wabern, Hohenrain (Luzern), Gruye¢re,
Riehen, Rosenberg (St.Gallen), Zofingen, Landenhof (Aargau), Lieben-
fels (Aargan), Istituto St-Eugenio Locarno (Tessin), Moudon (Waadt),
Géronde (Wallis), Petit-Saconnex (Genf), Chénes-Bougeries (Genf).

Daneben sucht man immer mehr durch Einrichtung von
Klassen fiir Schwachbegabte im Rahmen der 6ffentlichen
Primarschule die normalen Klassen durch jene Elemente zu ent-
lasten, welche wenigstens zeitweilig einer intensiven Nachhiilfe
bediirfen.

Es wurden in Langnau, Steffisburg und Biel solche neuen
Klassen eingerichtet.

Fiir Erteilung von Nachhiilfestunden an schwachbegabte Schul-
kinder und die Fiihrung von Spezialklassen fiir solche erhielten
26 Schulgemeinden im Kanton St.Gallen einen Staatsbeitrag
von Fr. 3804. 50.

Von den am Staatsbeitrag teilnehmenden Gemeinden wurde
verlangt, dass sie den diesen anstrengenden Unterricht erteilenden
Lehrern pro Nachhiilfestunde auch aus der Schulkasse, neben dem
Staatsbeitrag von 75 Rp., eine Vergiitung von mindestens 25 Rp.
leisten. Zwei Ortsschulriten wurde vom Erziehungsrat bedeutet,
dass zu solchen Nachhiilfestunden keine normal beanlagten, bloss
in ihren Erfolgen (vielleicht auch wegen verkiirzter Schulzeit)
zuriickgebliebenen Kinder zugelassen werden diirfen.

In Behandlung eines konkreten Falles entschied der Regie-
rungsrat von Appenzell A.-Rh. auf Antrag der Landesschul-
kommission, dass aus dem Kredit fiir schwachsinnige Kinder (fiir
1902 wurden Fr. 1000 budgetirt) grundsétzlich nur Unterstiitzungen
fiir Versorgung bildungsfiahiger Kinder ausgerichtet werden
sollen.

Es ist selbstverstindlich, dass auch die insbesondere in den
stidtischen Gemeinwesen bestehenden Klassen sich der besondern
Aufmerksamkeit der Schulbehérden erfreuen.

Betreffend die Rettungs- und Zwangserziehungs-
anstalten sei auf die Angaben in den fritheren Jahrbiichern ver-
wiesen.

7. Handarbeit der Middchen.

Dieses Unterrichtsfach erfreute sich wie in den letzten .Jahren
so auch im Berichtsjahr besonderer Obsorge der Behtrden. Aus
dem reichen Berichtsmaterial sei diesmal folgendes herausgehoben:

Im Kanton Bern wurde unterm 18. Juli 1901 ein neuer

Unterrichtsplan fiir die Mé&dchenhandarbeiten erlassen!), ebenso
im Kanton St. Gallen am 18. Mirz 19012) und im Kanton

1) Beilage I, pag. 26.—28.
%) Beilage I, pag. 47—49.
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Neuenburg?!), im letztern fiir die Sekundarschulstufe unterm
7. Méarz 1901.

Im Kanton Zug wirkten im Schuljahr 1900/1901 nur an den
Schulen von Zug, Baar und Hiinenberg eigentliche Fachlehre-
rinnen als Arbeitslehrerinnen, an den andern Schulen erteilen
die Klassenlehrerinnen auch den Arbeitsschulunterricht.

Von der Arbeitsschule in Baselland sagt der Bericht des
kantonalen Schulinspektorates:

~Auf dem Gebiete des Arbeitsschulwesens geht es Jahr fiir Jahr vor-
wiirts. Das Lehrpersonal vermehrte sich in den letzten fiinf Jahren in er-
frenlicher Weise. Im Jahre 1897 hatten wir 98 Lehrerinnen; jetzt sind es
141. Die Zahl der iiberfiillten Schulen hat sich bedeutend verringert. Die
sechs Expertinnen bemiihen sich, ihre Lehrerinnen immer mehr zun einem
gedeihlichen Klassenunterricht heranzuziehen.*

Von den 159 Arbeitslehrerinnen des Kantons Waadt, die
nicht zugleich Primarlehrerinnen sind, besitzen 129 das Patent
nicht. An vielen Orten wird dem Arbeitsunterricht noch nicht die
nétige Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Bericht des kantonalen Erziehungsdepartements sagt
dariiber :

nD’autre part, en ce ui concerne la méthode, les éleves dans beaucouyp
de classes apportent encore, suivant la bonne vieille routine d'autrefois, les
travaux ui leur plaisent on ceux qui conviennent aux meéres de famille.

L’enselgnement des travanx & laiguille sera, dit le plan d'études, col-
lectif et intnitif. Toutes les éléeves d'une classe et, antant que possible. d'un
méme degré de connaissances, seront occupées au méme travail.

Mais pour qu’'un enseignement simultané soit possxble il est indispen-
sable que toutes les éléves soient pourvues des matérianx nécessaires aux
lecons de couture. Tel n'est point le cas actuellement. Sur 20,000 jeunes
filles qui suivent nos classes primaires, les 3’y au moins sont privées de cet
enseignement rationnel, grice au manque d’uniformité du matériel.”

Betreffend die Arbeitslehrerinnenbildung ist folgendes
zu bemerken:

Bern. Patentirt wurden im Kanton Bern fiinf Schiilerinnen
der Haushaltungsschule Bern und 33 Teilnehmerinnen am Bildungs-
kurs in Delsberg (vom 22. Juli—14. September 1901).

Solothurn. In Solothurn wurde ein erster Bildungskurs
fir Arbeitslehrerinnen abgehalten. Dauer drei \Wochen, Teil-
nehmerinnen 41. Zur Erlangung des Wahlfihigkeitszeugnisses
haben sie einen zweiten Kurs im folgenden Jahre mitzumachen.

Baselland. Es fand ein Kurs fiir Arbeitslehrerinnen vom
14 Oktober 2. November statt. 45 Teilnehmerinnen.

1) Bellage I, pag. 1.
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St. Gallen. Auf Grund des mit gutem Erfolg passirten
20wichigen Kurses an der Frauenarbeitsschule St. Gallen erhielten
20, und des 12—18monatlichen Lehrkurses 16 Arbeitslehrerinnen
das kantonale Patent, ferner nach einem vierwdichigen Kurs 11
das spezielle Patent fiir Fortbildungsschulen.

Der neue Lehrplan wurde in besondern Kursen mit einer
griossern Zahl von Lehrerinnen und Bezirksinspektorinnen theo-
retisch und praktisch durchgearbeitet. An 55 Teilnehmerinnen
der verschiedenen Kurse wurden Staatsbeitrige von zusammen
Fr. 4083 verabfolgt.

Graubiinden. Ein Arbeitslehrerinnenkurs fand vom 10. April
bis 4. Juni 1901 in ilapz statt. Alle 26 Teilnehmerinnen wurden
patentirt.

Thurgau. Zur bessern Ausbildung der Arbeitslehrerinnen fiir
den Unterricht an den Tochterfortbildungsschulen beteiligten sich
21 thurgaunische Arbeitslehrerinnen an einem dreiwdchigen Kurs
an der Frauenarbeitsschule St. Gallen und erhielten dafiir einen
kantonalen Beitrag.

Aargau. Bildungskurs in Laufenburg, 15 Teilnehmerinnen
patentirt.

Im Anschluss konnen hier auch noch einige Notizen betreffend
die Ausbildung von Lehrerinnen fiir Kleinkinderschulen
Aufnahme finden:

Fiir den Kanton Neuenburg wurde eine Examenordnung
fiir die Arbeitslehrerinnen an Primar- und Sekundarschulen er-
lassen (7. Mirz 1901).1)

Vom 9.—28. September 1901 wurde in Bellinzona ein
methodischer Kurs fiir Kleinkinderlehrerinnen abgehalten. 32 Lehre-
rinnen besuchten ihn regelmissig und erhielten am Schluss ein
provisorisches Fahigkeitszengnis, das nach einem Jahr guter Schul-
tiihrung auf das Gutachten der Inspektorin hin ohne weiteres in
ein definitives Patent umgewandelt werden kann.

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Zahl der Klein-
kinderschulen im Kanton Tessin verdreifacht; von 16 im Jahre
1891 stieg sie auf 48 im Jahre 1901. Die erste wurde 1844 in
Lugano gegriindet,.

Es wurden 31 Lehrerinnen fiir diese Schulstufe patentirt.

8. Arbeitsunterricht (Handfertigkeitsunterricht)
fiir Knaben.
In den frilhern Jahrbiichern haben wir jeweilen einléssliche
statistische Zusammenstellungen iiber die Verbreitung dieses Unter-
richts in der Schweiz gebracht, so z. B. 1898 auf Seite 107109,

1) Beilage I. pag. 191.
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15899 Seite 103 und 104, 1900 Seite 149 und 150. Wir konnen
fiir dieses Jahr darauf verweisen und im iibrigen konstatiren, dass
sich der Unterricht insbesondere in den Schulen der Stidte und
der grossen industriellen Ortschaften bereits Heimatrecht er-
worben hat.

So zieht er denn auch im Kanton Bern immer weitere Kreise :
der letzte Bericht der Erziehungsdirektion erwéhnt dariiber fol-
gendes:

An folgenden Primarschulen ist dieser Unterricht fir die
altern Knaben eingefiibrt, und geniessen die Gemeinden Staats-
beitrdge aus dem hiefiir bestimmten Kredit von Fr. 3200: Bonfol,
Biel (swben Kurse, fiir Kartonnage-Arbeiten), St. Immer (vier
Kurse), Villeret, Tramelan- dessous, Montagne du Droit de Sonvillier,
Placrne und Bern (48 Kurse, an denen in Kartonnage- und Holz-
arbeiten unterrichtet wurde). Ausserdem nehmen in (orgémont
die Schiiler der obern Primarklassen am Handfertigkeitskurs der
Sekundarschule teil.

9. Schulgesundheitspflege und Schulhausbau.

Die .Schweizerische Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege*
hat im Berichtsjahr ihre Jahresversammlung in Lausanne abge-
halten. Der Verein hat durch seinen Prisidenten, den Direktor
des schweizerischen Gesundheitsamtes, Dr. F. Schmid in Bern,
.Die schulhygieinischen Vorschriften inder Schweiz®
in einem stattlichen Band herausgeben lassen. Darin ist nun in
trefflicher Weise alles vereinigt, was auf diesem Gebiete im
Schweizerlande geltendes Recht ist. KEs muss zwar sofort kon-
statirt werden, dass gar vieles, was diese Bestimmungen an gutem
enthalten, gar oft nur auf dem Papier steht; es wird Jahre und
Jahrzehnte brauchen, bis sich die in den Erlassen niedergelegten
(Grundsitze in den verschiedenen Beziehungen auch praktische Gel-
tung verschafft haben.

Dem Vorstande ist zur Herausgabe eines Korrespondenz-
blattes Vollmacht erteilt worden, das als Beilage zur ,Schweize-
rischen Lehrerzeitung“ und zum ,Educateur zu erscheinen hitte.

Wer sich auf dem Gebiete des Schulgesundheitswesens orien-
tiren will. sei auf die Publikationen dieser riihrigen Gesellschaft
verwiesen.

Aus den kantonalen Erziehungsberichten machen wir fiir das
Berichtsjahr folgende Mitteilungen:

Im Kanton St. Gallen wurde an Schulrite, Lehrer und
Eltern von Schulanfingern die Broschiire , Anleitung zur Fiirsorge
tiir die Gesundheit der Schuljugend. im Auftrage des Erziehungs-
rates verfasst von Dr. med. J. Miiller. Mitglied desselben®, ab-
cegeben und gut aufgenommen. Gegen Bezahlung der Erstellungs-
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kosten ging auch eine Partie dieser Anleitung in andere Kantone
(Luzern, Uri, Wallis u. s. w.). Der Erziehungsrat beschloss Fort-
setzung der Gratisabgabe auch im Jahre 1902 an solch: Eltern
von Schulanfingern, die das Biichlein nicht schon im Jahre 1901
erhalten haben. Der erste Teil der Anleitung stellt allgemeine
Regeln auf iiber Erndhrung. Hautpflege und hleldmlg Luft und
Bewegung, Arbeit und Spiel, den Schutz vor Erkrankungen. Der
zweite Teil enthdlt das vom KErziehungsrat gutgeheissene Regle-
ment zur Handhabung der Gesundheitspflege in den Schulen. Er
spricht von der Verteilung der Schiiler in die Schulbdnke, von
der Korperhaltung, Schonung der Augen, Liiftung und Reinigung.
Schutz vor Erkiltung, Gestaltung des Stundenpianea, Ansetzung
der Pausen, den Hausaufgaben, korperlichen Ubungen, Sorge fiir
Nahrung und Kleidung und Verhalten bei Krankheiten.

Die FErziehungsdirektion des Kantons Bern veroffentlichte
eine eingehende Wegleitung fiir Erstellung nener Schulhduser,
Turnhallen und Turnpldtze. (Normalien fiir Erstellung neuer Schul-
hduser im Kanton Bern vom 1. Februar 1901).1)

Der Bericht von Schwyz erwdahnt zwei Gememden Nuolen
und Innerthal, deren Schulfonds aus dem Alkoholzehntel oeaufuet
werden, danut geniigende Schullokale beschafft werden konnen

. Fortbildungsschulwesen.?)
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Unterm 24. Januar 1901 ist fiir den Kanton Luzern cine
neue Verordnung betreffend die Rekrutenwiederholungsschule?)
erlassen worden. Die letztere umfasst zwei Kurse mit je 40 Unter-
richtsstunden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Zum Besuch
der Schule ist mit Beginn desjenigen Kalenderjahres, in welchem
das 18. Altersjahr zuriickgelegt wird, die gesamte ménnliche Jugend
verpflichtet, soweit sie im Kanton Luzern die Primarschule be-
sucht hat. Ausnahmen von der Schulpflicht wegen Absolvirung
hoherer Schulen werden zugelassen. Zwei Dritteile der Unterrichts-
stunden jeden Kurses sind auf das Winterhalbjahr zu verlegen;
der Rest der Unterrichtszeit ist unmittelbar vor die Rekratirung
anzusetzen. Der Winterkurs soll so verlegt werden. dass er c¢nt-
weder ganz vor oder ganz nach Lichtmess fillt.

In Glarus wurde die Errichtung einer Zentralstelle fiir ge-
werbliches Bildungswesen beschlossen. Sie wird eine Sammlung
von Unterrichtsmodellen und Zeichenwerken beschaffen und den
Auslelhvelkehl einrichten.

1 Bellacre I, pag. 22—26.

2) Betreftend die Umschreibung des Begriffes vergleiche das Unterrichts-
jahrbuch 1897, pag. b—T7.

%) Beilage 1, pag. 56—5H7.
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Dann ist unterm 22. August 1901 ein Reglement betreffend
das Fortbildungsschulwesen im Kanton Glarus?!) erlassen worden.
durch welches dasjenige vom 6. Oktober 1900 aufgehoben wird.
Es bedeutet dasselbe einen tiichtigen Fortschritt in der Regelung
des Fortbildungsschulwesens.

Fiir die hauswirtschaftlichen Fortbhildungsschulen wurde ein
provisorischer Lehrplan festgestellt.?)

Auch Freiburg hat einen detaillirten Lehrplan fiir die ,, Cours
complémentaires pour jeunes filles* aunfeestellt 3), und damit wieder
einen neuen Baustein zu seinem in so systematischer und wohl-
iiberlegter Weise errichteten Gebdude des kantonalen Berufs-
bildungswesens geliefert. Der Kanton Freiburg hat das Gebiet
des , Enseignement professionnel® im letzten Jahrzehnt in trefflicher
Weise gefirdert.

Das Komite der ,Société¢ romande pour le développement de
I'enseignement professionnel et de l'enseignement du dessin“ hat
die Errichtung eines Zentraldepot in Freiburg beschlossen. Das
Depot wird von einer aus drei Mitgliedern bestehenden interkanto-
nalen Kommission verwaltet werden.

Am 18. Oktober 1901 ist die Vollziehungsverordnung zum
Biirgerschulgesetz des Kantons Aargau in Revision gezogen
worden *), wie sich dies durch die Erfahrung als notwendig heraus-
gestellt hat; sodann ist unter dem n#dmlichen Datum ein neuer
Lehrplan fiir die obligatorische Biirgerschule erlassen worden ?)
und auf Beginn des Winterhalbjahres 1901/02 in Kraft getreten.
Durch denselben ist der provisorisch eingefiihrte Lehrplan vom
6. August 1895 aufgehoben worden.

Das Gesetz betreffend die Repetitionsschule im Kanton Tessin®)
enthilt in der Hauptsache folgende Bestimmung: Alle Jiinglinge.
die nur die Primarschule und die Kurse der Ergiénzungsschule
besucht haben, oder von auswirtigen Lerninstituten herkommen.
sind verpflichtet, bis sie das 18. Altersjahr zuriickgelegt haben,
einen Repetitionskurs von mindestens 180 Lehrstunden (Maxi-
mum 240) zu bestehen, der auf drei oder vier Jahre zu verteilen ist.

Im Kanton Tessin wurden die Rekrutenschulen wihrend
14 Tagen mit 4 tiglichen Unterrichtsstunden an 29 Orten im
Sopraceneri und an 22 Orten im Sottoceneri abgehalten. Sie
wurden von 652 Jiinglingen besucht, wiahrend sich zur Rekrutirung
1087 stellten.

1) Beilage I, pag. 58—60.

%) Beilage I, pag. 61.

%) Beilage I, pag. 61-—64.

) Beilage I, pag. 65—66.

) Beilage I, pag. 67—68.

6) Beilage I, pag. 17.
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Am 6. November 1901 ist ein revidirter Lehrplan fiir die
tessinischen Zeichenschulen erlassen worden.!) (,,Programmi per
le scuole del disegno protfessionale nel Cantone Ticino*.)

Die Tatsache, dass die Middchenabteilung der ,,Cours du soir+
in Genf viel schwécher besucht ist, als diejenige der Knaben.
und die Frequenz in keinem Verhdltnis steht zur weiblichen Be-
vilkerung zwischen 15 und 20 Jahren, veranlasste folgende Ausse-
rung im Bericht der Erziehungsdirektion:

A quoi tient ce déficit? Sans doute a l'indifférence de beaucoup de pa-
rents; mais surtout au peu de bonne volonté que manifestent un grand
nombre de patrons et de maitresses d'apprentissage. Cette opinion recoit une
éloguente confirmation de la simple constatation smivante: Sur 205 insecrip-
tions 34 seulement ont été prizes par des apprenties et 10 par des employées
et onvrieres. Il y a li une disproportion anormale qui doit préoccuper I'Etat
et les institutions gui s'intéressent aux apprentissages. Le seul remede effi-
cace & cette sitmation nous semble étre dans une loi sur les eontrats d’ap-
prentissages obligeant les patrons a laisser a leurs apprenties le temps né-
cessaire pour suivre les enseignements dont elles ont besoin. La loi fédérale
assure aux jeunes gens et aux jeunes filles qui sont dans I'industrie la faculté
de suivre leur cours d’instruction religiense. pourquoi la loi cantonale ne
prendrait-elle pas la méme précauntion en ce qui concerne des enseignements

qui doivent étre considérés comme le complément nécessaire de l'appren-
tissage.

Am 14. September 1901 bezog die ,Ecole ménagére et pro-
fessionnelle® in Genf ein eigenes neuerrichtetes Gebdude.

lll. Sekundarschulen.
(Siehe anch den statistischen Teil.)

Im Berichtsjahre ist iiber diese Unterrichtsstufe, deren Aus-
scheidung inshesondere in der romanischen Schweiz nicht leicht
ist, da sie einen integrirenden Bestandteil des ,Enseignement se-
condaire et supérieur“ bildet, nicht viel Neues zu melden, insbe-
sondere sind keine gesetzgeberischen Erlasse oder Verordnungen
fiir diese Stufe zu verzeichnen.

Im einzelnen ist folgendes herauszuheben:

Unterm 6. Februar 1901 ist ein neuer , Lehrplan fiir die Se-
kundarschulen des Kantons Luzern® erlassen worden.2)

Nachdem unterm 26. Februar 1901 auch von den zustédndigen
Behorden Frankreichs iiber Vereinfachung der franzosischen Syntax
und Orthographie neue Bestimmungen erlassen worden waren,
erachtete es die Studienkommission des Kantons St. Gallen fiir
angezeigt, diejenigen Sekundarlehrer, welche den Unterricht im
Franzosischen erteilen, auf diese Vereinfachungen aufmerksam zu
machen, indem sie ihnen unentgeltlich eine hieritber im Verlag der

1) Beilage I, pag. 68—71.
?) Beilage I, pag. 113—117.
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Elwert’schen Buchhandlung in Marburg erschienene Broschiire zu-
kommen liess.

Von den 29 Realschulen des Kantons Graubiinden hatten
im Berichtsjahr:

Schulen eine Schuldauer von 24 Wochen
. . . . 26

. . . 5 27
30

32

34

i .38

. . 40

» 42

e DO U He e e e

Eine ,Verordnung fiir die biindnerischen Real- und Fort-
bildungsschulen vom 29. Mai 1901%1) hat die Grundsitze fiir die
Fiihrung dieser Schulen festgelegt und gesammelt und die be-
ziiglichen Erlasse von 1891, 1895, 1896 und 1899 aufgehoben.

IV. Mittelschulen; Kantonsschulen.
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Im Friibjahr 1901 wurden zum erstenmal Middchen in die
erste Klasse des Gymnasiums in Winterthur aufgenommen (5).

Die kantonale Handelsschule als dritte Abteilung der ziirche-
rischen Kantonsschule erhielt unterm 6. Februar 1901 einen neuen
Lehrplan.2) Da die Eintithrung desselben sukzessive erfolgen soll,
so wurden im Berichtsjahr nur die beiden untersten Klaesen nach
dem neuen Plan unterrichtet. Die Zahl der Unterrichtsficher fiir
die zweite Klasse wurde um das Fach des Maschinenschreibens
vermehrt; der bis anhin nur fakultative Unterricht in Stenographie
wurde fiir alle Schiiler obligatorisch erklirt. Im Ubungskontor
musste eine weitere Abteilung eingerichtet werden, so dass das-
selbe nunmehr drei Abteilungen umfasst, namlich ein Textilwaren-.
ein Kolonialwaren- und ein Bankgeschift. ~

Am 1. Juni 1901 wurde im Kanton Bern ein nenes Maturi-
tatsreglement erlassen.’) Die Revision hatte zum Zweck, die
Handelsmaturitit unter die Priifungen fiir das Zeugnis der Reife
einzureihen. Diese Priifungen wurden durch eine besondere Ver-
fiigung noch dadurch einigermassen abgedndert, dass die Vor-
maturitit, die in einigen Fachern stattfindet, statt durch die Lehrer
durch die Maturititskommission abgenommen werden soll. Durch

1) Beilage I, pag. 143—14H.

) Beilage I, pag. 77—87.

3) .Regulativ fiir die Maturititspriifungen an den Gymnasien des Kantons
Bern®, Beilage I, pag. 99—102.
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dieses Regulativ ist dasjenige vom 1. August 1888 aufgehoben
worden.

Der Stadtrat von Bern beschloss die Erweiterung der Handels-
schule fiir Mddchen durch Einfiigung eines einjahrigen Vorkurses.
Burgdorf errichtete auf Friihjahr 1901 am Gymnasium eine
Handelsabteilung, in welche auch Tochter aufgenommen werden.

Ein Erlass von organisatorischer Bedeutung ist die ,Voll-
ziehungsverordnung vom 27. Februar 1901 zum Erziehungsgesetze
des Kantons Luzern vom 26. September 1879 und 29. November
1898 betreffend die hohere Lehranstalt in Luzern®') die das
geltende Recht fiir alle hoheren Lehranstalten des Kantons zu-
sammenfasst.

Das Kollegium , Mariahilf* in Schwyz ist in ganz auffalliger
Weise von ausserkantonalen und auslindischen Zoglingen besucht.
Von 412 Schiilern stammen 54 auns dem Kanton Schwyz, 188 aus
andern schweizerischen Kantonen und 170 aus dem Ausland, wovon
137 allein aus Italien. Im Berichtsjahr ist iibrigens fiir diese An-
stalt ein ,Regulativ fiir die Diplompriifung an der Handelsabteilung
der Industrieschule des Kollegiums Mariahilf in Schwyz* (vom
22. August 1901) erlassen worden.2)

In der Volksabstimmung des Kantons Solothurn vom 10.
Februar 1901 ist ein Gesetz?) angenommen worden, durch welches
der Anfang des Schuljahres an der Kantonsschule auf den Friihling
angesetzt wurde; ferner ist durch dasselbe die Schulzeit der techni-
schen Abteilung der obern Gewerbeschule um ein Sommersemester
verlingert worden. Als Durchfiihrungstermin fiir das Gesetz ist
das Friihjahr 1902 festgesetzt.

Die Tochterschule Basel hat am 2. Mai 1901 einen neuen
Lehrplan (Lehrziel) erhalten.?)

Von 16 Schiilern der merkantilen Abteilung der Kantonsschule
St.Gallen wurden mit gutem Erfolg franzisische Ferienkurse
im August in Lausanne besucht, und es empfehlen zwei Fachlehrer
die Fortsetzung solcher Besuche in kommenden Jahren.

Die Warensammlung erfuhr eine wertvolle Bereicherung durch
Objekte, welche die Fabrikation der Baumwolle, die Verarbeitung
der Seide, sowie die Erstellung von Stahlfedern und Bleistiften
veranschaunlichen. Diese instruktiven Lehrmittel sind ein Geschenk
des eidgendssischen Departements des Innern und stammen von
der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900.

Am 6. Mai 1901 wurde das Schiilerhaus mit 90 Zoglingen und
einem Stellvertreter des Vorstehers eridffnet. Die erstern gruppiren

) Beilage 1. pag. 102—113.
%) Beilage I. pag. 117—119.
%) Beilage I, pag. 16.

) Beilage I, pag. 119—131.
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sich wie folgt: 34 Kantons- und 56 Verkehrsschiiler. 55 Kantous-
angehorige und 35 Ausserkantonale, 69 Protestanten und 21 Katho-
liken. Auslénder konnten nicht aufgenommen. im Gegenteil musste
noch eine Anzahl angemeldete Schweizerbiirger abgewiesen werden.
Das ,Betriebsreglement fiir das Schiillerhaus® ist am 29. Januar 1901
erlassen worden,!) ferner auch eine Unterrichts- und Disziplinar-
ordnung der Kantonsschule unterm 12. Marz 1901.2)

Nach einem Beschluss des Krziehungsrates von Aargau
sollen in der Regel kiinftig alle schriftlichen Priifungsarbeiten der
Maturitatspriifung und der Patentpriifung nach der Korrektur und
Beurteilung und nach beendigter miindlicher Priiffung den Gepriiften
in geeigneter Weise zur Einsichtnahme vorgelegt werden.

Am ,Collége cantonal® in Lausanne wurde am 1. April 1901
eine Schulsparkasse eingerichtet, nachdem eine Umfrage bei den
Eltern der Schiiler ein giinstiges Resultat ergeben hatte.

Das Gleiche geschah an der ,,Ecole industrielle*. Auf Anregung
von H. Dufour, Universititsprofessor, haben sich einige Viter von
Zoglingen der Schule versammelt, um zu beraten, auf welche
Weise die Eltern mehr fiir das Leben und die Entwicklung der
Schule interessirt werden konnten. Jedes Jahr soll nun mindestens
eine Zusammenkunft veranlasst werden.

Die ,Ecole cantonale de commerce* in Lausanne, geschafien
durch das Gesetz vom Jahre 1892 und seither der gleichen Direktion
unterstellt wie die ,Ecole industrielle, erhielt am 2. April 1901
einen eigenen Direktor.

Vom 16. Juli bis 10. August und vom 13. August bis 7. Sep-
tember wurden Ferienkurse abgehalten; der erste zdhlte 16, der
zweite 42 Teilnehmer.

Am 20. November 1901 hat der Grosse Rat von Neuenburg
den Gemeinderat und die Schulkommission von l.a Chaux-de-Fonds
ermichtigt, die dortige Ecole industrielle in ein Gymnasium mit
litterarischer, wissenschaftlicher und padagogischer Sektion umzu-
gestalten.?)

Die ,.Ecole supérieure de jeune demoiselles* in Neuenburg
wurde reorganisirt, so dass ihre zwei Jahresklassen nun die Ver-
bindung zwischen der mittlern und obersten Schulstufe bilden und
zum Eintritt in die .Faculté des lettres* an der Akademie vor-
bereiten.

In Beilage I, pag. 145—148, ist reproduzirt das ,.Programme
des cours de la Section pédagogique ou école normale du Gvmnase
cantonal de Neuchatel 1901/02%.

) Beilage I, pag. 131—134.

%) Beilage I, pag. 134—142.

%) Vergleiche dariiber auch die Bemerkungen auf Seite 59 im Abschnitt
betreffend das eidgendssische Polytechnikum in Ziirich.
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V. Lehrerbildungsanstalten.
(Siehe anch den statistischen Teil.)

Im statistischen Teil ist die Ubersicht iiber die sdmtlichen
offentlichen und privaten Lehrerbildungsanstalten in der Schweiz
enthalten mit den ndétigen Angaben iiber die Schiilerzahl, Lehrer-
schaft und die Neupatentirungen. Es kann daher auf jene An-
gaben verwiesen werden.

Aus den einzelnen Jahresberichten der kantonalen Erziehungs-
direktionen iiber diese Anstalten ist folgendes hervorzuheben:

Die Ziglinge des ziircherischen Lehrerseminars in Kiisnacht
wurden gegen Unfall versichert. Ein Ungliicksfall beim Baden
veranlasste die Einfiihrung des Schwimmunterrichtes. Dann wurde
unterm 30. Dezember 1901 eine Seminarordnung erlassen.!)

Die Bemiihungen, durch Reorganisation der Lehrerbildung im
Kanton Bern dem stindigen Lehrermangel abzuhelfen, haben noch
zu keinem Resultate gefiihrt. Unterm 6. Mai 1901 machte der
Vorstand des bernischen Lehrervereins eine Kingabe an den
Grossen Rat, worin er Verlegung des Seminars nach Bern und
Aufhebung des Konviktes wiinschte. Am 30. November 1901
sprach sich die Synode folgendermassen aus:

Von der jetzigen vierjihrigen Bildungszeit werden nur drei
Jahre im Seminar Hofwil zugebracht, das vierte Jahr dient der
unmittelbar beruflichen Ausbildung in einem in Bern zu errichten-
den Oberseminar; die Zoglinge bleiben die ersten zwei Jahre im
Konvikt.

Sie enthielt sich einer Stellungnahme zum Antrag der Er-
ziehungsdirektion, der dahin zielte, dass die allgemeine Vorbildung
auch an andern Anstalten als am Seminar geholt werden konne.
Die Direktion verlangte nun vom Regierungsrat die Erméchtigung.
Jiinglinge, die Lehrer werden wollen, zu veranlassen, ihre Vor-
bildung in Gymnasien durchzumachen, ferner ein Programm zum
Zwecke der Errichtung eines Oberseminars in Bern auszuarbeiten.

Ein Entscheid ist im Berichtsjahr nicht erfolgt.

Die Ecole normale in Porrentruy ist in einem der Stadt ge-
horenden Gebdude untergebracht; an die Vornahme von dringend
nitigen Reparaturen zahlte der Staat einen Beitrag von Fr. 11,000.

Uber die Ausbildung und Patentirung von Lehrkriften sagt
der Bericht von Baselstadt:

Die im Herbst 1899 in die Fachkurse zur Ausbildung von
Primarlehrern eingetretenen sieben Ziglinge haben im vergangenen
Frithjahr mit Erfolg die Primarlehrerfachpriifung bestanden. Die
zehn Kandidaten des Jahres 1900 riickten im Friihling in den
II. Kurs, im Herbst in den III. Kurs vor. Im IL. Kurs hospitirten

1) Beilage I, pag. 87T—90.
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sie bei vier Primarlehrern, im III. Kurs erteilten sie selber teils
an der Primar-, teils an der Sekundarschule Lektionen. Die
Stundenzahl fiir theoretische Fiicher betrigt im II. Kurs 24,
IIT. Kurs 12 Stunden per Woche. Im Helbbt 1901 wurden neu
in die Kurse aufgenommen sieben Abiturienten der obern Real-
schule und einer des obern Gymnasiums; davon trat einer auf
Neujahr 1902 aus. Im I. Kurs zihlt das Pensum 16 wichentliche
Stunden.

Die Kommission zur Priifung von Lehramtskandidaten, die
akademische Studien gemacht haben, hielt im Friihjahr mit neun
und im Sommer mit acht Kandidaten Priifungen ab. 16 Kandi-
daten, unter denen sich ein Doktor der Philosophie befand, der
nur in Pidagogik gepriift wurde, bestanden das Kxamen und er-
hielten Diplome fiir Unterricht an der mittlern Schulstufe.

Auf Vorschlag der Seminarlehrer beschloss der Kleine Rat
von Graubiinden, es seien die romanischen Lehramtskandidaten
beim Austritt aus dem Seminar auch in ihrer Muttersprache zu
priifen.

Die niit der Aufsicht iiber die beiden staatlichen Seminarien
des Kantons Tessin betraute Kommission hat einen ausfiithrlichen
Bericht mit Reformvorschligen abgefasst, der mit dem (reschéifts-
bericht der Erziehungsdirektion verdffentlicht wurde.

Im Januar 1901 bezog das Lehrerseminar in Lausanne ein
neues Gebidude.

VI. Anstalten fiir die berufliche Ausbildung.
(Siehe auch den statistischen Teil.)

Dieser Abschnitt ergibt nur im Zusammenhalt mit den be-
ziiglichen Kapiteln iiber die industrielle, gewerbliche, hauswirt-
acha,fthche kommerzielle und landw1rtxcha,fthche Berufsbildung im
I. Teil, sowie mit den statistischen Zusammenstellungen ein einiger-
massen vollstindiges Bild itber das, was auf dle\em (Gebiete vor-
handen ist und was jedes Jahr neu angestrebt wird.

Durch Umfrage bei den einzelnen Anstalten wurde versucht,
das Material fiir eine besondere Tabelle!) der Schulanstalten zu
erhalten, die unter dieser Bezeichnung vereinigt werden konnen.
Die Abgrenzung machte Schwierigkeiten und kann nicht als end-
ciiltig betrachtet werden. Innerhalb der als Berufsschulen bezeich-
neten Anstalten wurden zwei Gruppen unterschieden. Die erste
umfasst diejenigen, bei denen die praktische Ubung irgend einer
manuellen Technik das Wesentliche ausmacht, also LEhIWGIthdt‘tBH
Flauenarbeltsschulen etc. Die zweite Gruppe ist durch Vorw1egen

1) Statlstlschel Teil, pag. 133.
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des theoretischen Unterrichts charakterisirt. Die landwirtschaft-
lichen Schulen und die Handelsschulen, die ebenfalls hieher ge-
rechnet werden konnten, finden unter C II, Ausgaben des Bundes
fiir das landwirtschaftliche Bildungswesen, und C III, Ausgaben
des Bundes fiir das kommerzielle Bildungswesen eine geniigende
Darstellung.

Die zum erstenmal gebrachte Tabelle ist erklidrlicher Weise
noch liickenhatft.

Einem Gesuche der Sektion Ziirich des schweizerischen gemein-
niitzigen Frauenvereins, dahingehend, es miochte der ziircherische
Erziehungsrat die Fihigkeitspriifung der Schiilerinnen abnehmen.
welche den Bildungskurs fiir Haushaltungslehrerinnen an der Haus-
haltungsschule genannten Vereins absolvirt haben und denselben
bei geniigendem Plufungbm gebnis ein Staatspatent erteilen. wurde
entsp1 ochen in der Meinung, dass hieraus keine Schlussfolgerungen
weder in finanzieller Hinsicht noch beziiglich der Plazirung der
betreffenden Haushaltungslehrerinnen gezogen werden. Mit Bezug
auf kiinftige Kurse hat sich der Erziehungsrat das Aufsichtsrecht
vorbehalten und ebenso die Mitwirkung bei der Aufnahme der
Kandidatinnen. In Ausfiihrung und im Sinne dieses Beschlusses
erhielten sodann, gestiitzt auf die Ergebnisse der am 25., 26., 29.
und 30. April abvehaltenen Féhigkeitspriifungen fiir Haushaltung\-
lehrerinnen 10 I&andldatmnen das Patent als Lehrerinnen an ziir-
cherischen Haushaltungsschulen.

Der Lehrplan der Schule fiir Maschinentechniker am Techni-
kum des Kantons Ziirich in Winterthur ist unterm 16. Februar
1901 in Anlehnung an die praktischen Bediirfnisse revidirt worden,?)
ebenso das ,,Regulativ betreffend die Anordnung und das Programm
der Fihigkeitspriifungen am Technikum* unterm 14. August 19012);
im fernern wurde fiir den Materialverwalter im Chemiegebdude
der ndmlichen Anstalt am 15. Mai eine Dienstordnung erlassen.?)

Freiburg beschloss die Errichtung einer theoretischen und
praktischen Landwirtschaftsschule in Hauterive.

Der Grosse Rat des Kantons Tessin beschrinkte sich auf
die Anstellung eines Wanderlehrers fiir landwirtschaftlichen Unter-
richt.

Zu den schon bestehenden kam eine neue Ecole d’horlogerie,
gegriindet von der Commune du Chenit im Jouxtal (Waadt). Der
Unterricht ist auf vier Jahre berechnet.

Nach 29jahrigem Bestande hat die KEcole d’horlogerie in
Neuenburg auf 1. Mai 1901 eine Erweiterung erfahren durch
die Ausﬁihrung des folgenden Beschlusses vom 29. September 1900:

1) Beilage I, pag. 90—94.
) Beilage I, pag. 94—97.
) Beilage I, pag. 98—99.
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Le Conseil général de la commune de Neuchitel, sur la proposition du
Conseil communal et d'une commission spéciale,

arréte:
Art. 1er. Le projet de création & l'école d’horlogerie d'une subdivision
comprenant l'électrotechnique, la pendulerie civile et monumentale et la petite
mécanique, ainsi que les plans et devis pour le transfert de 1'école d’hor-

logerie et l'installation de la nouvelle subdivision dans l'aile Est du College
de la Promenade, sont adoptés.

Art. 2. Cette nouvelle subdivision sera régie par les réglements actuels
de I'école, sauf en ce qui concerne les matiéres premieres et le petit outil-
lage qui sont remis gratuitement aux éléves, au méme titre que les machines
et le gros outillage; le produit du travail des éléves appartient a 1'école.

Art. 3. L’enseignement pratique sera donné par un ou plusieurs maitres,
suivant les besoins; la situation de ces nouveanx maitres sera identique &
celle des autres maitres de l'ecole.

L’enseignement du dessin et de la mécanique sera donné par le directeur
et l'enseignement scientifique par les professeurs ordinaires de l'école.

Le cycle d'études théoriques et pratiques est fixé & trois ans.

Art. 4. Un crédit de fr. 30,000 est ouvert au Conseil communal pour
les frais d'installation et de transfert de 1'école.

Die Aufgabe der Schule ergibt sich aus nachstehendem:

Durée des cours. — Section d’horlogerie, enseignement pratique. — Cours
de 1er degré, trois ans; cours supérieur, quatre ans. L’école recoit également
des éléves pour un cours de perfectionnement, ou d'une seule partie, échappe-
ments, réglage, ete.

Section d’électrotechnique, de pendulerie et de petite mécanique. —
L'apprentissage est de trois ans, mais les éléves bien préparés et qui ont
des aptitudes spéciales, peuvent prolonger leur temps d’apprentissage pour
suivre le cours supérieur.

Pour les horlogers, le cours de 1¢r degré prévoit la construction des
montres civiles et le rhabillage; le cours supérieur va plus loin et prévoit
la construction de pieces compliquées, le réglage de précision et la chrono-
métrie.

Pour les mécaniciens-électriciens, les travaux pratiques prévoient la
construction d’'appareils électriques, de physique, de petite mécanique, d’outils
et d'instruments de précision, d’horlogerie gros volume, soit pendules astro-
nomiques, électriques et horloges de tour.

Enseignement théorique et scientifique. — Cet enseignement est gradué
suivant Uinstruction des éléves; il comprend les mathématiques, la mécanique,
la cosmographie, 'astronomie (détermination de I'heure), la physique, I'élec-
tricité, la chimie, la théorie de I'horlogerie et le francais.

Dessin technique, cing heures par semaine.

In vorliegendem Jahrbuch sind die Reglemente und Lehrpline

pro 1900/1901 der Ecole ménagere!) und der Ecole professionnelle
de jeunes filles 2), beide in Neuenburg, zum Abdruck gelangt, weil sie
ein allgemeineres Interesse bieten.

Durch Gesetz vom 22. Juni 1901 ist in Genf ein Technikum

gegriindet worden.’) Es soll zwei Abteilungen fassen: a) Con-

1) Beilage I, pag. 71—73.
) Beilage I, pag. 73—77.
) Beilage I, pag. 21—22.
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struction et génie civil, b) Mécanique et électrotechnique. Die erstere
(a) Abteilung ist auf fiinf, die letztere (b) auf sechs Semester
berechnet. Die Anstalt ist im Sommer 1901 mit 34 Schiilern und
9 Lehrern erdffnet worden. Sie bildet die Fortsetzung der Ecole
professionnelle. Das Programm der neuen Anstalt siehe in Bei-
lage I, Seite 149—156. Der Eintritt erfolgt nach dem zuriickge-
legten 15. Altersjahre. Zum Eintritt berechtigt ein befriedigender
Ausweis iiber die Absolvirung der zweiten Klasse der Ecole pro-
fessionnelle oder ein gleichwertiges Zeugnis. Von den Schweizern
wird kein Schulgeld erhoben, die Auslinder zahlen eine Einschreib-
gebiihr.

Die ,Cours agricoles* in Genf, bestimmt fiir junge Landwirte,
die wiahrend zwel Wintersemestern die notige theoretische Aus-
bildung erhalten, wurden einer Reform unterzogen. Die ver-
schiedenen Féacher wurden auf zwei Semester verteilt und die
frither bestandenen zwei Abteilungen in eine zusammengezogen.

Vil. Hochschulen, inklusive Tierarzneischulen.
(Siehe auch den statistischen Teil.)

1. Hochschule Ziirich.

Die Promotionsordnung der medizinischen Fakultit ist unterm
11. Mai 1901 neuerdings revidirt worden,!) ebenso diejenige der
theologischen Fakultdt am 30. Dezember 1902.2)

Infolge der am 2. Juni 1901 durch das Ziircher Volk erfolgten
Annahme der Referendumsvorlage ,,Gesetz betreffend die Vereini-
gung der Tierarzneischule mit “der Hochschule“, welches Gesetz
mit Beginn des Sommersemesters 1902 in Kraft tritt, bildet die
Tierarzneischule kiinftighin als veterindr-medizinische Fakultit eine
selbstindige Fakultit der Hochschule.?) Das Studienprogramm
der neuen Fakultdit siehe in Beilage I,*) ebenso die beziigliche
Promotionsordnung vom 30. Dezember.?)

Am 26. April 1901 konstituirte sich an der Hochschule eine
(Genossenschaft von Professoren zum Zwecke der Griindung einer
. Witwen- und Waisenkasse der Professoren der Universitat Ziirich®.
Diese Kasse bezweckt eine weitergehende Unterstiitzung der Witwen
und Waisen von Professoren, als es durch die bereits bestehende
Institution der Witwen- und Waisenstiftung fiir Geistliche und
hohere Lehrer moglich ist (Fr. 400 Rente). Das neue Institut
swhert den Witwen verstorbener Mitglieder jdhrliche Renten von

1 Bellage I, pag. 196—-198.
%) Beilage I, pag. 198—200.
3) Beilage I, pag. 15.

) Beilage 1. pag. 193—194.
) Beilage 1, pag. 194—196.
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zitka Fr. 1000 zu und den Waisen solche im Maximalbetrage
einer Witwenrente bis zum zuriickgelegten 20. Altersjahr.

Der Regierungsrat ist im Vorstande der Witwen- und Waisen-
kasse durch zwei Mitglieder vertreten. Die unentgeltliche Besor-
gung der Kassageschifte hat die Kantonsschulverwaltung und die
Verwahrung der Wertschriften die kantonale Wertschriftenver-
waltung iibernommen. An die Aufnung des Garantiefonds, sowie
nach Beginn der Wirksamkeit der Kasse an den Betriebsfond
werden und zwar zum erstenmal fiir das Jahr 1901 nachfolgende
Beitrdge verabreicht: a) aus den Ertrignissen des Hochschulfonds
Fr. 100 fir jedes eintrittsherechtigte Mitglied des Lehrkorpers;
b) aus den Einnahmen des Fonds fiir die Hochschule (gegriindet
1864 durch die schweizerische Exportgesellschaft) 200/,.

Das Ergebnis der Sammlung von freiwilligen Beitrigen an
den Garantiefond war sehr erfreulich, indem im Griindungsjahre
von Privaten Fr. 105,678.55, von Professoren Fr. 16,842 ein-
gingen. Der Vermogensbestand betrug auf 31. Dezember 1901
Fr. 142,163. 30.

Auf Beginn des Wintersemesters 1901/02 wurde ftiir die
Studirenden der Hochschule, insbesondere diejenigen der staats-
wissenschaftlichen Fakultit, versuchsweise ein Kurs in Buchfithrung
mit zwei wochentlichen Stunden eingefiihrt.

2. Hochschule Bern.

Am 12. Januar 1901 wurde ein neues verschirftes Reglement
iiber den Eintritt in die Hochschule Bern erlassen,!) ferner ein
solches fiir die Immatrikulation am 26. Juni.2)

Es wurden im Laufe der Berichtsperiode an der Hochschule
zweil neue Seminare gegriindet, ein statistisches und ein mathe-
matisch-versicherungswissenschaftliches. Fiir beide erliess der Re-
gierungsrat die notigen Reglemente?) *).

Die Errichtung eines Seminars fiir journalistische Berufs-
bildung steht in Untersuchung. Fiir das kriminalistische Seminar
ist ein neues Reglement am 15. April erschienen.?)

Zum Zwecke der Erhaltung und Ordnung der das Leben der
Universitit schildernden Dokumente wurde ein Hochschularchiv
eingerichtet und die Stelle eines Archivars geschaffen.

Beziiglich der Verwaltung der Kliniken der veterindrmedi-
zinischen Fakultit siehe das Reglement vom 14. Juni.%)

) Beilage I, pag. 200—202.
%) Beilage I, pag. 202—204.
%) Beilage I. pag. 207.
) Beilage I, pag. 208.
%) Beilage I, pag. 204—205.
%) Beilage T, pag. 206—207.
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Die Abwarte der Hochschule haben sich obligatorisch gegen
Unfall zu versichern und erhalten an die Kosten einen Staats-
beitrag.

Am 21. Februar 1901 ist ein ,Reglement fiir die Patent-
priifungen von Handelslehrern des Kantons Bern“ erlassen worden.?)

3. Universitdt Freiburg.

Im Berichtsjahre wurden folgende Reglemente und Verord-
nungen erlassen:

1. Reglement betreffend den Universitdtskanzler, ausgearbeitet
darch den Senat, genehmigt vom Staatsrat am 17. Juni 1901;

2. Reglement betreffend die Benutzung des Lesezimmers. aus-
gearbeitet durch die Bibliothekkommission, genehmigt vom Staats-
rat am 12. Miarz 1901;

3. Habilitationsordnung der juristischen Fakultit, ausgearbeitet
von letzterer und genehmigt vom Staatsrat am 5. Juni 1901;

4. Ordnung fiir die Lektoren der philosophischen Fakultit,
ausgearbeitet von letzterer, genehmigt vom Staatsrat am 6. August
1901 ;

2. Reglement betreffend die Licentiatspriifung an der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fakultit, ansgearbeitet von letzterer
und genehmigt vom Staatsrat am 5. August 1901.

4, Universitit Basel.

Unterm 7. Marz 1901 ist eine neue ,,Ordnung fiir die Er-
teilung von Stipendien“ erschienen,?) ferner eine , Amtsordnung fiir
den Konservator der Kunstsammlung“ am 19. September?) und
endlich am 12. Mirz ,Bestimmungen betreffend Versicherung gegen
Unfall von Studirenden, Zuhorern und Assistenten® erlassen
worden.*)

H. Universitidt Lausanne.

Der Art. 35 des Reglement général wurde in der Weise ab-
gedndert, dass der Rektor die Befugnis hat, diejenigen Studenten,
welche die Kollegiengelder nicht rechtzeitig entrichten, bis zum
Ende des Semesters von den Kursen auszuschliessen.

An der Universitit Lausanne wurde mit dem 15. Oktober 1901
eine ,Calsse universitaire des assurances et de la salle de lecture®
ins Leben gerufen. Der an die Kasse zu zahlende Beitrag von
Fr. 5 per Semester sichert jedem Studirenden im Krankheitsfalle

) Beilage I, pag. 156—158.
%) Beilage I, pag. 208—209.
%) Beilage I, pag. 210.

1) Beilage I. pag. 210—211.
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die unentgeltliche Verpflegung im Kantonsspital. Lisst er sich in der
Wohnung behandeln, so zahlt die Kasse einen tdglichen Beitrag
von Fr. 2 an die Kosten. Ferner gibt der Beitrag das Recht
zur Beniitzung eines im ehemaligen Gebidude der Ecole normale
eingerichteten Lesesaales mit za. 60 Zeitungen und Zeitschriften.
Einzelnen Studirenden bringt die Zahlung des Beitrages noch einen
weitern Vorteil:

LEnfin les étudiants en médecine et les étudiants en sciences
ont été mis au bénéfice d'une assurance contre les accidents con-
tractée en leur faveur par la caisse universitaire aupres de la
société dite ,, Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents-.
[1 s’agit des acecidents professionnels qui pourraient atteindre ces
étudiants ou de ceux qui pourraient les frapper au cours d'excur-
sions (botaniques, géologiques, etc., dirigées par des professeurs.
['indemnité qui peut leur étre allouée peut s'élever jusqua
fr. 10,000, en cas d’invalidité permanente totale.*

6. Universitdt Genf.

Unterm 29. Mirz 1901 sind eine ganze Reihe von Bestim-
mungen des Universititsreglements mit Bezug auf die medizini-
schen Priifungen revidirt worden.?)

) Beilage I, pag. 211—214.



	Allgemeiner Jahresbericht über das Unterrichtswesen in der Schweiz im Jahre 1901
	Der Kampf um die eidgenössische Schulsubvention
	Förderung des Unterrichtswesens durch den Bund im Jahre 1901
	Das Unterrichtswesen in den Kantonen im Jahre 1901


